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1. Einleitung und Fragestellung 

Die Messung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen gewinnt infolge 

der verstärkten Orientierung an Lernergebnissen zunehmend an Bedeutung. 

Vorgaben werden geschaffen durch die Anpassung der nationalen europäischen 

Bildungs- und Qualifikationssysteme an den Europäischen Qualifikationsrahmen 

EQR, wonach weniger inputorientierte Kriterien wie die Dauer einer Ausbildung, 

die Lehrinstitution oder die Qualifizierung der Lehrenden von Bedeutung sind, 

sondern das tatsächliche „Können“ der Prüfungskandidat/innen. Mit der 

zunehmenden Outputorientierung geraten die Instrumente und Verfahren, mit 

denen Lernergebnisse oder Kompetenzen gemessen werden, stärker in den Blick. 

Diese Verfahren sind Thema dieser Arbeit. 

Lernergebnisse werden in der „klassischen“ Diagnostik mit Hilfe von 

schriftlichen Tests, mündlichen Prüfungen oder der Begutachtung eines 

Arbeitsproduktes (Gesellenstück, Hausarbeit) beurteilt. Die Leistungsbeurteilung 

erfolgt in der Regel summativ, also abschließend, und hat das Ergebnis im Fokus. 

Sie findet meist durch Andere statt, wie die Lehrenden oder externe Prüfer/innen 

(Fremdbeurteilung). Bewertungsmaßstab ist häufig der soziale Vergleich mit den 

Leistungen Anderer (Notenspiegel im Klassenunterricht, Rangfolge innerhalb 

einer Gruppe). 

Demgegenüber gibt es alternative Ansätze der Messung von Lernergebnissen, die 

stärker die Perspektive der Diagnostizierten, also der einer Bewertung 

unterzogenen Personen, berücksichtigen. Im englischsprachigen Raum werden 

unter dem Begriff „Formative Assessment“ (Looney 2008) Verfahren 

zusammengefasst, in denen die Leistungsbewertung formativ - den Lernprozess 

begleitend - stattfindet und die sich an den Lernenden orientieren. Formative 

Assessment bedeutet nicht die Abwesenheit von summativer Leistungsbewertung, 

sondern vielmehr eine bestimmte  Haltung oder Einstellung gegenüber dem Lehr-

/Lernprozess: die Lernenden setzen eigene Lernziele, bestimmen 

Bewertungskriterien ihrer Leistungen mit und sind in die Beurteilung ihrer 

Leistung miteinbezogen. Darüber hinausgehend wären Ansätze zu nennen, die 

eine subjektorientierte Perspektive einnehmen, das heißt, die Diagnostizierten 

nicht als Objekte von Kompetenzfeststellung zu verstehen, sondern als Subjekte 

ihrer eigenen Lern- bzw. Entwicklungsprozesse (vgl. Holzkamp 1993). 
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Aufgrund der forschungsleitenden Hypothese, dass Kompetenzfeststellung 

innerhalb eines großen Spannungsfeldes theoretischer Ansätze stattfindet, wird 

die Frage gestellt, welche Verfahren in der Praxis angewendet werden, um 

Kompetenzen Erwachsener zu ermitteln: Sind diese überwiegend der 

„klassischen“ Diagnostik zuzuordnen oder findet auch Formative Assessment 

bereits statt? Es wurden charakteristische Merkmale (Dimensionen) zur Erfassung 

und Beschreibung der Verfahren hinsichtlich ihrer Ausrichtung (klassisch vs. 

formativ) anhand des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses aufgestellt. Die 

daraus abgeleitete zweite Fragestellung ist: Inwieweit können 

Kompetenzfeststellungsverfahren anhand der aufgestellten Dimensionen in Bezug 

auf ihre klassische oder formative Ausrichtung charakterisiert werden? Die 

Erkenntnisse der Arbeit sollen als Grundlage dienen, relevante Kriterien zur 

Transparenz von Verfahren der Kompetenzfeststellung zu erfassen, anhand derer 

vorhandene Prüfsysteme mit dem Ziel ihrer Integration bzw. Vernetzung in Form 

eines Lotsensystems beschrieben werden können. 

Es wurden Expert/innen Bremer Institutionen, die sich in unterschiedlichen 

Kontexten mit der Ermittlung von Kompetenzen Erwachsener befassen, zu ihren 

Verfahren der Kompetenzfeststellung befragt, womit ein breites Spektrum an 

praktizierten Verfahren erfasst werden sollte. Die Arbeit ist eingebunden in das 

Verbundvorhaben „lea. - Literalitätsentwicklung von Arbeitskräften“1 im Rahmen 

des Forschungsprogramms „Alphabund“ des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF)2. 

Im folgenden Kapitel 2 wird der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Diskussion 

zu relevanten Themen der vorliegenden Arbeit erörtert und die daraus abgeleiteten 

verwendeten Definitionen aufgeführt. In Kapitel 3 wird das Vorgehen der 

empirischen Erhebung von der Auswahl der befragten Einrichtungen bis zur 

Auswahl der relevanten Auswertungskategorien beschrieben. Die Ergebnisse der 

Befragung sind ausführlich in Kapitel 4 dargestellt und werden in Kapitel 5 

diskutiert. In Kapitel 6 folgt die Zusammenfassung. 

                                                 

1 Im Verbundvorhaben lea. wird im Auftrag des BMBF ein erwachsenengerechtes 
berufsbezogenes Testsystem zur Förderung des Schriftspracherwerbs erarbeitet. lea.-Teilprojekt 5 
„Beraten, Prüfen und Zertifizieren“, in dessen Rahmen die vorliegende Untersuchung stattfand, hat 
die Erfassung von Kontexten, in denen im Land Bremen Feststellung und Anerkennung von 
Kompetenzen Erwachsener stattfinden, im Fokus. Erster Arbeitsschwerpunkt des Teilprojekts war 
die vorliegende Untersuchung. Vgl. http://blogs.epb.uni-hamburg.de/lea/ 
2 www.alphabund.de 
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2. Begriffsbestimmungen und Stand der wissenschaftlichen Diskussion 

2.1 Der Kompetenzbegriff in der allgemeinen und beruflichen Bildung 

Im wissenschaftlichen Diskurs der Allgemeinen und der Beruflichen Bildung 

lassen sich überwiegend auf Fachdomänen fokussierte und überwiegend 

handlungsorientierte Sichtweisen unterscheiden. Bevor auf diese näher 

eingegangen wird, sollen die Rahmenbedingungen der Beurteilung von 

Lernergebnissen und die verschiedenen Lernformen umrissen werden. 

2.1.1 Von der Input- zur Outputorientierung 

Im Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) (European 

Qualifications Framework - EQF) ist das Ziel formuliert, berufliche 

Qualifikationen und Kompetenzen in Europa vergleichbarer zu machen (EU-

Kommission 2008). In einer Empfehlung an die Mitgliedsstaaten werden diese 

aufgefordert, ihre nationalen Qualifikationssysteme mit dem EQR zu verknüpfen, 

der dann als "Übersetzungshilfe" zur Beschreibung von Lernergebnissen dienen 

soll. 

Der Fokus auf die Lernergebnisse - den Output - soll auch das lebenslange Lernen 

fördern und zu mehr Chancengerechtigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe 

beitragen (vgl. Kap. 1). Mit dieser Orientierung am Output sollen die tatsächlich 

vorhandenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, unabhängig davon, wie 

sie erworben wurden, mehr Bedeutung erlangen. Damit würde auch gewürdigt, 

dass „etwa 70% aller menschlicher Lernprozesse außerhalb der 

Bildungsinstitutionen stattfinden“ (Dohmen 2001, S. 7). Soll also das tatsächlich 

vorhandene Wissen und Können erfasst werden, muss der Blick über die 

Qualifikationen, die durch formales Lernen erworben wurden, hinausgehen und 

alle Lernergebnisse einbeziehen; das beträfe ausländische, in Deutschland nicht 

anerkannte Abschlüsse ebenso wie die langjährige Tätigkeit in beruflichen und 

außerberuflichen Kontexten. 

Als Lernformen grenzen die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung OECD und die Europäische Kommission die Begriffe formales, non-

formales und informelles Lernen von einander ab: 
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Tab.1: Lernformen im Verständnis der OECD und der EU-Kommission 

Lernform OECD3 EU-Kommision4 

formal innerhalb des formalen Bildungs-

systems mit anerkannten 

Abschlüssen 

innerhalb des formalen 

Bildungssystems 

non-formal organisiert, aber nicht anerkannt organisiert, aber „außerhalb der 

Hauptsysteme der allgemeinen und 

beruflichen Bildung und führt nicht 

unbedingt zum Erwerb eines 

formalen Abschlusses“ 

informell „vornehmlich ... nicht intentionale 

Lernprozesse im Prozess der 

Arbeit, in der Familie oder der 

Freizeit“ (beiläufiges Lernen) 

„natürliche Begleiterscheinung des 

täglichen Lebens ... nicht 

notwendigerweise intentional“  

 

Formales und non-formales Lernen sind jeweils organisiertes Lernen. Die OECD 

unterscheidet die Lernprozesse jedoch anhand der Anerkennung oder Nicht-

Anerkennung der auf diesem Wege erworbenen Bildungsabschlüsse (BMBF 

2008, S. 8). Demgegenüber differenziert die EU-Kommission danach, ob 

innerhalb oder außerhalb der „Hauptsysteme der allgemeinen und beruflichen 

Bildung“ (EU-Kommission 2000, S. 9) gelernt wurde, unabhängig von einer 

Anerkennung. Mit der Anschauung, dass „nicht-formales Lernen ... per 

definitionem außerhalb von Schulen und Ausbildungsstätten statt[findet]" (ebd., 

S. 10), bildet sie den Status der Weiterbildung im deutschen Bildungssystem 

deutlicher ab, da hier Weiterbildung als „Fortsetzung oder Wiederaufnahme 

organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten 

Ausbildungsphase“ definiert ist (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 197) und auch 

staatlich anerkannte Bildungsabschlüsse anbietet. Informell erworbenes Lernen 

wird in beiden Definitionen übereinstimmend als nicht unbedingt beabsichtigtes 

Lernen bezeichnet, es kann beiläufig und oftmals unbewusst erfolgen. 

Dohmen fasst in seiner ausführlichen Darstellung informelles Lernen zusammen 

als „auf alles Selbstlernen bezogen, das sich in unmittelbaren Lebens- und 

                                                 

3 BMBF (2008, S. 8) 
4 EU-Kommission (2000, S. 9) 
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Erfahrungszusammenhängen außerhalb des formalen Bildungswesens entwickelt“ 

(Dohmen 2001, S. 25). Da zum Zeitpunkt seiner Ausführungen „im Deutschen der 

Begriff des ‚Nicht-Formalen Lernens’ nicht geläufig“ war, plädiert Dohmen 

dafür, „auf die feinsinnigen und z. T. kontroversen Abgrenzungen zwischen 

einem ‚nicht-formalen’ und einem ‚informellen’ Lernen zu verzichten“ (ebd.). 

Durch den Bedeutungszuwachs der Anerkennung auch außerhalb des formalen 

Bildungssystems erworbener Kompetenzen scheint eine eigene Berücksichtigung 

des non-formalen Lernens im Rahmen institutionalisierter (Weiter-

)Bildungsangebote jedoch zweckmäßig. So können Angebote der organisierten 

Weiterbildung, die das Nachholen von Schul- und Ausbildungsabschlüssen zum 

Ziel haben, differenziert werden. Auch werden „in der betrieblichen Praxis 

Verfahren der Kompetenzfeststellung jenseits der traditionellen Verfahren von 

Prüfung und Zertifizierung verstärkt nachgefragt“ (Münk, Reglin 2009, S. 7) -- 

und in organisierten, außerhalb des formalen Systems stattfindenden 

Bildungsprozessen angeboten. 

Bei einer outputorientierten Kompetenzfeststellung sollte die Frage des 

Kompetenzerwerbs, ob institutionell oder informell erworben, an Bedeutung 

verlieren. Unabhängig davon, wie es erworben wurde, wäre das tatsächlich 

vorhandene Wissen und Können, die Kompetenz, relevant und sollte festgestellt, 

also „gemessen“ werden. Der Messbarkeit geht die Definition dessen voraus, was 

erfasst werden soll und damit die eindeutige Begriffsbestimmung. Da die im 

Rahmen der Arbeit vorgestellte Feldstudie Kompetenzfeststellungsverfahren 

sowohl in Kontexten der Allgemeinen Bildung als auch der Beruflichen Bildung 

erfasst, wird im Folgenden auf die Begriffe beider Systeme eingegangen. 

2.1.2 Vom Berufskönnen zur Qualifikation 

Nachdem in der beruflichen Bildung zu Beginn des letzten Jahrhunderts das 

„Berufskönnen, ... [als] die Gesamtheit aller Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Fähigkeiten zum Zwecke der Ausführung definierter einzelberuflich gebundener 

Tätigkeiten“ maßgeblicher Begriff war (Bunk 1994, S. 9) wurde Ende der 60er 

Jahre der Begriff der Berufsqualifikationen eingeführt. Diese „umfassen zunächst 

auch alle Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten für einen Einzelberuf, jetzt 

aber erweitert um Flexibilität und Selbstständigkeit auf breiter Berufsbasis“ 

(ebd.). 
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Diese über die Einzelberuflichkeit hinaus gehende Bedeutung der Qualifikation 

liegt auch dem Konzept der „Schlüsselqualifikationen“ von Mertens (1974) 

zugrunde, das Schlüsselqualifikationen als "Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, welche nicht unmittelbaren und begrenzten Bezug zu bestimmten 

disparaten praktischen Tätigkeiten erbringen“ (Mertens 1974, S. 40) beschreibt. 

Im Blick von Mertens sind hierbei auch „Arbeitsmarkterfordernisse“ (ebd., S. 36) 

und die Verwertbarkeit dieser Qualifikationen. Der Verwertbarkeitsaspekt wird 

auch in der zeitgenössischen Definition des Deutschen Bildungsrats deutlich: 

„Qualifikation ermöglicht die Verwertung von Kenntnissen, Fertigkeiten und 

Fähigkeiten“ (Deutscher Bildungsrat 1974, S. 65). 

In der aktuellen Diskussion aus der Perspektive der Erwachsenenbildung 

beschreibt Gnahs (2007, S. 22) Qualifikation als „definierte Bündel von 

Wissensbeständen und Fähigkeiten, die in organisierten Qualifizierungs- bzw. 

Bildungsprozessen vermittelt [und] ... gewöhnlich durch Prüfungen evaluiert und 

testiert [werden] ... Zentral bleibt aber, dass die Prüfungen nicht den erfolgreichen 

Transfer des Gelernten, sondern nur das aktuelle Vorhandensein 

prüfungsrelevanter Kenntnisse und Fähigkeiten nachweisen“ (ebd.). In diesem 

Qualifikationsbegriff sind informelle Lernprozesse zunächst ausgeschlossen. 

Aus Perspektive der Berufsbildung hebt Rauner hervor, dass sich Qualifikationen 

anhand der Performanz, also der Durchführung, beschreiben lassen: Sie werden 

bestimmt durch die „Qualifikationsanforderungen für die Ausübung eines 

Berufes“ (Rauner 2008, S. 81), die festgelegt und prüfbar sind. Der 

Qualifikationsbegriff trifft jedoch keine über konkrete Aufgabenstellungen 

hinausgehende Aussagen; diese werden erst durch den Kompetenzbegriff sichtbar 

(ebd.). Wie „Kompetenz“ in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung der 

Allgemeinen und der Beruflichen Bildung diskutiert wird, soll in den folgenden 

beiden Abschnitten zusammengefasst werden. 

2.1.3 Der Kompetenzbegriff in der Allgemeinen Bildung 

Den Begriff der Kompetenz verwendet zunächst Noam Chomsky (1969) im Sinne 

einer Disposition bzw. eines Potentials: sprachliche Kompetenz als 

Sprachvermögen, also das potentielle Vermögen, sich mit Hilfe von Lauten und 

grammatischen Regeln zu äußern. Demgegenüber stellte Chomsky die 

„Performanz“, die die Durchführung, also den tatsächlichen Akt des Sprechens, 
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bezeichnete. Heinrich Roth führt 1971 den Kompetenzbegriff in den 

Erziehungswissenschaften ein (vgl. Klieme, Hartig 2007, S. 19) und erklärt 

Mündigkeit als Kompetenz für verantwortliche Handlungsfähigkeit als zentrales 

Ziel von Erziehung: 

„a) als Selbstkompetenz (self competence), d.h. als Fähigkeit, für sich 

selbstverantwortlich handeln zu können, b) als Sachkompetenz, d.h. als 

Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig 

sein zu können, und c) als Sozialkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für sozial, 

gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und 

handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können“ (Roth 1971, 

S. 180). 

Als Mitglied des Deutschen Bildungsrates beeinflusste Roth die 

bildungspolitische Diskussion maßgeblich. So definierte der Deutsche Bildungsrat 

(1974, S. 65): „Kompetenz befähigt einen Menschen zu selbstverantwortlichem 

Handeln und bezeichnet den tatsächlich erreichten Lernerfolg“. Ziel von Lernen 

sei dabei „die Bewältigung von Lebenssituationen sowie Urteils- und 

Handlungsfähigkeit in den verschiedenen Bereichen des Lebens“ (Deutscher 

Bildungsrat 1974, S. 54). Mit dieser Kompetenzauffassung wurde der „Integration 

von allgemeiner und beruflicher Bildung ein gemeinsames Fundament 

[gegeben] ..., das zwischen dem akademischen Bildungsbegriff und beruflichen 

Qualifikationskonzepten vermitteln konnte“ (Klieme, Hartig 2007, S. 20f; vgl. 

Quante-Brandt et al. 2008, S. 8). Weinert fasst 2001 die Diskussionen um den 

Kompetenzbegriff folgendermaßen zusammen: Kompetenzen sind 

„die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 

damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften 

und Fähigkeiten um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich 

und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ (Weinert 2001, S. 27f). 

Das OECD-Projekt „Definierung und Auswahl von Kompetenzen – Definition 

and Selection of Competencies (DeSeCo)“ greift diese Fassung für die Formulie-

rung von Schlüsselkompetenzen auf: „Eine Kompetenz ist mehr als nur Wissen 

und kognitive Fähigkeiten. Es geht um die Fähigkeit der Bewältigung komplexer 

Anforderungen, indem in einem bestimmten Kontext psychosoziale Ressourcen 

(einschließlich kognitive Fähigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen) 
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herangezogen und eingesetzt werden“ (OECD 2005, S. 6). Klieme und Hartig 

stellen Kompetenzen in einen domainspezifischen Zusammenhang: „Zusammen-

fassend werden Kompetenzen in dieser psychologischen Tradition als erlernbare 

kontextspezifische Leistungsdispositionen verstanden, die sich funktional auf 

Situationen und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen“ (Klieme, 

Hartig 2007, S. 17). Das auf bestimmte Fachdomänen fokussierte Verständnis 

bestimmt auch den Kompetenzbegriff der Expertise „Zur Entwicklung nationaler 

Bildungsstandards“ (Klieme et al. 2007). Mit der Entwicklung dieser Standards 

sollen auf Kompetenzmodellen basierende Niveaustufen für die jeweiligen Fach-

domänen entwickelt werden; diese ermöglichen zum einen die Bestimmung von 

Mindeststandards � entsprechend der Forderung nach Chancengleichheit also die 

Gewährleistung definierter Bildungsinhalte für alle (!) Schüler/innen5 � und zum 

anderen eine Kompetenzmessung in Bezug auf definierte, operationalisierbare 

Kriterien. Im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Kompetenzmodelle zur 

Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozes-

sen“ werden seit 2007 domainspezifische Kompetenzmodelle für den schulischen 

Bereich erarbeitet. Im Rahmenantrag dieses Programms sind Kompetenzen „als 

kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen, die sich funktional auf Situa-

tionen und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen“ (Klieme, Leutner 

2006, S. 4, Hervorhebung im Original) definiert, wobei bewusst eine Fokussie-

rung auf kognitive Aspekte gelegt wird. Die Autoren gehen davon aus, dass – im 

Bereich schulischer Bildung - „fachbezogene Kompetenzen eine notwendige 

Grundlage für fächerübergreifende Kompetenzen dar[stellen]“ (Klieme, Leutner 

2006, S. 75). Die Autoren kommen anders als Mertens (1974, vgl. Kap. 2.1.2) zu 

dem Schluss, von den fachlichen Kompetenzen auf die überfachlichen zu schlie-

ßen, anstatt anhand von übergeordneten Schlüsselqualifikationen (bzw. -kompe-

tenzen) auf berufliche Fachkompetenz zu schließen. 

In dieser Fokussierung des allgemeinbildenden Bereichs auf die „Mikro- oder 

Meso-ebene ... (Stichwort: ‚Lesekompetenz’)“ sehen Münk und Reglin (2009, 

S. 5) den entscheidenden Unterschied des Kompetenzverständnisses gegenüber 

demjenigen der beruflichen Bildung, das sich am „Konzept einer umfassenden 

beruflichen Handlungsfähigkeit“ orientiert (ebd.). 

                                                 

5 Vgl. Diskussion um die Verankerung von Mindeststandards in allen Schulformen, aber nicht in 
der Hauptschule. 
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2.1.4 Der aktuelle Kompetenzbegriff in der beruflichen Bildung 

Erpenbeck und von Rosenstiel betonen die Handlungszentrierung des Kompe-

tenzbegriffs in der beruflichen Bildung und bezeichnen Kompetenzen als „Selbst-

organisationsdispositionen physischen und psychischen Handelns“ (Erpenbeck, 

von Rosenstiel 2007, S. XXXVI). 

Der Selbstorganisation mit dem Charakter „freier dispositiver Arbeit“ als Merk-

mal der Berufskompetenz gegenüber stellt Bunk (1994, S. 10) die Selbstständig-

keit mit dem Charakter zwar „ungebundener“, aber dennoch „ausführender 

Arbeit“ als Merkmal der Berufsqualifikation heraus: 

„Berufliche Kompetenz besitzt derjenige, der über die erforderlichen Kennt-

nisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten eines Berufs verfügt, Arbeitsaufgaben 

selbstständig und flexibel lösen kann sowie fähig und bereit ist, dispositiv in 

seinem Berufsumfeld und innerhalb der Arbeitsorganisation mitzuwirken“ 

(ebd.). 

Dementsprechend ist Ziel beruflicher Aus- und Weiterbildung die „Handlungs-

kompetenz“, die erst ermöglicht, den infolge des Strukturwandels (auf techni-

scher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene) veränderten Anforderungen 

gerecht zu werden (Bunk 1994, S. 14). Die Orientierung am Konzept der berufli-

chen Handlungskompetenz gibt auch die Kultusministerkonferenz für die Berufs-

pädagogik vor: 

„Diese [Handlungskompetenz] wird hier verstanden als die Bereitschaft und 

Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und priva-

ten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verant-

wortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensio-

nen von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz“, mit 

„Methodenkompetenz, kommunikative[r] Kompetenz und Lernkompetenz“ 

als integralen Bestandteilen (KMK 2007, S. 10f). 

Diese Vorgaben greift das Forschungsprojekt des Bundesinstituts für Berufs-

bildung (BIBB) „Kompetenzstandards in der Berufsausbildung“ auf. Es empfiehlt 

die Entwicklung „kompetenzbasierter Ausbildungsordnungen“ (Hensge et al. 

2008, S. 16), die sich an Arbeits- und Geschäftsprozessen orientieren6: Diese 

                                                 

6 (wie bereits in den Elektro- und Metallberufen geschehen) 
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„werden zu den neuen Bezugsgrößen für die Curriculumentwicklung und lösen 

die didaktischen Kriterien Wissenschaftsorientierung und Fachsystematik als 

primäre didaktische Kriterien ab“ (Rauner 2002, nach Hensge et al. 2008, S. 16). 

Hier gilt es, „Indikatoren zur Beschreibung und Kriterien zur Messung und 

Bewertung [zu entwickeln] ..., um einen konsequenten und einheitlichen Kompe-

tenzbezug in den Ordnungsmitteln zu sichern“ (Hensge et al. 2008, S. 16). Die 

Abgrenzung von Kompetenzen zu Qualifikationen, die anhand der Performanz, 

also der Durchführung, überprüfbar sind, ist ihre Transferfähigkeit. Kompetenzen 

sind damit „Fähigkeiten im Sinne von subjektiven Leistungspotentialen ... deren 

Kontext lediglich durch einen Beruf bzw. eine Berufsbildposition, nicht jedoch 

durch konkrete Aufgaben definiert ist“ (Rauner 2008, S. 82f). Mit der Frage der 

Transferfähigkeit oder sogar der Generalisierbarkeit von Kompetenzen geraten 

insbesondere in der beruflichen Bildung auch überfachliche Kompetenzen in den 

Blick. So stellt Maag-Merki heraus, dass überfachliche Kompetenzen, „anstelle 

von – oder neben – fachlichen Kompetenzen funktional sind für die Bewältigung 

der vielfältigen und nur schwer prognostizierbaren zukünftigen Anforderungen im 

beruflichen Kontext“ (Maag-Merki 2006, S. 361 ff; vgl Hensge et al. 2008). Auch 

der Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen (AK DQR) bezieht sich in 

seinem „Diskussionsvorschlag eines Deutschen Qualifikationsrahmens für 

lebenslanges Lernen“ auf „Kompetenz ... als Handlungskompetenz“ (AK DQR 

2009, S. 3). Er schlägt folgende Kategorisierung zur Beschreibung von Kompe-

tenzen vor, für die jeweils acht Niveaustufen definiert werden: 
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Abb. 1: Einheitliche Struktur der Beschreibung der acht Niveaustufen des 
DQR, mit Beispiel Niveaustufe 1 

Niveauindikator: Beispiel Niveau 1 

Anforderungsstruktur: Über Kompetenzen zur Erfüllung einfacher Aufgaben in einem 

überschaubaren und stabil strukturierten Lern- und Arbeitsbereich verfügen. Die 

Erfüllung der Aufgaben erfolgt unter Anleitung. 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstkompetenz 

Tiefe und Breite: 

Über elemen-

tares Wissen 

verfügen. Einen 

ersten Einblick 

in einen Lern- 

oder Arbeits-

bereich haben. 

Instrumentelle und 

systemische Fertig-

keiten, Beurteilungs-

fähigkeit: Über kogni-

tive und praktische 

Fertigkeiten verfügen, 

um einfache Aufgaben 

nach vorgegebenen 

Regeln auszuführen 

und deren Ergebnisse 

zu beurteilen. 

Team- / Führungs-

fähigkeit, Mitges-

taltung und 

Kommunikation: 

Mit anderen 

zusammen lernen 

oder arbeiten, sich 

mündlich und 

schriftlich informie-

ren und austau-

schen. 

Selbstständigkeit/ 

Verantwortung, 

Reflexivität und 

Lernkompetenz: 

Unter Anleitung 

lernen oder arbei-

ten. Das eigene 

und das Handeln 

anderer einschät-

zen und Lern-

beratung anneh-

men. 

Quelle: „Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen“(2009, S. 4f), eigene 
Bearbeitung 

 

Zusammenfassend wird deutlich, dass im theoretischen Diskurs kein einheitliches 

Verständnis des Kompetenzbegriffs besteht. Inwieweit sich diese Heterogenität 

auch in der praktischen Kompetenzfeststellung wieder findet, soll im Rahmen 

dieser Arbeit anhand einer empirischen Erhebung beleuchtet werden. Daher wird 

in der vorliegenden Arbeit kein bestimmter Kompetenzbegriff zugrunde gelegt. 

Zur Erfassung und Beschreibung der in der Praxis angewandten Verfahren der 

Kompetenzfeststellung werden diese anhand der im folgenden Abschnitt erläu-

terten charakteristischen Merkmale (Dimensionen) analysiert. 
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2.2 Charakteristika (Dimensionen) von Verfahren der Kompetenzfest-

stellung 

Zur Charakterisierung von Verfahren der Kompetenzfeststellung bzw. Diagnostik 

bietet sich die Analyse von definierten Merkmalen an, die in der Literatur auch als 

„Dimensionen von Diagnostik“ beschrieben werden (Dluzak et al. 2009; Leutner 

2006). 

Dluzak et al. (2009) führen folgende Dimensionen auf, anhand derer sich 

diagnostische Verfahren sowohl auf der Ebene von Large-Scale-Assessments als 

auch auf individueller Ebene (hier mit der Differenzierung nach den Verfahren der 

Leistungsbewertung – Summative vs. Formative Assessment) abbilden lassen: 

Tab. 2: Ausprägung theoretischer Dimensionen bei unterschiedlichen Typen 
von Assessment 

Dimension Large-Scale Assess-

ment 

Summative Assess-

ment 

Formative Assess-

ment 

Korrespondierender 

deutscher Begriff 

International verglei-

chende Diagnostik  

Selektive Diagnostik  Erwachsenen-

gerechte Diagnostik 

Beispiel IALS, PIAAC Zulassungstest zum 

Studium o. 

Abschlusstest nach 

Fortbildung 

Einstufungs-

beratung, Prozess-

diagnose der 

Schriftsprach-

kompetenz  

Bezugsnorm sozial  sozial  individuell 

Datenhoheit 

 

forschende Instanz prüfende Instanz diagnostizierte 

Person 

Konsequenz Berichterstattung an 

Auftraggeber 

Selektion  Anpassung der 

Lernangebote 

Instanz Fremdbeurteilung Fremdbeurteilung Fremd-, Peer- o. 

Selbstbeurteilung 

Perspektive Statuserhebung Statuserhebung Status- o. 

Prozesserhebung 

Zeitpunkt in 

Relation zum 

Bildungsangebot 

unabhängig vorlaufend 

nachlaufend  

vorlaufend  

mitlaufend  

Quelle: Dluzak et al. (2009, S. 34) 

Diese und weitere Dimensionen sollen im Folgenden näher ausgeführt werden. 
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2.2.1 Ziele von Kompetenzerfassung 

Kompetenzen werden zu ganz unterschiedlichen Zwecken bzw. mit unterschied-

lichen Konsequenzen erfasst: Zum einen auf struktureller Ebene mit den Zielen 

der Vergleichbarkeit (nationales und internationales Bildungsmonitoring) und 

Evaluation von Bildungsmaßnahmen, mit der Ableitung von bildungspolitischen 

Konsequenzen. Zum anderen findet Kompetenzfeststellung auf individueller 

Ebene statt mit den Zielrichtungen „Auswahl“ oder „Förderung“. Leutner (2006, 

S. 560) spricht hier in Anlehnung an Pawlik (1976) von „Selektions-/ Auslesedia-

gnostik vs. Modifikations-/ Förderdiagnostik“. Selektionsdiagnostik liegt „dann 

vor, wenn das Ziel der diagnostischen  Bemühungen in der Auswahl (Klassifika-

tion/ Platzierung) von Personen oder (Lern- bzw. Erziehungs-) Bedingungen 

besteht“ (ebd., S. 560). Modifikationsdiagnostik dagegen habe zum Ziel, 

„Entscheidungen über geeignete Maßnahmen zur Veränderung von Personen 

(bzw. deren Verhalten) oder Lern- bzw. Erziehungs-Bedingungen vorzubereiten“ 

(ebd.). In pädagogischen Prozessen sei eine Unterscheidung nicht immer sinnvoll 

und möglich: so können beide Zielsetzungen in einer Diagnostik enthalten sein 

(ebd.) - beispielsweise die Auswahl von Schüler/innen, die Förderbedarf haben. 

Analog dazu formulieren Dluzak et al. (2009) die aus der Diagnostik resultieren-

den Konsequenzen, um die Zielsetzung von Diagnostikverfahren zu beschreiben. 

Die Autorinnen unterscheiden „Selektion“ und „Anpassung der Lernangebote“ als 

Charakteristika summativer und formativer Verfahren (vgl. Tab. 2). Während der 

Begriff der Zielsetzung die Perspektive der Prüfenden (im folgenden „Prüfende“) 

ausdrückt, beschreibt die Dimension Konsequenz die Perspektive der Diagnosti-

zierten; diese Differenzierung wird in den Abschnitten 2.2.7 und 2.3 näher ausge-

führt. 

2.2.2 Urteilsinstanz 

Als Urteilsinstanz wird die Instanz, die die Leistungen beurteilt, bezeichnet. Das 

können die „Diagnostizierten“ bzw. Geprüften sein, also diejenigen, deren Leis-

tungen anhand ihrer Selbsteinschätzung bzw. -beurteilung bewertet werden sollen. 

Beurteilen die „Prüfenden“ eine Leistung, dann ist deren Fremdbeurteilung 

ausschlaggebend. Dritte Instanz und besondere Form der Fremdbeurteilung sind 

„Peers“, also Personen, die mit den Geprüften auf einer Ebene anzunehmen sind 

(z.B. Freund/innen, Kolleg/innen oder Familienmitglieder). 
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Die Aussagekraft einer Leistungsbeurteilung wird je nach urteilender Instanz 

unterschiedlich eingeschätzt: So gilt die Selbstbeurteilung als wenig valide, da sie 

mit Fehlerquellen wie dem Antworten gemäß „sozialer Erwünschtheit“, „ Zustim-

mungstendenzen sowie der Bevorzugung extremer oder mittlerer Antwortkatego-

rien“ einhergehen kann (vgl. Kaufhold 2006, S. 129, Hervorhebung im Original). 

Fremdbeurteilungen gelten zwar als „zuverlässiger und insgesamt qualitativ 

besser als Selbstbeurteilungen ... [sind jedoch] auf einen kleinen Ausschnitt ... in 

ausgewählten Situationen ... beschränkt“ (Kaufhold 2006, S. 128). Kaufhold weist 

der Selbstbeurteilung eine hohe Bedeutung zu, „um (ökonomisch und effektiv) 

Daten zu gewinnen“ (Kaufhold 2006, S. 129), und weist auf Empfehlungen von 

Moser (1999, S. 21) hin, die eine Erhöhung der Validität von Selbstbeurteilungen 

zum Ziel haben. Gerade wenn es um die Ermittlung informell erworbener 

Kompetenzen geht, sei „allein das Individuum selbst ... in der Lage, sein Tun zu 

rekonstruieren und Erlerntes darzulegen“ (DIE et al. 2006, S. 31). 

Die Selbstbeurteilung ist zentrales Element von Portfolio-Instrumenten, wie z.B. 

dem „europass“7 und dem „ProfilPASS“8. Im „Gemeinsamen Europäischen Refe-

renzrahmen für Sprachen“ (Trim, Quetz et al. 2009) ist ein Raster zur Selbstein-

schätzung des eigenen Sprachniveaus vorgegeben. Selbstbeurteilung wird häufig 

als Grundlage von Mitarbeiter- und Beratungsgesprächen genutzt und wird als 

Entscheidungshilfe angeboten. Grundlage ist in der Regel ein Selbsteinschät-

zungs-Fragebogen. Fremdbeurteilung ist die „klassische Form“ der Leistungsbe-

wertung. Sie kann von einer oder mehreren Personen, wie den Lehrenden oder 

externen Prüfer/innen (die nicht mit der Vermittlung der Lerninhalte der Geprüf-

ten befasst sind), durchgeführt werden. Sie findet statt in Form von Beobachtun-

gen, Tests, mündlichen Prüfungen, Gesprächen. Peerbeurteilung findet zumeist in 

den Gruppen statt, häufig unterstützt von Fragebogen-Instrumenten oder in Form 

von reflektierenden Feedback-Gesprächen. Grotlüschen und Bonna (2008, S. 49) 

führen für Selbst- und Peerassessment gute Resultate auf. In der weiteren gesich-

teten Literatur war diese Beurteilungsform zwar aufgeführt, Analysen von peer-

diagnostischen Verfahren scheinen jedoch noch auszustehen. 

                                                 

7 http://www.europass-info.de/ 
8 http://www.profilpass-online.de/ 
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2.2.3 Beurteilungsperspektive/ Beurteilungsfokus 

Mit der Beurteilungsperspektive wird ausgedrückt, ob sich die Leistungsbeurtei-

lung auf den Lern- bzw. Arbeitsprozess oder das Lern- bzw. Arbeitsergebnis 

stützt. Kretschmann stellt der „Statusdiagnose“, mit deren Hilfe „der aktuelle 

Ausprägungsgrad eines Merkmals“ beschrieben wird, die “Prozessdiagnose“ 

gegenüber; diese erfasst, „wie eine Person in einer gegebenen Situation operiert“ 

(also den Ausführungsprozess selbst beobachtend) (Kretschmann 2008, S. 2). Die 

Prozessfokussierung bezieht sich hier auf die Diagnostik selbst und bildet Hand-

lungsbeobachtungen ab. Auf Lernprozesse kann die Beschreibung von Leutner 

(2006, S. 560f) bezogen werden: Statusdiagnostik verfolge das Ziel, „den Zustand 

einer Person“ bezüglich relevanter Aspekte zu erfassen, Prozessdiagnostik dage-

gen das Ziel, „die Veränderung einer Person“ bezüglich relevanter Aspekte zu 

erfassen. Statusdiagnostik sei damit „die Voraussetzung für klassische Selektions-

entscheidungen“, „Prozessdiagnostik (neben Statusdiagnostik) eine wesentliche 

Voraussetzung für (pädagogische) Entscheidungen im Rahmen einer Modifikati-

onsstrategie“ (ebd.). Um Diagnostik im Sinne des Formative Assessment zu erfas-

sen, ist diese Veränderungs- und damit Lernprozesse fokussierende Auslegung 

geeignet. Elster führt den „Beurteilungsfokus“ näher aus: So kann die Leistungs-

bewertung zum einen als „Ergebnisbewertung“ anhand der „Endprodukte“ oder 

als „Ergebnispräsentation“ erfolgen. Zum anderen kann eine „Prozessbewertung“, 

die als „formative“ Bewertung „mittels einzelner `Messpunkte` ... zu verschiede-

nen, festgelegten Zeitpunkten“ stattfinden kann, oder als „summative“ Bewertung 

im Sinne einer „Prozessdokumentation“ gegeben sein (Elster 2003, S. 153f). 

Elster differenziert hier die „summative Bewertung“ von der „Ergebnisbe-

wertung“, indem er erstere auf die Vorgehensweise der Diagnostik bezieht, letz-

tere auf den Fokus der Diagnostik. An diesen Differenzierungen wird deutlich, 

dass sich die Beurteilungsperspektive bzw. der Beurteilungsfokus auf unter-

schiedliche Aspekte beziehen kann, die im Vorfeld einer Leistungsbeurteilung 

definiert sein müssen. 

2.2.4 Bezugsnorm 

Die Bezugsnorm gibt den Vergleichs- oder Gütemaßstab an, an dem die Leistung 

gemessen wird. „Ein Gütemaßstab ist ein Bezugssystem, innerhalb dessen ein 

Sachverhalt erst seinen Stellenwert, seine Bedeutung erhält“ (Heckhausen 1974, 

S. 48). Häufig ist das Bezugssystem nicht „präsent“, sondern unreflektiert, so dass 
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„die gleiche Leistung aufgrund von Gütemaßstäben beurteilt werden kann, die 

eine ganz unterschiedliche Herkunft haben, d.h. unterschiedlichen Bezugsnormen 

entstammen“ (Heckhausen 1974, S. 48f.). 

Rheinberg (2001, S. 61f) unterscheidet drei Bezugsnormen9 : 

·  Individuelle Bezugsnorm: Die Leistung wird am individuellen Lernfortschritt 

gemessen, der beschreibt, ob sich jemand verbessert oder verschlechtert hat.  

·  Soziale Bezugsnorm: Die Leistung wird im Vergleich mit den Leistungen 

anderer gemessen, wie z.B. die Normalverteilung des „Klassenspiegels“. 

·  Kriterienbezogene oder sachliche Bezugsnorm: Die Leistung wird an 

vorgegebenen Anforderungen gemessen, die mithilfe von „inhaltlich veran-

kerten Standards“ beurteilt werden können. Grundlage sind also definierte 

Kriterien, wie z.B. das Erreichen einer bestimmten Punktzahl. 

Jede der drei Bezugsnormen hat Vorzüge und „blinde Flecken“ (ebd., 64f). So 

kann die reine Orientierung an der individuellen Bezugsnorm zwar Leistungsstei-

gerungen aufzeigen und damit motivierend für die Lernenden wirken; sie kann 

aber auch verkennen, ob ein Förderbedarf besteht. Dieser würde eher erkannt bei 

einer Orientierung an der sozialen Bezugsnorm. Anhand des sozialen Vergleichs 

kann eine Auswahl getroffen werden sowohl hinsichtlich der Selektion der 

„Besten“ als auch, um Fördermaßnahmen bei schwächeren Schüler/innen einzu-

leiten. Auch sind „soziale Vergleiche zur Einschätzung der eigenen Fähigkeit 

zweckmäßig und erforderlich“ (Festinger 1954). Allerdings ist der sozialnorm-

bezogene „Maßstab ... nicht fix, sondern ergibt sich erst am Ende des Beurtei-

lungszeitraums jeweils aus den dann erreichten Leistungen aller Mitglieder der 

Bezugsgruppe“ (Lohaus 2009, S. 57). Damit kann „die gleiche Leistung ... mit 

‚gut’ oder ‚mangelhaft’ bewertet [werden], je nachdem, ob der Schüler in einer 

leistungsstarken oder einer leistungsschwachen Schulklasse ist“ (Rheinberg 2001, 

S. 6410). Auch werden individuelle Lernzuwächse und der „gemeinsame Lernzu-

wachs aller unsichtbar“ (ebd.). 

                                                 

9 Heckhausen führt noch die „Fremdgesetzte Bezugsnorm“ auf, die sich auf z. B. „übergreifende 
Lehrplanziele“ bezieht; Rheinberg fasst diese „curriculare“ Bezugsnorm unter den „sachlichen“ 
Bezugsnormen zusammen (2001, S. 66) 
10 Rheinberg weist darauf hin, dass dieser „Missstand“ besonders kritisch zu beurteilen ist, wenn 
die Zensuren mit (z.B. Hochschul-Zulassungs-)Berechtigungen verbunden sind (ebd.). 
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Die Orientierung an sachlichen Bezugsnormen würde hier mehr Aufschluss über 

die tatsächlichen Leistungen der Schüler/innen geben. Kriterienorientierte 

Vergleiche sind transparent, und könnten in Kombination mit der individuellen 

Bezugsnorm „günstige Auswirkungen haben“ (Rheinberg 2001, S. 69). Allerdings 

erfordert eine Orientierung an Kriterien, dass diese hinreichend trennscharf defi-

niert und messbar sind. Die Bemühungen, hier mithilfe von Kompetenzmodellen 

Bewertungsgrundlagen zu schaffen, wurden bereits erwähnt. Abgesehen davon, 

dass derartige Kriterien nur punktuell vorhanden sind, nennt Rheinberg auch für 

die sachliche Bezugsnorm „blinde Flecken“: So werden ohne Vergleiche mit 

anderen besondere Fähigkeiten oder Schwierigkeiten nicht deutlich, auch indivi-

duelle Lernfortschritte bleiben unberücksichtigt (Heckhausen 1974, S. 68). 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass alle drei Bezugsnormen von Bedeu-

tung sind und kombiniert besonders hohe Aussagekraft und Motivationseffekte 

haben: „Lehrer mit individueller Bezugsnormorientierung [zeichnen] sich durch 

eine Bezugsnormvielfalt aus“ (Rheinberg 2006, S. 60). Diese fördere „das Ziel, 

dass Schüler lernen, sich selbst mit Hilfe verschiedener Bezugssysteme zu 

bewerten“ und erhöht damit die Motivation (Rheinberg 2001, S. 69). Die hier als 

„sachliche“ bzw. „kriterienorientierte“ benannte Bezugsnorm bezieht sich auf die 

individuelle Leistungsbewertung. Die Festlegung derartiger Kriterien beruht 

allerdings auf Sozialnormen: „Mittels sozialnormorientierter (‚normativer’) Tests 

lässt sich u. a. feststellen, ob die Leistungen oder Merkmalsausprägungen von 

Individuen kritische Grenzwerte über- oder unterschreiten“ (Kretschmann 2008, 

S. 3). 

2.2.5 Dimensionale vs. kategoriale Kriterienfestlegung 

Die Festlegung von Kriterien kann dimensional oder kategorial erfolgen 

(Kretschmann 2008, S. 2): „Bei der dimensionalen Diagnostik wird die relative 

Position eines Individuums auf einem Kontinuum ermittelt. Bei der kategorialen 

Diagnostik werden Individuen nach Kategorien sortiert“ (ebd.). Ist die Diagnostik 

sozialnormbezogen „ist das Kontinuum die Rangreihe bzw. die Verteilung der 

Mitglieder einer Kohorte. Bei der kriteriumsbezogenen Diagnostik kann es ein 

Entwicklungskontinuum sein, mithin auch ein Lernkontinuum in einem Unter-

richtsfach“ (ebd.). Der kategorialen Festlegung von Kriterien geht oft eine dimen-

sionale Festlegung voraus. Entscheidend ist die Bestimmung des zugrunde liegen-
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den Kompetenzmodells. Wird beispielsweise der Erwerb von Schriftsprachkom-

petenz als kontinuierlicher Lernprozess gesehen, der sich in einer definierten 

Abfolge vollzieht, dann können entsprechende Niveaustufen beschrieben und 

diagnostizierbar werden. 

2.2.6 Datenhoheit 

Dluzak et al. (2009) nennen die „Datenhoheit“ über die Ergebnisse der Diagnostik 

als ein Charakteristikum zur Beschreibung von Diagnostikverfahren. Datenhoheit 

wird mit „Datenschutz“ in Verbindung gebracht, der von rechtlicher und ethischer 

Bedeutung ist. Allerdings hat der Begriff der Datenhoheit hier noch eine weitere 

Konnotation: Die Feststellung, wer die „Kontrolle“ über die Daten besitzt, gibt 

auch Auskunft darüber, ob die Diagnostizierten, also diejenigen, die einer 

Diagnostik unterzogen werden, Subjekte oder Objekte der Feststellung ihrer 

Kompetenzen sind. Auf die sich in der Datenhoheit der Teilnehmenden ausdrü-

ckende „Subjektorientierung“ wird im Folgenden und bei den Erläuterungen zum 

Formative Assessment in Abschnitt 2.3 näher eingegangen. 

2.2.7 Orientierung an Anforderungen vs. Entwicklung 

Die Frage nach der Subjektorientierung ist auch zentral, wenn die den 

Kompetenzerfassungsverfahren inhärenten Zielsetzungen betrachtet werden. 

Diettrich und Meyer-Menk unterscheiden in Anlehnung an Faulstich (1996) 

Ansätze, „die Kompetenzen aus der Anforderungsperspektive erheben“ und 

Ansätze, die darauf abzielen, „das Individuum und seine persönliche Entwicklung 

zu fördern“ (Diettrich, Meyer-Menk 2005, S. 5f). Bei einer Anforderungsorientie-

rung werden „Kompetenzen in Relation zu aktuellen oder zukünftigen 

Arbeitsaufgaben eingeschätzt“ (ebd., S. 6). Entwicklungsorientierte Ansätze 

orientieren sich „an den in Lebens- und Arbeitswelt erworbenen Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Kenntnissen von Individuen“ und unterstützen die „Kompetenz-

entwicklung durch Reflexion des individuellen Kompetenzbestandes“, und 

werden damit als „subjektorientiert bezeichnet“ (ebd.). Unter subjektorientierten 

Verfahren verstehen die Autoren Verfahren, „die das Subjekt als Ausgangspunkt 

der Kompetenzerhebung fokussieren“ (ebd., S. 10). Im BLK-Verbundprojekt 

„Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen Lernens“ wird betont, dass 

„entwicklungsorientierte Verfahren durch die darin angelegte Förderung der 

Selbstreflexionsfähigkeit selbst eine Form des Lernens dar[stellen]“ (DIE et al. 
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2006, S. 29). „Entwicklungsorientierte Verfahren intendieren die lebensbeglei-

tende Kompetenzentwicklung, haben den Entwicklungsprozess vor und nach der 

Kompetenzermittlung im Fokus und sind in diesem Sinne als formative Ansätze 

angelegt“ (ebd.). 

Diettrich und Meyer-Menk (2005, S. 6) weisen daraufhin, dass „Einzelverfahren 

nicht immer eindeutig als subjektorientiert bzw. anforderungsorientiert einzuord-

nen“ sind. Auch Kaufhold hält eine Differenzierung nur für eine „erste Klassifi-

zierung .... wertvoll“ ... da „Kompetenzentwicklung nicht ohne einen Gegen-

standsbezug erfolgt, der Anwendungen und damit Anforderungen impliziert“ 

(Kaufhold 2006, S. 105). In den oben angeführten Ausführungen von Diettrich 

und Meyer-Menk (2005) wurden die Begriffe „subjektorientiert“ und „entwick-

lungsorientiert“ synonym verwandt. Wenn der Begriff der Subjektorientierung aus 

der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie Klaus Holzkamps (1993) diskutiert 

wird, wird die Perspektive des Subjekts zum Ausgangspunkt der Überlegungen 

gemacht, gegenüber einer Fokussierung auf das Subjekt. Diese subjektorientierte 

Perspektive wird nach einer Einführung zum Formative Assessment selbst im 

folgenden Abschnitt näher ausgeführt. 

2.3 Formative Assessment als alternativer Ansatz von Diagnostik 

Die im vorangegangenen Abschnitt vorgestellten Dimensionen von Diagnostik 

geben Auskunft über wesentliche Aspekte von Verfahren der Diagnostik bzw. 

Kompetenzfeststellung. Anhand der genannten Dimensionen sollen wesentliche 

Merkmale des Formative Assessment vorgestellt werden, das im deutschen 

Sprachraum auch unter anderen (deutschsprachigen) Bezeichnungen kaum anzu-

treffen zu sein scheint (vgl. Grotlüschen, Bonna 2008). In einer im Februar 2008 

vom US-amerikanischen National Institute for Literacy (NIFL) initiierten welt-

weiten Online-Diskussion von Wissenschaftler/innen und Praktiker/innen wurde 

diese Form der Beurteilung ebenfalls als „not a term widely known in the U.S.“ 

beschrieben und diskutiert (NIFL 2008)11. Die Initiatoren der Online-Diskussion 

beziehen sich auf die Forschungsarbeiten von Black und Wiliam (1998). Black et 

al. (2005, nach Looney 2008, S. 22) beschreiben Formative Assessment als “any 

assessment for which the first priority in its design and practice is to serve the 

purpose of promoting“. Formative Assesment ist dementsprechend keine Methode 
                                                 

11 NIFL (2008): http://www.nifl.gov/lincs/discussions/specialtopics/08formativeassess.html 
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sondern entspricht eher einer Haltung: Die Förderung der Lernenden in ihrem 

Lernprozess ist Ziel des Lehrens und aller diagnostischer Bemühungen. Das 

bedeute eine „grundlegende Veränderung darüber, wie wir nicht nur über Beur-

teilung, sondern auch über Lehren und Lernen denken“ (Looney 2008, S. 24, eig. 

Übersetzung): 

·  „Es liegt die Annahme zugrunde, dass jede/r Lernende erfolgreich sein 

kann... 

·  die Hauptaufgabe der Lehrenden ist, den Lernprozess zu erleichtern... 

·  Lernende sind aktiv engagiert im Lern- und Beurteilungsprozess und entwi-

ckeln Fähigkeiten zur Selbst- und Peerbeurteilung“ (ebd.). 

In der Studie sind anhand von Praxisbeispielen und Literaturauswertungen fünf 

Schritte formuliert, die Formative Assessment ausmachen: 

·  „Lernziele feststellen und setzen 

·  Beziehungen durch Dialog und Peer-Beurteilung aufbauen 

·  Nutzung spezifischer formativer Beurteilungsmethoden, um Lernbedarfe 

aufzudecken und anzusprechen – einschließlich Feedback, Befragung und 

Scaffolding12 

·  Entwickeln einer größeren Autonomie der Lernenden 

·  den Lernfortschritt anerkennen“ (Looney 2008, S. 26, eig. Übersetzung). 

Es gibt demnach spezifische Methoden, die sich im Formative Assessment anbie-

ten, dennoch sind nicht die Techniken entscheidend: Der Einsatz eines summa-

tiven Tests mit Fremdbeurteilung kann durchaus nützlich im Rahmen des Forma-

tive Assessment eingesetzt werden, um den Lernstand der Lernenden zu diagnosti-

zieren (vgl. Kretschmann 2008 in Kap. 2.2.3). Von Bedeutung hingegen ist, mit 

welcher Zielsetzung die Diagnostik erfolgt, ob auch das Urteil der Diagnostizier-

ten selbst sowie ihrer Peers berücksichtigt wird und ob sowohl der Lernprozess als 

auch mehrere Bezugsnormen zur Beurteilung herangezogen werden. Für den 

deutschen Sprachraum stellen Grotlüschen und Bonna (2008, S. 5f) in ihrer Lite-

raturübersicht zur Förderung und Beurteilung von Grundbildungskenntnissen 

                                                 

12 Bereitstellung einer vollständigen Orientierungsgrundlage, die Schritt für Schritt im Laufe des 
Lernprozesses abgebaut werden kann 
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Erwachsener fest, dass zu dem Begriff des Formative Assessment bzw. seiner 

immanenten Bedeutung kaum Hinweise für die Erwachsenenbildung vorliegen. 

Entsprechungen seien aber in Konzepten der schulischen (Reform-) Pädagogik 

und der Sonderpädagogik zu finden (ebd., S. 6). In Anlehnung an Winter (2004, 

S. 72f) finden die Autorinnen Übereinstimmung mit dem Begriff „reformierte 

Leistungsbewertung“ und fassen diese zusammen: 

„Sie ist nicht produktorientiert, sondern prozessorientiert, ist in den Lernpro-

zess integriert und bevorzugt eine inhaltlich-verbale Leistungsbewertung, die 

im Dialog durch Peer- und Self-Assessment erfolgt. Eine reformierte Leis-

tungsbewertung ist fördernd und ersetzt Noten durch dokumentierende 

Bewertungen, wobei Leistungen aktiv präsentiert werden“ (Grotlüschen, 

Bonna 2007, S. 329, Hervorhebung im Original). 

Aus der Sonderpädagogik wird der Begriff „Förderdiagnostik“13 als Entsprechung 

zum Formative Assessment gewählt (ebd.). Große Übereinstimmungen zu Ansät-

zen aus diesen beiden pädagogischen Handlungsfeldern sind also festzustellen. 

Bezogen auf die Erwachsenenbildung kommen die Autorinnen zu dem Fazit, dass 

es in der deutschsprachigen Erwachsenenbildung zwar Beispiele für Formative 

Assessment gibt, dies jedoch „eine untergeordnete Rolle spielt“ und insbesondere 

in der Forschung kaum „Niederschlag findet“ (Grotlüschen, Bonna 2007, S. 333). 

Mit Hilfe der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Dimensionen von Diagnostik lassen 

sich wesentliche Merkmale des Formative Assessment herausarbeiten (vgl. Tab. 2, 

Kap. 2). Das von Dluzak et al. (2009, S. 34) genannte Merkmal der Datenhoheit 

bei den Diagnostizierten kann den oben vorgestellten Ansätzen (vgl. Winter 2004; 

OECD 2008) nicht direkt entnommen werden. Es wäre allerdings eine konse-

quente Auslegung des Formative Assessment, wenn es als an den Lernenden 

orientiert eingesetzt würde, wie Looney (2008, S. 24) den Ansatz als „sea change“ 

in der Sichtweise von Diagnostizieren, Lehren und Lernen formuliert. Mit der 

Hoheit über die eigenen Daten ginge auch eine Verlagerung der Kontrolle über 

den eigenen Lernprozess mit allen daraus resultierenden Konsequenzen einher, 

die einen entscheidenden Schritt in Richtung einer Subjektorientierung ausmachen 

würde, die die Diagnostizierten als Subjekte ihrer Lern- und Entwicklungs-

                                                 

13 in Abgrenzung zur „Selektiven Diagnostik“ 
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prozesse im Sinne der subjektwissenschaftlichen Theorie von Holzkamp (1993) 

verstünde. 

Die einleitend beschriebenen und in Tabelle 2 gegenübergestellten Pole klassische 

Diagnostik bzw. Kompetenzfeststellung und Formative Assessment lassen sich 

zusammenfassend durch folgende Fragestellungen voneinander abgrenzen: 

·  Wird die Lernleistung von den Prüfenden oder auch den Diagnostizierten 

beurteilt (Urteilsinstanz)? 

·  Werden die Leistungen gemessen an den Leistungen anderer, an den 

Lernfortschritten der Proband/innen oder an definierten sachlichen Kriterien 

(Bezugsnorm)? 

·  Steht der Lernprozess im Fokus der Bewertung oder das Lernergebnis 

(Bewertungsfokus)? 

·  Wird die Lernleistung an vorgegebenen Anforderungen orientiert oder an für 

die individuelle Entwicklung der Proband/innen maßgeblichen Dimensionen 

(Anforderungs-/ Entwicklungsorientierung)? 

·  Wer hat die Hoheit über die Daten der Diagnostik? 

Diese Fragestellungen lagen der im Folgenden dargestellten empirischen Erhe-

bung zu Verfahren der Kompetenzfeststellung zugrunde, um die Verfahren zu 

beschreiben; damit konnte auch die Anwendbarkeit der Dimensionen zur 

Charakterisierung und eine mögliche Erweiterung um neue Dimensionen abge-

wogen werden. 
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3. Vorgehensweise 

3.1 Auswahl der Institutionen 

Die Befragung wurde als Feldstudie in Einrichtungen durchgeführt, die sich in 

unterschiedlichen Kontexten mit der Feststellung von Kompetenzen Erwachsener 

befassen. Diese Kontexte waren Veranstaltungen oder Kurse von Bildungsträgern, 

qualifizierende oder sehr niedrigschwellige arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

von Beschäftigungsträgern sowie Angebote der Diagnostik, Beratung oder Infor-

mation. 

Die Befragung fand in 24 Einrichtungen aus folgenden Bereichen statt  

·  11 anerkannte Weiterbildungseinrichtungen: Akademie Überlingen, Bremer 

VHS, Bildungswerk der Bremischen Evangelische Kirche, Bildungszentrum 

des Internationalen Bundes, Bildungswerk des Landessportbundes Bremen, 

Bildungszentrum der Wirtschaft im Unterwesergebiet, Deutsche Angestellten 

Akademie, Maritimes Competenzzentrum, Paritätisches Bildungswerk, Wirt-

schafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer (WiSoAk) Bremen, 

WiSoAk Bremerhaven 

·  5 Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen: Arbeiterwohlfahrt, Bremer 

Arbeitslosen Selbsthilfe bras, Förderwerk, Frauenbetriebe quirl e.V., Sozial-

werk der freien Christengemeinde 

·  1 Träger im Rehabilitationsbereich, hier Eignungsabklärung für junge Men-

schen mit Behinderung: Berufsbildungswerk 

·  3 Angebote im Sekundarbereich für Jugendliche in Schule und Übergangs-

system Schule/Beruf: Berufsorientierungsprojekt RAZ der Bremischen 

Evangelischen Kirche, Technisches Bildungszentrum Mitte, Allgemeine 

Berufsschule (hier Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf) 

·  2 Beratungsangebote der Hochschule, auch in Kooperation mit der Agentur 

für Arbeit: Studienberatung, Career Center 

·  1 Zeitarbeitsfirma: ZIP- Zeitarbeit 

·  1 Psychologischer Dienst der Agentur für Arbeit  
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Eine klare Abgrenzung von Angeboten der Weiterbildung und arbeitsmarktpoliti-

schen Angeboten ist nicht immer möglich: Zum einen bietet die klassische 

Weiterbildung durch (gewünschte) Kooperationen Maßnahmen im arbeitsmarkt-

politischen Bereich an, zum anderen sind die Träger arbeitsmarktpolitischer 

Maßnahmen bemüht, ihren Teilnehmer/innen Abschlüsse zu ermöglichen und 

finden sich so im Bereich der klassischen Weiterbildung14. 

Die Auswahl der Einrichtungen geschah nach folgenden Gesichtspunkten: Es 

sollten Einrichtungen mit einer großen Zahl an Teilnehmenden vertreten sein und 

es sollte ein weites Spektrum an Angeboten für verschiedene Zielgruppen abge-

deckt sein. Ein weiteres Kriterium war die Zugänglichkeit, d.h. die Erreichbarkeit 

von Ansprechpartner/innen und ihre Bereitschaft zur Mitwirkung. Im Rahmen 

einer Untersuchung im Auftrag der Strukturkommission Weiterbildung wurde zu 

Beginn der 90er Jahre die Anbieterstruktur der Bremer Weiterbildungslandschaft 

erhoben; von den 100 dort erfassten Anbietern (Körber, 1995, Anhang 4, S. 393) - 

bzw. ihren Nachfolgeinstitutionen - sind 12 in der vorliegenden Untersuchung 

unter den insgesamt 16 Trägern von Weiterbildungs- und Beschäftigungsangebo-

ten (inkl. Rehabilitation) vertreten. Es wird davon ausgegangenen, dass mit der 

Erhebung ein aussagekräftiges Spektrum an Anbietern abgebildet ist. Die Ange-

bote von Beratung und Diagnostik bzw. Angebote für junge Erwachsene stellen 

weitere Einsatzfelder von Kompetenzdiagnostik dar15. 

3.2 Erhebungszeitraum und Vorgehen 

Die Erhebung fand von August 2008 bis Januar 2009 statt16, zwei Befragungen 

bereits im Mai 2008 mit dem Ziel eines Pretests. Zunächst wurde telefonisch die 

Bereitschaft zu einer Befragung geklärt und ein Termin vereinbart. Da hier in 

einigen Fällen noch das Einverständnis übergeordneter Stellen einzuholen war, 

lagen oftmals zwischen der ersten Kontaktaufnahme, der Klärung der Zuständig-
                                                 

14 Quellen der Adressrecherche waren: „Wegweiser Bildungsberatung“ des LernNetzwerks 
Bremen, Lernportal Bremen, Frauen-Stadtbuch Bremen, Adressenübersicht der Bremer Arbeit 
GmbH (bag), Mitgliederliste des Verbunds arbeitsmarktpolitischer Dienstleister in Bremen e.V. 
(VaDiB), Seiten „AG Ausbildung des Bündnisses für Arbeit, Liste der Beratungseinrichtungen der 
„Forschungsgruppe Dienstleistungsberufe“ der Universität Bremen (Fachbereich 11), Frauen-
Stadtbuch Bremerhaven, Seite „Weiterbildung“ www.seestadt.net/bremerhaven-weiterbildung_37, 
Beratungslotse Bremerhaven. 
15 Da im Rehabilitationsbereich einige besondere Bestimmungen aufgrund der Besonderheiten der 
Zielgruppe gelten, werden die Angebote in diesem Bereich speziell ausgewiesen; hier ist auch eine  
Maßnahme der Allgemeinen Berufsschule für Schüler/innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf zugeordnet. 
16 Eine einzelne Befragung erfolgte noch im September 2009 
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keit der Gesprächspartner/innen und der Durchführung der Befragung mehrere 

Wochen. 

Befragt wurden die für die Diagnostik verantwortlichen oder zuständigen Mitar-

beiter/innen. Gesprächspartner/innen waren sowohl auf der Leitungsebene der 

Einrichtungen oder ihrer Fachbereiche als auch direkt mit der Diagnostik befasste 

Mitarbeiter/innen; in einigen Fällen nahmen zwei oder drei Angehörige der 

Einrichtung auf verschiedener Ebene an den Interviews teil. Es wurden halb-

strukturierte Interviews geführt, die in der Regel in der Einrichtung stattfanden 

und zwischen einer und eineinhalb Stunden dauerten; in einigen Fällen wurden 

telefonische Interviews mit einer Dauer zwischen einer halben und einer Stunde 

geführt. Die Interviews wurden von vier Personen durchgeführt: drei studenti-

schen Mitarbeiter/innen und der Autorin, in der Regel zu zweit17. Die Gespräche 

begannen mit den offenen Fragestellungen „Wie stellen Sie fest, was Ihre Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer können?“ oder „Werden bei Ihnen Kenntnisse, Fer-

tigkeiten, Kompetenzen der Teilnehmenden erhoben?“. Das Gespräch wurde 

anhand eines Leitfadens geführt, der folgende Aspekte der Kompetenzfeststel-

lungsverfahren erfassen sollte (vgl. auch folgenden Abschnitt 3.3). 

Aspekte des Gesprächsleitfadens (im Anhang II ausformuliert) waren: 

·  Instrument/ Verfahren 

·  Zielgruppe 

·  Zeitpunkt (vorher, während oder zum Abschluss) 

·  Zugangsvoraussetzungen zur Prüfung / Veranstaltung (Formale, 
Freiwilligkeit) 

·  Inhalte der Diagnostik 

·  Form/ Vorgehensweise 

·  Bewertungsfokus (Lernergebnis/ Lernprozess) 

·  Beurteilung (frei/ Kategorien) 

·  Urteilsinstanz (Teilnehmende, Peers, Dozent/in, externe Prüfer/in, 
Andere?) 

·  Bewertungsnorm (soziale Norm, individuelle, kriterienbezogene/ sachliche 
Norm) 

·  Entscheidungsinstanz für weitere Konsequenzen 

                                                 

17 Für die engagierte Mitarbeit danke ich den Student/innen Linus Edwards, Fanny Sue Schmidt 
und Marie Kuhblank. 
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·  Datenverbleib (der in Diagnostik erhobenen Daten), Transparenz für TN 

·  Konsequenzen der Diagnostik (Förderung, Ausschluss, Weiterleitung in 
andere Kurse, finanzielle Konsequenzen, Andere) 

·  Abschluss/ Zertifizierung (erhalten TN Zertifikat?, Welches?) 

·  Zertifikat - Anerkennung durch? 

·  Anschlüsse (zu was berechtigt das Zertifikat?) 

·  Teilnahme-Kosten ( für Veranstaltung, Diagnostik, Zertifikat) 

 

Es wurden insgesamt 33 Interviews geführt und analysiert, dabei wurden 40 

Veranstaltungen, Maßnahmen, Beratungs- oder Testsituationen differenziert. Es 

handelt sich teilweise um Einzelveranstaltungen, teilweise um Fachbereiche 

(Fremdsprachen, EDV, Alphabetisierung, Deutsch als Zweitsprache DaZ), in 

denen ein Verfahren auf den ganzen Fachbereich angewendet wird. In der Regel 

beschrieben die Gesprächspartner/innen das Vorgehen der Kompetenzfeststellung 

in einer Veranstaltung sehr detailliert, so dass hier mehrere Zeitpunkte der 

Kompetenzfeststellung mit unterschiedlichen Intentionen bestimmt werden konn-

ten. Es wurde z. B. zu Beginn eine Einstufungsdiagnostik durchgeführt, im Lauf 

der Maßnahme erfolgten Lernkontrollen und/oder Kompetenzfeststellungen und 

abschließend konnte eine Prüfung stattfinden. So wurden insgesamt 64 einzelne 

Verfahren für Kompetenzdiagnostik bei Erwachsenen herausgearbeitet und näher 

untersucht. Im Laufe der Gespräche wurden ausführliche Notizen gemacht, da die 

Ausführungen der Expert/innen oftmals über die mit dem Fragebogen vorgegebe-

nen Dimensionen hinausgingen. Weiterführende Bemerkungen wurden notiert, 

die Ergebnisse in das vorgegebene Raster übertragen. Unklarheiten wurden tele-

fonisch geklärt, in einigen Fällen wurden die in das Raster übertragenen Ergeb-

nisse mit der Bitte um Überprüfung an die Gesprächspartner/innen gesandt. Aller-

dings ist davon auszugehen, dass weitere, wie eventuell im Rahmen des Unter-

richts stattfindende Kompetenzfeststellungsverfahren nicht erfasst wurden, näm-

lich dann, wenn die Gesprächspartner/innen dazu keine Angaben machten. Das 

bedeutet nicht, dass weitere Verfahren nicht durchgeführt wurden; insofern erhebt 

die Erhebung nicht den Anspruch auf eine vollständige Darstellung. 

Diese Vorgehensweise einer qualitativen Erhebung wurde gewählt, um gemäß der 

Fragestellung „Anhand welcher Verfahren werden die Kompetenzen Erwachsener 

in der Praxis festgestellt?“ ein breites Spektrum von Anlässen und Verfahren der 
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Kompetenzfeststellung zu erfassen. Einige der Dimensionen wurden erst im Laufe 

der Befragung heuristisch als bedeutsam bestimmt und in den Gesprächsleitfaden 

aufgenommen, wie die Dimensionen Kategorien/Bezugssystem, Entscheidungsin-

stanz sowie Entwicklungs- und Anforderungsorientierung; die entsprechenden 

Angaben wurden aus den Gesprächsprotokollen erschlossen oder nachträglich 

erhoben. 

3.3 Auswertung 

3.3.1 Analyse anhand von Dimensionen zur Charakterisierung von Kompetenz-

feststellungsverfahren 

Als bestimmende Merkmale, anhand derer die Kompetenzfeststellungsverfahren 

charakterisiert werden konnten, wurden in Anlehnung an Dluzak et al. (2009) 

Dimensionen ausgewählt (vgl. Kap. 2.2). Im Rahmen der empirischen Erhebung 

wurden diese heuristisch um die Dimensionen „Bezugssystem“, „Entscheidungs-

instanz“ und „Orientierung“ erweitert, da deutlich wurde, dass anhand dieser 

Dimensionen bestimmte Aspekte der Verfahren noch differenzierter erfasst 

werden konnten (vgl. Kap. 5.1). 
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Tab. 3: Dimensionen von Kompetenzfeststellungsverfahren 

Dimension Beschreibung - Faktoren 

Intention: Ziel/Zweck 

Zeitpunkt: vor einer Veranstaltung o. Maßnahme, 

im Laufe einer Veranstaltung o. Maßnahme, zum 

Abschluss 

Bewertungsfokus: Lern-Prozess, 

Lern-Ergebnis 

Bezugssystem (Kategorien): vorgegebene Kategorien, Skalierungen zur Bewertung, 

freie Beurteilung 

Bezugsnorm: sozialer (s), individueller (i), kriterienbezogener (k) 

Maßstab/ Vergleich 

Urteilsinstanz:  Diagnostizierte S (hier Teilnehmer/innen, 

Proband/innen), 

Prüfende F - intern (i) = als begleitende oder lehrende 

Personen tätig/ extern (e) = Prüfer, die nicht am Lern- o. 

Entwicklungsprozess beteiligt sind - aus anderen 

Klassen, Institutionen, pc-gestützte Testverfahren), 

Peers P (Personen der Bezugsgruppe der 

Diagnostizierten - Freund/innen, Klassenkamerad/innen, 

Kolleg/innen, Familie)  

Entscheidungsinstanz: Diagnostizierte = Teilnehmende TN (S),  

Prüfende (F),  

Kostenträger (KT) 

Konsequenzen: die direkt aus dem Kompetenzfeststellungsverfahren 

resultierenden Folgen für die Diagnostizierten 

Orientierung: Anforderungsorientierung (A), Entwicklungsorientierung 

(E) 

Datenverbleib/Transparenz: bei den Diagnostizierten TN (Teilnehmende), 

der Institution, Dritten (Kostenträger) 

 

Die Dimension Entwicklungs-/Anforderungsorientierung sowie die Intention 

wurden nicht direkt erfragt, sondern aus den Angaben erschlossen. Aber auch 

andere Dimensionen, wie der Bewertungsfokus und die Bezugsnorm wurden im 

Rahmen der Auswertung in einigen Fällen abweichend von den Gesprächsanga-

ben gemäß den theoretischen Konzepten neu bewertet. Die untersuchten Verfah-
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ren wurden zur Analyse nach Art der Intention (Ziel/Zweck) der Kompetenzfest-

stellung und ihrem pädagogischem Einsatzbereich (vgl. Kap. 3.1) zusammenge-

stellt. 

3.3.2 Clusterung nach Intention der Kompetenzfeststellungsverfahren 

Da im Gesprächsverlauf die Erläuterung der Kompetenzfeststellungsverfahren in 

der Regel chronologisch bestimmt war und die Intentionen der jeweiligen Verfah-

ren nicht ausdrücklich benannt wurden, wurde ihre Intention im Rahmen der 

Auswertung zugeordnet (vgl. Kap. 3.1). Folgende Intentionen wurden herausge-

arbeitet: 

Unterschiedene Intentionen der Kompetenzfeststellung 

·  Auswahl 

·  Einstufungsdiagnostik/Platzierung 

·  Förderung (Kompetenzentwicklung) in längerfristigen 

Beschäftigungsmaßnahmen 

·  Überprüfung des Lernfortschritts 

·  Lernberatung (domainspezifisch)  

·  Orientierung (Kompetenzbilanzierung), eigene Positionierung/ 

Berufsorientierung  

·  Berufsberatung  

·  Beurteilung (abschließend)  

·  Staatliche Anerkennung (gemäß formalem Bildungssystem, 

ordnungspolitisch) 

·  Zertifizierung (unterhalb der politischen Ordnungsebene) 

Nach diesen zehn Intentionen unterschieden werden die Verfahren der Kompe-

tenzfeststellung in Abschnitt 4.2. ausführlich dargestellt. Alle Ergebnisse sind 

zusammenfassend in der anliegenden Tabelle „Ergebnisse der Befragung“ aufge-

führt. Die Anordnung der Verfahren innerhalb der Tabelle erfolgt ebenfalls gemäß 

ihrer Intention und damit den Textabschnitten (vgl. Spalte „Bezug im Text“). 
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3.3.3 Zuordnung nach Standardisierung bzw. Nicht-Standardisierung 

Als standardisiert werden hier Instrumente bezeichnet, die bestimmten, nachvoll-

ziehbaren Standards entsprechen und – kostenpflichtig oder nicht kostenpflichtig, 

evtl. auch nur einem bestimmten Personenkreis – zugänglich sind. Das bedeutet 

nicht unbedingt, dass sie den Gütekriterien für Testverfahren entsprechen [vgl. 

ProfilPASS (DIE et al. 2006), der hier als standardisiert bezeichnet wird, aber 

nicht den Gütekriterien entspricht]. Demgegenüber stehen intern entwickelte 

Verfahren, die in der eigenen Einrichtung entwickelt und angewendet werden. 

Diese enthalten oftmals Elemente standardisierter Verfahren oder sind diagnosti-

scher Fachliteratur entnommen, werden aber frei angewendet: das kann bedeuten, 

dass ein Test in einer anderen Zeitspanne oder Zusammenstellung durchgeführt 

wird, dass Aufgabenstellungen auf die Zielgruppe und deren Lebenswelt umgear-

beitet werden oder dass die Tests nicht gemäß der Testvorgaben, sondern anhand 

des Erfahrungswissens der Prüfenden ausgewertet werden. 
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4. Ergebnisse und Auswertung 

4.1 Offenheit der Gesprächspartner/innen und Akzeptanz der Fragestel-

lung 

In allen Gesprächen war eine große Offenheit der Expertinnen und Experten 

wahrzunehmen, wofür ich den Gesprächspartner/innen hier danken möchte. Die 

Thematik „Kompetenzfeststellung“ stieß auf hohe Akzeptanz und wurde als 

bedeutungsvoll für die eigene pädagogische Arbeit beschrieben. Es bestand bei 

allen Gesprächspartner/innen ein großes Interesse an Verfahren der Kompetenz-

feststellung, aber es wurde auch vielfach ein Defizit an entsprechenden standardi-

sierten Instrumenten genannt, die den Einrichtungen zugänglich und zielgruppen-

gerecht sind. Nicht alle Einrichtungen legten ihre Verfahren offen aufgrund der 

Sorge, damit das „Pfund mit dem wir wuchern“ (Zitat) aus der Hand zu geben. 

Die Kompetenzfeststellung wurde als zentrale pädagogische Aufgabe begriffen. 

Die meisten Gesprächspartner/innen luden zu weiteren Nachfragen ein und 

äußerten Interesse an den Ergebnissen der Untersuchung. 

4.2 Darstellung der erfassten Kompetenzfeststellungsverfahren 

Die Untersuchung legte eine Vielzahl von Kontexten und Verfahren offen, in 

denen die Kompetenzen Erwachsener festgestellt werden. Die Auswertung 

erfolgte anhand der Intention der Diagnostik, die aufgrund der Analyse aller 

Daten erschlossen wurde (vgl. Kap. 3.3.2) sowie der Differenzierung nach päda-

gogischem Einsatzbereich, hier als Maßnahmeart bezeichnet (Aufstiegsfortbil-

dung, Berufsorientierung, Beschäftigungsmaßnahme, ...), die die Voraussetzungen 

der Zielgruppe berücksichtigt. Alle Ergebnisse sind in der anliegenden Tabelle 

„Ergebnisse der Befragung“ aufgeführt. 

Zunächst werden die Verfahren der Eignungsdiagnostik - Auswahl und Einstu-

fung bzw. Platzierung - aufgeführt, dann die überwiegend im Rahmen von 

Maßnahmen oder Kursen stattfindenden und schließlich Verfahren der abschlie-

ßenden Beurteilung, Zertifizierung und der staatlichen Anerkennung. 

4.2.1 Auswahlverfahren 

Intention von Auswahlverfahren ist die Auswahl geeigneter Kandidat/innen für 

Bildungsangebote oder (Qualifizierungs-)Maßnahmen. Motive für eine Auswahl 
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auf Seiten der Anbieter können das Erzielen einer bestimmten  Vermittlungsquote 

in Beschäftigung (z.B. vorgegeben durch die Agentur für Arbeit), die Bereitstel-

lung einer homogenen Lerngruppe und/oder eine geringe Abbruchquote sein. 

Die Form der Kompetenzfeststellung unterschied sich je nach ihren Konsequen-

zen und Inhalten. In einer niedrigschwelligen Orientierungsmaßnahme (30)18, in 

der nur gesundheitliche Einschränkungen zu einer Ablehnung führten, wurde die 

Feststellung über die Eignung für die Maßnahme anhand der Dokumentenlage 

und im Rahmen eines Aufnahmegesprächs erfragt. In Qualifizierungen, die hohe 

Anforderungen an die Bewerber/innen stellten, wurden umfassendere Verfahren 

eingesetzt, die bis zu einem Tag (4, 28, 37, 45), einmal auch eine Woche (40) 

umfassten. Immer waren sie hausintern entwickelt, orientiert an den Anforderun-

gen der Veranstaltung bzw. Maßnahme. 

In allen Auswahlverfahren fand immer eine Fremdbeurteilung statt durch die 

prüfende Instanz F; in allen Fällen waren die Urteilenden Angehörige der 

Einrichtung, also interne Prüfer/innen (i). Nur in einer weiteren (4) sowie der 

niedrigschwelligen Orientierungsmaßnahme (30) wurde benannt, dass auch das 

Urteil der Teilnehmenden S, also deren Selbstbeurteilung im Auswahlverfahren 

erfragt wurde. Auch die Entscheidungsinstanz für die Konsequenzen der Kompe-

tenzfeststellung war immer die interne prüfende Instanz F(i). Kostenträger 

entschieden hier selten, da in den Fällen, in denen es um geförderte Maßnahmen 

ging, die Fallmanager/innen bereits durch die Zuweisung eine Zusage getroffen 

hatten. Die Auswahl der Teilnehmenden (im Folgenden: TN) wurde dann den 

Einrichtungen selbst überlassen. Dagegen spielte die Entscheidung der TN (S) 

eine Rolle. So konnte auch in den geförderten Maßnahmen, in denen TN zugewie-

sen wurden, eine Ablehnung auf Wunsch der TN erfolgen, die konträr zur positi-

ven Beurteilung durch die Einrichtung war, wenn diese selbst die Teilnahme an 

der Maßnahme ablehnten. Diese TN-Entscheidungen wurden in der Regel in den 

Beurteilungen mit berücksichtigt. 

Je nach Auswahlkriterien (s.o.) wurden unterschiedliche Bezugsnormen ange-

wandt. Bei allen Auswahlverfahren, in denen zwischen Kandidat/innen ausge-

wählt wurde (also außer bei 30), kam die soziale Bezugsnorm zum Tragen. Mit 

                                                 

18 Die in Klammern gesetzten Zahlen beziehen sich auf die Bezeichnung der Veranstaltung bzw. 
Maßnahme der anliegenden Tabelle „Ergebnisse der Befragung“ (Spalte: „VA-Nr.“). 
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diesem sozialen Vergleich wurde festgestellt, wie die Leistung in Bezug auf eine 

Rangfolge steht, da die Personen im Vergleich mit den Leistungen anderer Kandi-

dat/innen beurteilt werden. Auch der Vergleich mit vorhergehenden Lern- oder 

Ausbildungsgruppen wurde hier benannt: Maßstab waren dann die Leistungen 

derjenigen TN, die im vorhergegangenen Kurs erfolgreich waren; die damit 

angewendete Bezugsnorm ist allerdings kriterienorientiert, da nun „fixe“ 

Maßstäbe vorliegen (Lohaus 2009, vgl. Kap. 2.2.4). Der soziale Vergleich wurde 

immer mit sachlichen Kriterien kombiniert: So wurden teilweise sehr ausdiffe-

renzierte Beobachtungsbögen verwendet, die sowohl bestimmte Kriterien, wie u.a. 

„Sprachflexibilität, Rollenvariabilität, Sozialverhalten, Kreativität, Spielfreudig-

keit, Reflexionsfähigkeit“ benannten, als auch Kategorien zur Bewertung vorga-

ben (z.B. sehr gut, gut, befriedigend...). Mit dieser Methode wurde die subjektive 

Fremdbeurteilung durch „objektive“, beobachtbare Kriterien begründet und eine 

sachliche Bezugsnorm angestrebt. Die Festlegung der Kriterien und der Bewer-

tungsmaßstäbe dafür legte die Einrichtung selbst fest. Auch schriftliche Tests 

wurden vielfach eingesetzt, insbesondere, um die kognitiven Fähigkeiten in 

Deutsch und Rechnen zu prüfen. In keinem der betrachteten Auswahlverfahren 

wurden standardisierte Tests verwendet, sondern allein von den Einrichtungen 

selbst entwickelte, oft zusammengestellt aus Lehrbüchern (die Quellen waren oft 

unbekannt). Die Auswertung erfolgte anhand des Erfahrungswissens der Prüfen-

den. In keinem Fall gab es eine zu erreichende Punktzahl, die zur Auswahl der 

Kandidat/innen geführt hätte, vielmehr erfolgte die Auswahl anhand des Zusam-

menspiels aller Ergebnisse. So gab ein Gesprächspartner (4) einen selbst entwi-

ckelten, sehr umfangreichen schriftlichen Test an, mit auf das Berufsfeld und den 

Einsatzbereich bezogenen Aufgaben zum Rechnen und Leseverständnis sowie 

vier weiteren Bereichen (wie Logik, Abstraktion, Beobachtung, Unmöglichkei-

ten). Er betonte allerdings, dass er in der Auswertung sehr frei verfahre: erreiche 

ein/e Kandidat/in z. B. sehr gute Ergebnisse im Bereich „Logik“ bei gleichzeitig 

mangelhaften Ergebnissen in den anderen Testbereichen, so habe diese/r bei 

entsprechender Motivation gute Chancen ausgewählt zu werden. 
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Beispiel 1: Ein Beispiel für eine Aufgabe am Ende eines insgesamt 87 Items 

umfassenden Tests aus der Rubrik „Logik“ (insgesamt 6 Items): 

„Vorgestern waren es drei Tage vor Dienstag. Welchen Tag haben wir nach 

übermorgen“? 19 

 

Gute Ergebnisse in diesem Bereich weckten das Interesse des Prüfenden für 

die/den Kandidatin/en auch bei schlechtem Abschneiden in den anderen Berei-

chen. Einzelne Kriterien konnten dagegen zu einem Ausschluss führen (keine 

Bereitschaft zur Mobilität, körperliche/gesundheitliche Aspekte). 

Zum Teil besteht eine Schwierigkeit der Zuordnung von Items zu Beurteilungs-

kriterien, wie im folgenden Beispiel aus der Rubrik „Unmöglichkeiten“ deutlich 

wird: 

Beispiel 2 (Unmöglichkeiten): 

 

Frage: Unter keinen Umständen kann man in der Antarktis... 

- Pinguine antreffen 

- russische Forscher antreffen 

- Eisbären antreffen 

- amerikanische Forscher antreffen 

 

Hier ist nicht eindeutig erkennbar, welchen Kriterien bzw. Kompetenzen die 

Ergebnisse aus diesem Testfeld zugeordnet werden. 

In der niedrigschwelligen Orientierungsmaßnahme (30) war nur der Aspekt der 

gesundheitlichen Fitness von Bedeutung: die Bezugsnorm war hier rein kriterien-

bezogen; eine eingehende Einstufungsdiagnostik folgte anschließend. Da zuge-

wiesene Teilnehmer/innen in der Regel aufgenommen wurden und keine Auswahl 

unter den Bewerber/innen stattfand, war die soziale Bezugsnorm hier ohne 

Bedeutung. Die Daten der Diagnostik verblieben in der Institution und wurden in 

der Regel mit den TN besprochen. In der einwöchigen Profiling-Maßnahme (40), 

die die Auswahl geeigneter Kandidat/innen für eine längerfristige Qualifizierung 

                                                 

19 Diese Aufgabe wurde bei eigener Anwendung unter Kolleg/innen in den meisten Fällen falsch 
gelöst, also eine tüftelige Aufgabe (Lösung: folgende Seite) 
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zum Ziel hatte, wurde der so genannte „Entwicklungsbericht“ an die Agentur für 

Arbeit weitergeleitet. 

Alle Auswahlverfahren waren anforderungsorientiert, d.h. die Teilnehmenden 

wurden anhand vorgegebener Kriterien beurteilt. Festzuhalten ist, dass die Festle-

gung der Kriterien sowie die Interpretation der Ergebnisse anhand des Erfah-

rungswissens der Prüfenden erfolgte. Bezugssystem waren damit die persönlichen 

Auffassungen der Prüfenden über die für den Ausbildungsberuf bzw. für die 

Veranstaltung/ Maßnahme relevanten Kompetenzen. 

4.2.2 Verfahren der Einstufung/ Platzierung 

Ziel von Einstufungsverfahren ist die teilnehmerorientierte Platzierung in Kurse 

oder Fördermaßnahmen in der gleichen oder einer nachfolgenden Maßnahme. Sie 

wird in ganz verschiedenartigen Handlungs- und Einsatzfeldern durchgeführt und 

kann sowohl anforderungs- als auch entwicklungsorientiert sein. 

Dementsprechend sind auch die Inhalte der Kompetenzfeststellung sehr verschie-

denartig. Sie beziehen sich sowohl auf domainspezifische Kriterien (im Bereich 

Deutsch als Zweitsprache, EDV-Bereich, Sprachenbereich) als auch auf umfas-

sende, Persönlichkeitseigenschaften einbeziehende Kompetenzen.  

Im Folgenden werden Einstufungsverfahren nach ihrem Einsatzbereich unter-

schieden dargestellt. 

a) Eignungsdiagnostik des Psychologischen Dienstes der Agentur für Arbeit 

Zur Eignungsdiagnostik des Psychologischen Dienstes der Agentur für Arbeit 

(PD) (1) wurden die TN von ihren Fallmanager/innen oder Rehabilitationsbera-

ter/innen zugewiesen. Ziel der Diagnostik war die Identifizierung geeigneter 

Maßnahmen, die für die TN empfohlen werden; dies konnte aufgrund der Frage 

sein, ob für die TN eine Umschulung gefördert werden sollte, ob ausbildungsvor-

bereitende Maßnahmen angezeigt wären und ob eine Teilnahme am Unterricht 

überhaupt möglich wäre. Die Diagnostik umfasste einen Vormittag mit einer 

vorgegebenen Abfolge von Gesprächen und standardisierten Tests. 

 

_________________ 

Lösung Aufgabe in Beispiel 1: Donnerstag 
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Als Inhalte der Diagnostik wurden sprachliche Kompetenzen, Lesekompetenz (im 

Hinblick auf Verständigung) und eine Potential-Analyse (v.a. personale und sozi-

ale Kompetenzen, Rechnen und Schreiben nachrangig) als „Ist-Kompetenzen“ 

genannt. 

Je nach beruflichen Wünschen der TN und Einschätzung des PD wurden auch 

gezielt weitere Merkmale geprüft, wie z. B. kognitive Kompetenzen, räumliches 

Vorstellungsvermögen, Vigilanz, Merkfähigkeit, Augen-Hand-Koordination, 

zeichnerisches Geschick, Belastbarkeit, Sorgfalt, Geschick, Kreativität, Logisches 

Denken (figural, zahlen-, evtl. sprachgebunden) sowie Grundbildungskompeten-

zen (Standards der Bundesagentur für Arbeit (BA), orientiert an Schulnormen). 

Ermittelt wurden diese Inhalte in einem Vorgespräch (Einzelgespräch), anhand 

der Dokumentensichtung (Lebenslauf, Zeugnisse, etc. – „erstes Diagnostikum“, 

ob und in welcher Form Dokumente vorhanden) sowie mittels standardisierter 

Tests am PC – bei Bedarf mit Papier-und-Bleistift – (z.B. „Lückentest“ zur 

Ermittlung der deutschen Schriftsprachkompetenz20) oder das Schreiben eines 

eigenen Aufsatzes. 

Die prüfende Instanz wird hier als fremd und extern bezeichnet F(e), da sie nicht 

von den lehrenden oder den Lernprozess begleitenden Personen vorgenommen 

wurde. Der Kontakt fand oft nur einmalig statt. Bezugsnorm der Beurteilung 

waren definierte Kriterien im Rahmen von standardisierten psychologischen Tests 

sowie die Kriterien der angestrebten Tätigkeitsfelder, die sich aus den „Berufs-

wahltests“ ergaben (k). Von daher ist hier von einer anforderungsorientierten 

Kompetenzfeststellung zu sprechen, in der die Passungen von Kandidat/in und 

Berufswunsch oder -empfehlung geprüft wird. Entscheidungsinstanz für weitere 

geförderte Maßnahmen waren die Fallmanager/innen oder Rehabilitationsbera-

ter/innen als Kostenträger auf Grundlage der Ergebnisse der Diagnostik. Insofern 

hatte die psychologische Eignungsdiagnostik einen starken Einfluss auf den 

weiteren Werdegang der TN. 

Den TN wurden die Ergebnisse der Diagnostik in einem Einzelgespräch mitge-

teilt. Sie hatten die Möglichkeit der Akteneinsicht. Die Daten wurden an Fallma-

nager/in oder Rehaberater/in weitergegeben, „an außen stehende Stellen nur nach 

                                                 

20 Raatz, Klein-Braley (1982): C-Test, Informationen: http://www.c-
test.de/deutsch/index.php?lang=de,content=kurzinformation,section=ctest 
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Information des TN und je nach Sachlage mit dessen Einverständniserklärung 

bzw. Nicht-Einwanderhebung“ (Bundesagentur für Arbeit 2008a, S. 13). 

b) Eignungsabklärung (Berufsvorbereitung und Rehabilitationsbereich) 

Betrachtet wurden drei Maßnahmen für junge Menschen: eine 3-monatige 

Eignungsabklärung für junge Menschen mit Behinderung (13), mit dem Ziel der 

Prüfung einer geeigneten Berufsausbildung und der Identifizierung weiterer För-

derbedarfe (spezielle technische Hilfen, Deutschförderung, ... ); weiterhin eine 10-

monatige Berufsvorbereitungsmaßnahme für junge Menschen (38) mit sehr hete-

rogenen Voraussetzungen (alle Schulstufen waren vertreten, mit und ohne 

Abschluss, Rehabilitanden); dritter Kontext war die Einstufung in eine Klasse zur 

Berufsorientierung Jugendlicher im Förderschulbereich (7). 

Im Rehabilitationsbereich (13) waren im Rahmen der betrachteten Maßnahme die 

Prüfenden die urteilende Instanz. Gerade in der Diagnostik von Menschen mit 

Behinderung spiele laut Gesprächspartner die Vertrautheit der TN mit den 

Prüfenden eine große Rolle. Die Prüfenden gaben eine Empfehlung ab, die 

Instanz für Entscheidungen über weitere Maßnahmen war jedoch der Kostenträger 

(KT), also die Rehabilitationsberater der Agentur für Arbeit, wenn es um finan-

ziell geförderte Maßnahmen ging. Im Rahmen der Maßnahme entschieden die 

Prüfenden F(i) über weiterführende Förderangebote. 

Die Beurteilung der TN erfolgte kriterienbezogen (k) anhand standardisierter 

psychologischer Tests [z.B. kulturfreier Intelligenztest (CFT 20)21, Leistungsprüf-

system Horn (LPS)22, Konzentrationstest d223: schriftliche Tests durch Psycholo-

gisch-Technische Assistent/in, im Laufe der Maßnahme]. Von Bedeutung waren 

auch intern entwickelte, nicht standardisierte Verfahren der Arbeits- und Verhal-

tensbeobachtung im Rahmen der praktischen Arbeitserprobung, anhand derer die 

TN nach vorgegebenen Kategorien, orientiert am Kriterienkatalog zur Ausbil-

dungsreife (BA 2008b) und ergänzt um zielgruppenspezifische Besonderheiten, 

beurteilt wurden (kriterienbezogene Norm k). Neben dem Bezug auf sachliche 

Bezugsnormen war der Bezug auf die individuelle Entwicklung und den Lernfort-

                                                 

21 Weiß, R.H.: Grundintelligenztest CFT20, Göttingen, Hogrefe-Verlagsgruppe, Informationen: 
http://www.testzentrale.de/?mod=detail,id=146 
22 Horn, W.: Leistungsprüfsystem, Göttingen, Hogrefe-Verlagsgruppe, Informationen: 
http://www.testzentrale.de/?mod=detail,id=201 
23 Brickenkamp, R.: Test d2 Aufmerksamkeits-Belastungs-Test, Göttingen, Hogrefe-
Verlagsgruppe, Informationen: http://www.testzentrale.de/?mod=detail,id=219. 
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schritt der TN von besonderer Bedeutung. Dass diese als wesentlich gesehen wird, 

äußert sich in der Kritik an Vorgaben, nach denen die Eingangsanalyse in der 

Grundstufe für Menschen mit Behinderung innerhalb von 3 Wochen stattfinden 

solle. Diese Zeitspanne wurde als zu kurz beurteilt: Die TN schnitten i.d.R. in zu 

Beginn einer Maßnahme durchgeführten Tests schlechter ab als wenn die Tests 

gegen Ende der 3-monatigen Maßnahme stattfänden. Ursachen seien Versagens-

ängste, die zu Blockaden, gerade unter Zeitdruck führten sowie die Testunge-

wohntheit der TN. Im Rahmen der Maßnahmen würden Ängste abgebaut und der 

Umgang mit Aufgaben geübt, so dass später durchgeführte Tests zu besseren (und 

laut Gesprächspartner zu realistischeren) Ergebnissen führten.  

In der längerfristigen Maßnahme (38) diente die Eignungsabklärung innerhalb der 

ersten zwei bis vier Wochen der passgenauen Vermittlung („Passung TN-Profil 

mit dem Anforderungsprofil der Firmen“); die Maßnahme bot auch das Nachho-

len des Hauptschulabschlusses. Die Eignungsabklärung fand zu Beginn der 

Maßnahme statt und dauerte eine Woche, in der in festgelegter Abfolge ein Mix 

aus diversen Verfahren eingesetzt wurde. Dies waren zum einen intern (durch 

Psychologen) entwickelte Instrumente, wie ein biografisches Interview, ein 

Selbsteinschätzungsfragebogen (sechs Bereiche mit jeweils 6-14 Fragen), acht 

offene Fragen zu Stärken, Erfolgen, Rollenreflexion, Zukunftsvisionen, eine 

Checkliste zu eigenen Interessen, die 42 Tätigkeiten vorschlägt und ein Selbstein-

schätzungstest zu persönlichen Neigungen anhand von Berufsfeldern. Zum ande-

ren wurden standardisierte Verfahren angewendet, wie der Allgemeine Deutsche 

Sprachtest „ADST“ für 3.-10. Klassen24, Teile des Verfahrens „HAMET 225, 

Modul 1“ sowie der Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest „d2“. Urteilende 

Instanz waren, je nach Instrument, sowohl die Prüfenden F(i) als auch die Teil-

nehmenden S. Bezugsnorm waren die in den Instrumenten festgelegten Kriterien. 

Auch die individuelle Entwicklung wurde genannt. Entscheidungsinstanz für die 

Vermittlung in Praktikumsbetriebe waren die begleitenden pädagogischen Mitar-

beiter/innen F(i) im Dialog mit den Teilnehmenden S. Aufgrund der Ergebnisse 

der Diagnostik wiesen die pädagogischen Begleiter/innen F(i) die Teilnehmenden 

                                                 

24 Steinert, J.: ADST Allgemeiner Deutscher Sprachtest, Göttingen, Hogrefe-Verlagsgruppe, 
Informationen: http://www.testzentrale.de/?mod=detail,id=86 
25 Dieterich, M., Goll, M, Pfeiffer, G., Tress, J., Schweiger F. und Hartmann, F.: hamet 2 
Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen, Göttingen, 
Hogrefe-Verlagsgruppe, Informationen: http://www.testzentrale.de/?mod=detail,id=604 
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in zwei Lerngruppen mit je eigenem Leistungsniveau zu. Im Falle von geförderten 

Maßnahmen waren die Kostenträger KT Entscheidungsinstanz. 

Die Einstufung in den geeigneten Klassenverband in der Berufsorientierung 

Jugendlicher im Förderschulbereich (7) erfolgte anhand externer Erfassungsbögen 

der Klassenlehrer/innen F(i) der vorher besuchten Klassen. Inhalte der Diagnostik 

waren sowohl schulische Fähigkeiten als auch persönliche, soziale und körperli-

che Voraussetzungen. Die Bezugsnorm war kriterienorientiert, jedoch kann auch 

die soziale Bezugsnorm aufgrund schwer operationalisierbarer Kriterien anzu-

nehmen sein. 

c) Einstufung in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (SGBII)/berufliche Auf-

stiegsfortbildung 

In neun längerfristigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen fand zu Beginn eine 

Einstufungsdiagnostik statt. Mit der Diagnostik ist die Identifizierung von indivi-

duellem Förderbedarf beabsichtigt, um dem Maßnahmen- oder Veranstaltungs-

ziel, der Entwicklung von grundlegenden oder fachspezifischen Kompetenzen, 

gerecht zu werden. 

Als Inhalte der Kompetenzfeststellung wurden „Schlüsselkompetenzen“, „soziale 

und personale Kompetenzen“, „fachliche Kompetenzen“, „berufliche Kompeten-

zen“ und „sprachliche Kompetenzen“ beschrieben. Teilweise wurden sie weiter 

ausdifferenziert benannt, wie „Mathe, Englisch, Buchführung“ (48), „Deutsche 

Sprachkenntnisse, Mathematik, Konzentration, logisches Denken“ (25), oder 

„kommunikative Kompetenz“ (34). In den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

nach SGB II wurde auch der persönliche Werdegang erfragt; dieser wurde immer 

in einem von der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales 

(BAgIS) vorgegebenen Erhebungsbogen erfasst, aber nicht von allen Gesprächs-

partner/innen angeführt. 

Die Einstufung fand entweder zu Beginn von längerfristigen Maßnahmen statt 

oder war eine eigene, mehrwöchige Assessment-Maßnahme (25), die die Einstu-

fung in nachgeschaltete Kurse oder Maßnahmen zum Ziel hatte. Je nach Zeitpunkt 

– zu Beginn oder im Verlauf – lag der Fokus bei den betrachteten Verfahren auf 

dem Ergebnis oder dem Prozess. Kognitive Fähigkeiten (Rechnen, Logik, ...) und 

sprachliche Fähigkeiten wurden immer mit Hilfe von Tests ermittelt. Die Tests 

waren überwiegend hausintern entwickelt und wurden von den Prüfenden selbst 
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ausgewertet. Ausnahmen waren ein von Daimler-Chrysler übernommenes 

Assessmentverfahren (52) sowie in einer weiteren Maßnahme (22) der „Kognitive 

Struktur Test - KST-S-R“26 für sprachliche Kompetenz, zahlengebundene Kompe-

tenz, technisch-räumliches Vorstellungsvermögen und Gedächtnisleistung; dieser 

Test wurde extern vom Testanbieter F(e) ausgewertet und kombiniert mit internen 

Verfahren angewendet (22). Einmal (42) wurde ein standardisierter Test („telc-

Test“27 - Deutsch A1, A2) hinzugezogen, der in abgewandelter Form durchgeführt 

wurde (statt einmalig 1 Stunde dreimalig 20 Minuten, um die TN nicht zu über-

fordern). In einer Maßnahme für Menschen mit Behinderungen wurde das 

standardisierte Kompetenzfeststellungs-Verfahren MELBA 28 angewendet, aller-

dings in Teilen abgewandelt und an die spezifischen Zielgruppen und Gegeben-

heiten der Einrichtung angepasst. 

Fand die Einstufung vor oder zu Beginn der Maßnahme statt, wurden die 

Kompetenzen zunächst in Form eines Eingangsgesprächs oder einer Vorstellungs-

runde thematisiert; häufig wurde ein Selbsteinschätzungsbogen zur Bearbeitung 

vorgegeben (26, 34, 10), in einigen Maßnahmen ergänzt durch einen schriftlichen 

Test (52, 14). Die Bewertung der Kompetenzen beruhte dann auf der Selbstdar-

stellung der TN und einem ersten Eindruck der Prüfenden F(i). In mehrwöchigen 

Einstufungsverfahren wurde eine Vielfalt von Methoden angewandt: Beobachtung 

der TN durch die Lehrenden, Feedbackgespräche mit Lehrenden oder sozialpäda-

gogischen Betreuer/innen, Lerntagebücher, Gruppengespräche. Einmal wurde 

„Peer-Reflexion“ (das Feedback von anderen TN) genannt (42), in einer anderen 

Maßnahme wurden dagegen Methoden der Peer-Beurteilung explizit abgelehnt 

(25) (vgl. Kap. 5.2.6). In allen untersuchten Einstufungsverfahren fand die Beur-

teilung durch die Prüfenden F(i) statt, nur in einigen war auch die Selbstbeurtei-

lung von Bedeutung.  

Entscheidungsinstanzen für weitere Konsequenzen, die im Laufe der Maßnahme 

stattfanden (z.B. Deutschförderung o.a., Einstufung in Lerngruppen), waren die 

Prüfenden F(i), oft in Abstimmung mit den TN (S). Die Entscheidung, welche 

nachgeschaltete Maßnahme vom Kostenträger bewilligt wird, trafen dagegen die 
                                                 

26Vgl. Ibrahimowic, N., Bulheller, S. , Horn, R. (2006): Intelligenz Basis Faktoren (IBF) [auch 
KRST], Informationen: http://shop.pearsonassessment.de/index.php/cat/c20_IBF.html 
27 telc - Language Tests: Informationen: http://www.telc.net/ 
28 Kleffmann, A., Weinmann, S. , Föhres, F., Müller, B. (1997): Psychologische Merkmalprofile 
zur Eingliederung Behinderter in Arbeit, Miro GmbH, Lich, Informationen: 
http://www.melba.de/melba/melba.html 



 

 41

Fallmanager/innen oder Rehabilitationsberater/innen KT. Dies galt auch für den 

Verbleib in einer geförderten Aufstiegsfortbildung. Diese Entscheidung konnte 

auch entgegen der Empfehlung der Prüfenden Instanzen oder den Wünschen der 

TN fallen. 

Alle Einstufungsverfahren beruhten auf der kriterienbezogenen Norm (k), in der 

Regel unterstützt durch unterschiedlich detailliert vorgegebene Beurteilungskrite-

rien (z.B. „Deutsch verstehen“) und Bewertungsskalen (sehr gut, gut,..). Waren 

Tests eingesetzt, hatten die Ergebnisse in der Regel keine definierten Konsequen-

zen, wie z. B. die Einstufung in Förderunterricht bei einer bestimmten Zahl 

ungelöster Aufgaben, sondern wurden als eine Informationsquelle bzw. Entschei-

dungsgrundlage unter mehreren genutzt (Prioritätensetzung von Fördermaßnah-

men gemäß des individuellen Bedarfs der Teilnehmenden). Auch die Selbstbeur-

teilung durch die TN wurde in den meisten Maßnahmen einbezogen, wodurch 

auch die von den TN reflektierte individuelle Entwicklung berücksichtigt wurde 

und eine individuelle Bezugsnorm (i) gegeben war. Durch häufig nicht trenn-

scharf operationalisierte Kriterien kann auch ein sozialer Vergleich angenommen 

werden (s). Die Maßnahmen waren sowohl anforderungs- als auch entwicklungs-

orientiert. 

d) Einstufungsdiagnostik im Bereich Deutsch als Zweitsprache 

Im Bereich Deutsch als Zweitsprache erfolgte eine sehr detaillierte Einstufungs-

diagnostik, die auch Voraussetzung zur Teilnahme an Kursen war. Die Einstufung 

in die adäquate Lernstufe ist aus zwei Gründen bedeutsam: So wird die vom 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bzw. der Bundesagentur für 

Arbeit (BA) im Rahmen von Integrationskursen finanziell geförderte Stundenzahl 

von 600 Unterrichtsstunden als sehr knapp eingeschätzt im Hinblick darauf, dass 

als Ziel das Sprachlevel B1 erreicht werden solle; dies ist jedoch Voraussetzung 

zur Einbürgerung, die in der Regel Ziel des Integrationskurses ist29. Das Sprach-

level B1 wird in der vorgegebenen Stundenzahl von 600 Unterrichtsstunden sehr 

häufig nicht erreicht, auch wenn eine einmalige Aufstockung der Förderung um 

300 Unterrichtsstunden möglich ist. Wird durch die Einstufungsdiagnostik funkti-

onaler Analphabetismus festgestellt, wird ein Alphabetisierungskurs vorgeschal-

tet, um die TN nicht zu überfordern. Die insgesamt geförderten 900 Unterrichts-

                                                 

29 Zur Aufnahme einer Berufsausbildung wird B2 vorausgesetzt, für ein Studium C1 



 

 42

stunden werden in diesen Fällen oft allein für die Alphabetisierung benötigt. 

Aufgrund dieser geringen Stundenzahl ist die genaue Bestimmung des Kenntnis-

standes wesentlich, um eine intensive und zielgerichtete individuelle Förderung 

der TN in der geeigneten Kursstufe zu erreichen. Auch für Selbstzahler/innen ist 

der rationelle Umgang mit der Stundenzahl wichtig. Inhalte der Diagnostik waren 

das Leseverständnis in Deutsch, das Hörverständnis in Deutsch und die Schreib-

fähigkeit (Lateinische Schrift). Erfasst wurden diese durch ein  Aufnahmege-

spräch, eine Lese- und eine Schreibprobe (Deutsch) sowie ein schriftliches Test-

verfahren. Als Testverfahren wurde ein vom BAMF entwickeltes und vorgegebe-

nes Verfahren eingesetzt. Da dieses als „zu oberflächlich“ eingestuft wurde, 

wurde es durch ein „hauseigenes“, also selbst entwickeltes Testverfahren ergänzt. 

Die Beurteilung der Testergebnisse erfolgte anhand der vorgegebenen Kriterien, 

also der sachlichen Bezugsnorm. Die Prüfenden F(i) waren sowohl urteilende wie 

auch entscheidende Instanz für weitere Konsequenzen innerhalb der Kurse. Die 

Daten verblieben in der Institution und wurden den TN rückgemeldet. Die Einstu-

fungsdiagnostik war anforderungsorientiert, indem sie die vorhandenen Sprach-

kenntnisse in Relation zu festgelegten Vorgaben erfasste. 

e) Einstufung im Rahmen von TN-finanzierten Kursen der allgemeinen 

Weiterbildung 

Die Einstufungsdiagnostik bei teilnehmerfinanzierten Kursen, wie z.B. Sprach- 

(57) und EDV-Kursen (55) einer Weiterbildungseinrichtung, sollte ebenfalls eine 

Passung zwischen TN und Kurs erreichen. Dadurch sollte eine möglichst einheit-

liche Gruppe von Lernenden zusammengestellt werden, um Über- oder Unterfor-

derungen der betreffenden TN oder der Lerngruppe durch unpassend platzierte 

TN zu vermeiden. Hier wurden die TN sowohl anhand ihrer Selbsteinschätzung S 

als auch anhand kriterienorientierter Bezugsnormen durch ein computergestütztes 

Testverfahren F(e) eingestuft. Ob die Teilnehmer/innen dieser Einstufung folgten 

entschieden sie allerdings selbst. Dadurch fänden auch Fehlplatzierungen statt; so 

komme es zu „false beginners“ im Sprachenbereich: Obwohl jemand besser 

eingestuft wird, möchte er den Anfängerkurs noch einmal durchlaufen, um „von 

der Pike auf“ zu lernen. Auch  im EDV-Bereich entschieden sich TN oftmals 

anders als sie eingestuft wurden. Ein Kurswechsel werde dann zwar noch 

empfohlen, aber nicht immer werde dieser Rat der Kursleitenden befolgt. 
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Aufgrund der guten Messbarkeit der Kompetenzen anhand von Online-Tests 

(hausintern entwickelte Englisch- und EDV-Tests sowie standardisierter, kosten-

pflichtiger ECDL-Diagnosetest30) in diesen domainspezifischen Bereichen kann 

von einem hohen Kriterienbezug bei der Beurteilung ausgegangen werden. Der 

große Anteil der Selbstbeurteilung und die Entscheidung durch die TN bedingt 

eine große Rolle der sozialen Bezugsnorm (Bewertung der eigenen Leistung je 

nach TN gemessen an dem - evtl. nur vermuteten - Leistungsniveau Anderer). Die 

Daten verblieben in der Hand der TN. 

f) Zusammenfassung Einstufungsverfahren: 

Zusammengefasst können Einstufungsverfahren folgendermaßen charakterisiert 

werden: Alle hatten Anforderungsaspekte und in allen Einstufungsverfahren fand 

eine Fremdbeurteilung durch die Prüfenden F statt. Diese konnte intern durch 

Angehörige der Einrichtung (i) vorgenommen werden, oder extern (e); als externe 

Beurteilung wurde hier zum einen die Diagnostik durch den Psychologischen 

Dienst gefasst, zum anderen die Einstufung durch ein EDV-System. Auch die 

Selbstbeurteilung der Teilnehmenden S spielte oftmals eine Rolle. Abweichungen 

zwischen den Bereichen bestanden besonders bei der Entscheidungsinstanz und 

der Datenhoheit, die vor allem durch die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von 

finanzieller Förderung bedingt waren: wer zahlt, entscheidet auch. 

In den folgenden Abschnitten 4.2.3 – 4.2.7 werden die im Verlauf von Maßnah-

men stattfindenden Verfahren erläutert. 

4.2.3 Förderung/ Kompetenzentwicklung in längerfristigen Beschäftigungs-

maßnahmen 

Kompetenzfeststellungsverfahren mit der Intention „Förderung“ bzw. „Kompe-

tenzentwicklung“ wurden in sieben orientierenden und qualifizierenden länger-

fristigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen beschrieben (11, 27, 31, 33, 35, 47, 

53). Neben der Vermittlung von berufsspezifischen Kompetenzen hatten sie auch 

die Erweiterung von grundlegenden Kompetenzen („Schlüsselkompetenzen“, 

„Softskills“) und die Stabilisierung der TN zum Ziel. Verwendet wurden hausin-

tern entwickelte Verfahren, teilweise unter Einbezug standardisierter Instrumente. 

                                                 

30 DLGI Dienstleistungsgesellschaft für Informatik (2002), Bonn, Informationen: 
http://www.dlgi.de/ecdl/diagnosetest/ecdl-diagnosetests/ 
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Zum einen wurden hier ressourcenorientierte Verfahren angewendet, die Stärken 

und Fähigkeiten der TN aufdecken sollten und damit entwicklungsorientiert 

waren, wie Feedback-Gespräche, Elemente des ProfilPASS31 oder vergleichbarer 

Instrumente. Zum anderen waren die Verfahren immer auch anforderungsorien-

tiert, da an die Maßnahmen durch ihre Verankerung im SGB II bzw. SGB III-

Bereich auch Vorgaben des Kostenträgers - der Bundesagentur für Arbeit (BA) - 

gestellt werden, die die Verwertbarkeit der Maßnahme auf dem Arbeitsmarkt im 

Blick haben. 

Dies äußert sich auch in den Kriterien (Inhalten der Diagnostik), die durch die so 

genannten „Entwicklungsberichte“ zu festgelegten Zeitpunkten oder zum 

Abschluss der Maßnahme an die Fallmanager/innen vorgegeben waren. Für diese 

Berichte gab die BA noch im Jahr der Befragung 36 so genannte „vermittlungs-

relevante Softskills“ vor32:  

Kompetenzen I: Anpassungsfähigkeit, Auffassungsvermögen, Einsatzbereit-

schaft, Erscheinungsbild, Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfä-

higkeit, Kontaktfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Lernbereit-

schaft, Pünktlichkeit, Sorgfalt, Teamfähigkeit, Umgangsformen, Verantwor-

tungsbewusstsein, Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit 

Kompetenzen II: Denkvermögen, Einfühlungsvermögen, Führungsfähigkeit, 

Interkulturelle Kompetenz, Kreativität, Kundenorientierung, Loyalität, Organi-

sationsfähigkeit, Pädagogische Fähigkeit, Psychische Belastbarkeit, Schriftliche 

Ausdrucksfähigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstständige Arbeitsweise, Sprach-

liche Ausdrucksfähigkeit, Überzeugungsfähigkeit, Unternehmerisches Denken, 

Urteilsfähigkeit, Verhandlungsgeschick 

Von diesen sollten bis zu zehn für den so genannten „Entwicklungsbericht“33 

ausgewählt werden, in denen die TN mit „sehr gut“ oder „gut“ zu bewerten waren. 

In einer weiteren Abfrage sollten als „vermittlungsrelevante Hardskills“ in der 

Maßnahme ausgeführte Tätigkeiten benannt und bewertet werden („hervorra-

gend“, „sehr gut“, „gut“, ...). Die Kompetenzbeurteilung wurde demnach an 

bestimmten Anforderungen gemessen, die wiederum kompatibel waren mit den 
                                                 

31Ausführlich in Kap. 4.2.5 
32 Quelle: Abschrift der Vorgaben für Entwicklungsberichte der Bremer Arbeitsgemeinschaft für 
Integration und Soziales (BAgIS). 
33 Formular „Entwicklungsbericht“: Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales 
(BAgIS): www.bremerarbeit.de/_data/In-
Jobs_U65_Starter_Entwicklungsbericht_V1_1_070904.doc 
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Berufsprofilen, die in der BA-eigenen Software verBIS34 zu Grunde gelegt 

werden. Dadurch sollte zwischen TN und freien Stellen eine Passung - 

„Matching“ - möglich sein35.  

Der Bewertungsfokus der Kompetenzfeststellungsverfahren lag in der Regel auf 

dem Lernprozess und Arbeitsprozess, d.h. es wurde die Herangehensweise an die 

Bewältigung von Aufgaben beurteilt; damit wurde auch die individuelle 

Entwicklung mitberücksichtigt. Die Ergebnisse der Diagnostik dienten zumeist 

der Bestimmung weiterer individueller Förder- oder Nachqualifizierungsmaß-

nahmen; häufig stand eine Stabilisierung der TN und die Verminderung von 

Vermittlungshemmnissen im Vordergrund. Ziel war auch die Identifizierung 

geeigneter Arbeitsplätze und die Vermittlung in diese.  

Urteilsinstanz waren immer die Prüfenden, die – oftmals in einem Team von 

fachlichen Anleiter/innen und Pädagog/innen – die TN über einen längeren Zeit-

raum hin sowohl im theoretischen als auch im praktischen Bereich beobachteten 

[interne Fremdbeurteilung F (i)]. Der fachpraktische Teil erfolgte entweder in der 

eigenen Einrichtung oder in Praktikumsbetrieben. In fast allen Maßnahmen wurde 

auch die Selbsteinschätzung S der TN als weitere Informationsquelle hinzugezo-

gen. Mit den oben erwähnten Vorgaben der 36 „Softskills“ sowie der Aufführung 

von  berufsbezogenen Handlungsanforderungen, wie z.B. „fachgerechtes 

Einrichten des Arbeitsplatzes“ wurden Deskriptoren verwendet, die es ermögli-

chen, dass sich der Blick der Beurteilenden auf einzelne Facetten verschiedener 

Kompetenzbereiche richtet. Nicht immer vorhanden waren dagegen messbare 

Kriterien dieser Deskriptoren, wie dies für „Pünktlichkeit“ z.B. durch eine 

Aufzeichnung eventueller Verspätungen möglich wäre. Für andere Softskills war 

dagegen eine solche Operationalisierung gar nicht erst möglich, zum einen weil 

sie nicht erkennbar oder messbar war (z.B. „Loyalität“), zum anderen weil sie 

nicht Gegenstand der Maßnahmeinhalte waren, wie von der Kompetenz 

„Führungsfähigkeit“ oder „unternehmerisches Denken“ anzunehmen ist: Inwie-

weit die Teilnehmenden in anderen Zusammenhängen hier hohe Kompetenzen 

haben, könnte nur durch eventuelle Selbstaussagen erschlossen werden. Damit 

war hier für viele Kompetenzen oder Deskriptoren zwar ein Kriterienbezug (k) 

                                                 

34 Vgl dazu: Bundesagentur für Arbeit (Hg.) (2006, S. 135f): Abschnitt 7.3.1 „VerBIS – das 
Herzstück des VAM“ 
35 Die 36 „Softskills“ wurden in der neuen, überarbeiteten Programmversion „P83“ auf 20 
Kompetenzen reduziert (Bundesagentur für Arbeit 2008b) 
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angestrebt, häufig aber nur ein sozialer Vergleich (s) möglich, der sich an der 

Erfahrung der Urteilenden orientierte, aber möglicherweise auch von der Leistung 

anderer Teilnehmer/innen mit beeinflusst wurde. Immer wurde die individuelle 

Entwicklung (individuelle Bezugsnorm) genannt. In einigen Maßnahmen wurden 

Lehrbüchern entnommene Deutsch- oder mathematische Tests angewandt, die in 

der Regel den Bedürfnissen und der Lebenswelt der Zielgruppe angepasst waren. 

Die Entscheidung über weitere Konsequenzen, die sich in den betrachteten Fällen 

auf die Förderung spezifischer Kenntnisse, Fertigkeiten oder Kompetenzen inner-

halb der Maßnahmen bezogen, wurde immer von den Prüfenden F (i) getroffen, 

häufig gemeinsam mit den Teilnehmenden S.  

4.2.4 Überprüfung des Lernfortschritts 

Lernerfolgskontrollen messen den Leistungsstand der TN an vorgegebenen Krite-

rien der Lehr- oder Ausbildungspläne. Sie geben den Lehrenden Aufschluss 

darüber, ob die gelehrten Inhalte von den TN auch gelernt wurden, ob Inhalte 

nochmals oder auf andere Art und Weise vermittelt werden sollten und ob die TN 

den Anforderungen gewachsen sind oder besonderen Förderbedarf haben. Den TN 

geben Lernerfolgskontrollen Rückschlüsse über ihren eigenen Lernerfolg und 

somit die Grundlage für eine Anpassung ihres Lernverhaltens. Hier wurden nur 

Lernfortschrittskontrollen eingeordnet, die nicht als Abschlussprüfung fungierten. 

Die betrachteten Verfahren fanden in Veranstaltungen statt, in denen fach- oder 

berufsspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt wurden; oft war der 

Erwerb einer Qualifikation das Ziel. Angewandt wurden hier schriftliche oder 

mündliche Tests und Arbeitsbeobachtungen. Die Inhalte der Diagnostik waren in 

der Regel durch ein Curriculum oder eine Ausbildungsverordnung vorgegeben 

und wurden an dieser überprüft, womit die Lernerfolgskontrolle anforderungsori-

entiert war. Häufig diente ein Bewertungsbogen mit teilweise sehr detailliert 

vorgegebenen Kriterien und Kategorien für die Beurteilung als Grundlage (vgl. 

Spalte Bezugssystem, anliegende Tabelle), so dass in allen betrachteten Fällen ein 

Bezug auf definierte Kriterien angestrebt war. Da diese oftmals nicht hinreichend 

operationalisierbar waren, ist auch die soziale Bezugsnorm anzunehmen. 

Im Alphabetisierungsbereich (20) wurde eine laufende Überprüfung des Lernfort-

schritts anhand verschiedener, den Lehrenden zur Verfügung stehenden Instru-

mente genannt, um eine stark individualisierte und kriterienbezogene Beurteilung 
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zu erreichen (k, i). Genannt wurden zum einen Diagnostikverfahren wie die 

„Prozessdiagnose Schriftsprache“36 und der „Orientierungsrahmen für 

Alphabetisierung und Grundbildung“37 sowie die „Tintenklex Legasthenie Soft-

ware Klex“38. Zum anderen wurden Arbeitsmaterialien wie das „Hamburger 

ABC“ 39 für Erwachsene mit Migrationshintergrund und der „Kieler Leseaufbau“40 

angegeben; auch das Online-Lernportal "ich-will-lernen.de"41 wurde unterstützend 

eingesetzt. Es wurden also zum einen diagnostische Verfahren eingesetzt, die eine 

Einstufung und darauf aufbauende Förderung bieten. Zum anderen wurden 

Arbeitsmaterialien verwendet, die nicht zur Diagnostik entwickelt sind und damit 

den Lehrenden wenig Anhaltspunkte zur Einstufung und weiteren Förderung 

geben. Diese muss dann aufgrund des Erfahrungswissens der Kursleitenden erfol-

gen. Auch die Zielgruppe der erwachsenen Lernenden wird mit einigen Verfahren 

nicht angesprochen42. Unterstützt wurde Lernstandsüberprüfung durch Bilanzie-

rungs- und Reflektionsgespräche über den Lernprozess zwischen den Kurslei-

ter/innen und den Teilnehmenden und die Beobachtung des Lernprozesses, mit 

dem Verständnis einer „dialogischen Lernberatung“. 

In der Berufsorientierung von Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf (8) wurde der „Deutsche Rechtschreibtest Klassenstufe 3 (DRT 3)“43 einge-

setzt. Das schriftsprachliche Niveau der Schülerinnen und Schüler erlaubte hier 

keine höhere Klassenstufe. Allerdings äußerte sich der Prüfer unzufrieden damit, 

denn hier sind Testitems wie folgendes enthalten: 

Beispiel 3: Testitem DRT 3:  

„Am Sonntag kochen wir für Mutti“ 

                                                 

36 Kretschmann, R., Dobrindt, Y., Behring, K. (1999): Prozessdiagnose der 
Schriftsprachkompetenz [in den Schuljahren 1 und 2] 
37 DVV (2007): Bundesarbeitskreis „Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse“, 
online verfügbar unter: 
http://www.alphabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/Downloads_Texte/Orientierungsrahmen_g
esamt.pdf, zuletzt geprüft am 28.12.2009. 
38 Frerichs, J (2006), Informationen: http://www.legasthenie-software.de/index.htm  
39 Wäbs, H. (2005): Grundlagen für das Arbeiten mit dem "Hamburger ABC", In: Alfa-Forum 
58/2005, S. 27 - 30 
40 Dummer, L., Hackethal, R. (1984): Kieler Leseaufbau, VERIS-Verlag, Kiel 
41 http//www.ich-will-lernen.de  
42 Prozessdiagnose der Schriftsprachkompetenz (Kretschmann et al. 1999), Tintenklex (Frerichs 
2005) 
43 Müller, R. (2004): Diagnostischer Rechtschreibtest für 3. Klassen (DRT 3), Informationen: 
http://www.testzentrale.de/?mod=detail,id=1135, zuletzt geprüft am 28.12.2009 
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An diesem Beispiel zeigen sich mehrere problematische Aspekte: So ist der 

Ausdruck „Mutti“ für die Zielgruppe angehender Berufsschüler/innen durch seine 

„Kindlichkeit“ nicht angemessen. Auch unter Genderaspekten ist dieser Ausdruck 

kritisch zu sehen, da er möglicherweise als abwertend aufgefasst werden kann. 

Dass gerade am Sonntag für Mutti gekocht wird, wird vermutlich die Lebenswelt 

einer interkulturellen Schülerschaft wenig abbilden. Es besteht also eine 

Diskrepanz zwischen Testaufgabe und Zielgruppe. 

Urteilende Instanz waren immer die Prüfenden, die fast immer auch die Lehren-

den oder fachlichen Anleiter/innen waren, teilweise unter Berücksichtigung der 

Selbsteinschätzung der Teilnehmenden. Die Prüfenden waren zumeist auch die 

Instanz, die entschied, wie die Ergebnisse der Diagnostik umgesetzt werden, also 

in Form spezieller Förderung, Anmeldung zu einer Abschlussprüfung oder mögli-

cherweise auch durch den Ausschluss aus einer Veranstaltung. In der Regel 

wurden die Teilnehmenden bei der Entscheidungsfindung einbezogen, z.B. wenn 

es um die Anmeldung zu einer Abschlussprüfung ging oder der Vorschlag von 

Förderunterricht unterbreitet wurde. Aber auch Dritte kamen als entscheidende 

Instanz vor: Wenn Umschulungen oder Aufstiegsfortbildungen nicht selbst finan-

ziert wurden, entschieden i.d.R. die Kostenträger über einen möglichen 

Ausschluss, wenn das curriculare Ziel nicht erreicht wurde. Die Ergebnisse der 

Diagnostik verblieben bei den TN und der Einrichtung, bei geförderten Maßnah-

men wurden die Ergebnisse auch zu festgelegten Zeitpunkten von den Kostenträ-

gern eingefordert. 

4.2.5 Orientierung/Kompetenzbilanzierung 

Betrachtet wurden vier Verfahren, die im Rahmen von mehrwöchigen Maßnah-

men für Erwachsene (21, 58, 59) sowie schuljahrbegleitend für Schüler/innen (43) 

stattfanden. Allen Verfahren war gemeinsam, dass sie sich nicht auf vorgegebene 

Inhalte bezogen, sondern in Form eines aufdeckenden Verfahrens vorhandene 

Stärken und Ressourcen der TN sichtbar machten. Ziel der Verfahren war, den TN 

einen möglichst umfassenden Blick auf ihre Fähigkeiten zu ermöglichen und 

gerade informell und non-formal erworbene Kompetenzen zu würdigen. Die 

Verfahren richteten sich an Menschen in beruflichen Umbruchsituationen, die 

entweder (bei Jugendlichen: noch) keine arbeitsmarktverwertbaren formalen 

Qualifikationen hatten oder an Menschen, die sich neu orientieren wollten. So 
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sind die Inhalte der Kompetenzfeststellung bei der ProfilPASS-Methode (DIE et 

al. 2006) beispielsweise bewusst nicht festgelegt. Bei dieser Methode wird anhand 

von Tätigkeitsbeschreibungen in verschiedenen Handlungsfeldern (Beruf, Fami-

lie, Ehrenamt, ...) zunächst von den Teilnehmenden selbst dargestellt, welche 

Tätigkeiten sie ausgeübt haben. Je nach Zielgruppe erfolgte diese Darstellung 

schriftlich oder mündlich, in der Regel begleitet von Beratung. Die Qualität ihrer 

aufgeführten Handlungen wird in einem weiteren Schritt von den Teilnehmenden 

selbst bewertet. In einem letzten Schritt, der „Bilanzierung“, werden die als gut 

oder sehr gut beurteilten Fähigkeiten und Kompetenzen zusammengefasst44. Sicht-

bar werden damit wiederholt auftretende Fähigkeiten und Kompetenzen, die 

vorher „lernortspezifisch“ erfasst waren und nun kontextunabhängig deutlich 

werden. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass die Teilnehmenden sich 

selbst anhand vorgegebener Anforderungen beurteilen; damit ist das Verfahren 

subjektbezogen und entwicklungsorientiert (E). 

Der Bewertungsfokus der untersuchten Verfahren lag sowohl auf dem Prozess des 

Kompetenzerwerbs, d.h. darauf, wie sich die eigenen Kompetenzen entwickelt 

hatten: gerade mit Hilfe der ProfilPASS-Methode wurden Kompetenzen als 

Produkt ausgeführter Tätigkeiten aufgedeckt. Als Bezugsnorm wurde immer die 

individuelle Entwicklung genannt, als Urteilsinstanz immer die Teilnehmenden S. 

Es fand jedoch auch die Rückmeldung durch andere - die Kursleitenden F (i) oder 

auch die Gruppe P - statt. In der Orientierung Jugendlicher wurde das Feedback 

der Peergruppe zur realistischen Verortung ihrer Kompetenzen eingesetzt45. In den 

orientierenden Kursen für Erwachsene wurde das Feedback durch Andere (Kurs-

leitende oder andere Kursteilnehmer/innen) teilweise von den Teilnehmenden 

selbst erbeten, aber nicht planmäßig eingesetzt. Die Dokumente und Nachweise 

verblieben bei den Teilnehmenden, wie z.B. der so genannte „Kompetenznach-

weis“ des ProfilPASS; hier bestätigen die ProfilPASS-Berater/innen (hier Kurs-

leiter/innen), dass sich die betreffende Person mit ihren Kompetenzen befasst und 

die aufgeführten Kompetenzen ermittelt hat. In geförderten ProfilPASS-Maßnah-

men wurde ein Entwicklungsbericht mit Kenntnis der TN an die Kostenträger 

weitergeleitet. 

                                                 

44www.profilpass-online.de 
45 Das Feedback durch die Klassenkamerad/innen war in der Regel sehr beliebt und 
altersentsprechend spannend 
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4.2.6 Lernberatung 

Unter Lernberatung wird hier die Beratung im Rahmen eines Lernprozesses 

verstanden mit der Intention, gemeinsam mit den Ratsuchenden deren Lernpro-

zess zu reflektieren und zu unterstützen. 

Die Lernberatung fand zum einen statt im Rahmen von Aufstiegsfortbildungen 

(50, 63), systematisch vor den Versetzungskonferenzen, zum Abschluss und nach 

Bedarf der TN. Zum anderen wurde sie genannt für Alphabetisierungskurse (20), 

in denen eine intensive Lernberatung die oftmals lernungewohnten oder -aversi-

ven Teilnehmenden begleitet; diese wurden unter 4.2.4 bereits vorgestellt. Inhalt 

der Diagnostik waren insbesondere die fachlichen (oder domainspezifischen) 

Kompetenzen, die auch Inhalt der Veranstaltung waren. Personale, soziale und 

methodische Kompetenzen wurden dabei meistens ebenfalls thematisiert, weil 

diese den Lernprozess in der Regel mit beeinflussen oder weil sie relevant sind für 

die Ausübung der beruflichen Tätigkeit. Beratende waren die Lehrenden oder 

der/die pädagogische Mitarbeiter/in. Im Fokus stand der Lernprozess der TN, die 

aus ihrer Perspektive ihren eigenen Lernfortschritt reflektierten und auf eigenen 

Wunsch von den Prüfenden ein Feedback erhielten (Urteilsinstanz S und F(i)). 

Diese Reflexion erfolgte sowohl frei ohne Vorgabe von Kriterien oder Bewer-

tungskategorien, als auch anhand der curricularen Inhalten und – soweit vorhan-

den – den Ergebnissen der Lernfortschrittsüberprüfung, so dass auch ein krite-

rienbezogener Maßstab vorhanden war. Die Entscheidung über Konsequenzen 

dieser Selbstreflexion lag bei den TN (ob sie weitere Förderangebote nutzen 

wollen, wo Lernbedarf besteht, evtl. Abbruch der Fortbildung). Bezugsnorm war 

die individuelle Entwicklung (i) ebenso wie die Messung an den vorgegebenen 

Leistungskriterien (k). Da bei anforderungsorientierten Verfahren das Leistungs-

niveau der Lerngruppenmitglieder sowohl in der Selbstverortung als auch im 

Feedback der Lehrenden vermutlich eine Rolle spielt, ist auch die soziale Norm 

(s) von Bedeutung.  

Im Alphabetisierungsbereich wurde die Beratung durch eine stark individuali-

sierte Überprüfung des Lernerfolgs (vgl. Kap. 4.2.4) unterstützt. Dadurch ist hier 

die kriterienbezogene und individuelle Bezugsnorm ausschlaggebend. 
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4.2.7 Berufsberatung im Rahmen der Arbeitsvermittlung 

In der Berufsberatung mit der Intention „Arbeitsvermittlung“ (24, 60) wurde in 

Form einer „Bestandsaufnahme“ das Ergebnis der bisherigen Kompetenzent-

wicklung fokussiert. Es ging darum, eine Passung zwischen den TN und geeigne-

ten Arbeitsplätzen herzustellen. Urteilsinstanz waren die TN, da die Ergebnisse 

allein auf ihren Aussagen beruhen. Auch die Entscheidung darüber, ob und auf 

welche Arbeitsplätze sie sich im Anschluss an die Beratung bewerben, lag bei den 

TN. Als Kriterien der Bewertung wurden bestimmte Kenntnisse abgefragt, so dass 

eine Aussage wie: „Ich kann mit Excel umgehen“ als Ergebnis entstand. Grund-

lage der Beurteilung war der soziale Vergleich, beruhend auf einer Einschätzung 

dessen, was als „umgehen können“ von den Teilnehmenden bewertet wurde. 

Auch die individuelle Entwicklung, wie sie vom Ratsuchenden interpretiert wird, 

ging in die Beurteilung ein. In Maßnahme 60 war auch das Urteil des/r Arbeits-

vermittler/in F(i) anhand des Eindrucks, der im Gespräch mit den Teilnehmenden 

gewonnen wurde, bedeutsam. Die Instanz, die hier Entscheidungen über geför-

derte Maßnahmen traf, war der Kostenträger. Die Daten waren zugänglich für die 

Einrichtung und die Teilnehmenden, aber durch Eingabe in die Datenbank der 

Agentur für Arbeit auch transparent für diese. Im Falle der Beauftragung durch 

einen Arbeitgeber wurden diesem die Daten in Kenntnis des Kunden übermittelt. 

Verfahren, die zum Abschluss von Kursen bzw. Maßnahmen eingesetzt werden, 

werden in den Abschnitten 4.2.8 - 4.2.10 erläutert. 

4.2.8 Abschließende Beurteilung im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen 

Als abschießende Beurteilung wurden hier die Verfahren von fünf längerfristigen 

Beschäftigungsmaßnahmen zugeordnet (9, 12, 32, 36, 54). Die Beurteilung diente 

hier der Identifizierung anschließender (Förder-) Maßnahmen für die TN. 

Die Beurteilung basierte in der Regel auf den langfristigen Ergebnissen der 

Kompetenzfeststellung im Laufe der Maßnahmen, nur in einem Fall (32) mit Hilfe 

eines abschließenden Tests (Mathematik, Deutsch) und dem Lösen einer Fachauf-

gabe. In einem Fall wurde ein Abschlusstest explizit abgelehnt: Nach einer sehr 

hochschwelligen Eingangsdiagnostik (vgl. Kap. 4.2.2: 54) mit Hilfe eines schrift-

lichen Tests der Firma Daimler-Chrysler zur Einstufung sollten die Teilnehmen-

den im Laufe der Maßnahme nur noch gestärkt werden; ein abschließender Test 
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sei in der Regel demotivierend und auch nicht mehr notwendig, da die wesentli-

che Kompetenzfeststellung im Arbeitsprozess stattfinde (vgl. Kap. 4.2.3: 53). 

Inhalte der Diagnostik waren in den untersuchten Fällen kognitive Kompetenzen, 

wie Mathematik und Deutsch, berufspraktische Kompetenzen sowie allgemeine 

„Softskills“ oder „Schlüsselkompetenzen“ (vgl. Kap. 4.2.3, Kompetenzkatalog der 

BA), je nachdem der Fokus stärker auf der Qualifizierung oder auf der Stabilisie-

rung und Orientierung der Teilnehmenden lag. Die berufspraktische Beurteilung 

(i.d.R. aus der betrieblichen Einsatzstätte) erfolgte mithilfe von Bewertungsbögen 

und anhand vorgegebener Kriterien; die Kriterien richteten sich nach festgelegten 

Lernzielen, die unterschiedlich differenziert aufgeführt waren, wie am Beispiel 

einer Maßnahme (36) gezeigt wird: 

Beispiel 4: detaillierte betriebliche Arbeitsbewertung (insgesamt 20 Krite-

rien) 

„Leistungsbeurteilung“ (1 von 3 Kriterien): 

Quantität der Arbeit: Ergebnisse in Relation zum Zeitaufwand, Arbeitsge-

schwindigkeit 

„Fachliche Beurteilung“ (1 von 5 Kriterien): 

Umgang mit Geräten, Maschinen und Arbeitsmaterialien: 

Gebrauch/Wartung, sachgerechter Umgang, wirtschaftlicher Einsatz von 

Arbeitsmitteln 

Die Beurteilung erfolgte anhand von 5 Skalenwerten. 

In anderen, weniger detaillierten Beurteilungen waren die durch den 

Entwicklungsbericht der Agentur für Arbeit vorgegebenen „Softskills“ (vgl. Kap. 

4.2.3 Förderung/ Kompetenzentwicklung), häufig ergänzt durch Bezüge zum 

Arbeitsfeld, Kriterien der Beurteilung. 

Mit der detaillierten Aufführung einzelner Kompetenzen wird, wie das angeführte 

Beispiel zeigt, der Blick der Urteilenden gezielt auf bestimmte Beurteilungskrite-

rien gelenkt. Damit war die Bezugsnorm kriterienbezogen, wobei auch hier von 

einer subjektiv beeinflussten Bewertung dieser Kriterien auf Grundlage der 

persönlichen Auffassungen der Prüfenden als Bezugssystem auszugehen ist (vgl. 

Kap. 4.2.1). Der individuelle Entwicklungsfortschritt in den langfristigen 

Maßnahmen wurde ebenfalls als wesentliches Beurteilungskriterium genannt. 

Aufgrund der fehlenden Operationalisierung der Beurteilungskriterien kann auch 
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von einem sozialen Vergleich ausgegangen werden. Urteilende waren die Prüfen-

den (hier ein Team von Sozialpädagog/innen und fachlichen Anleiter/innen) F(i), 

oftmals im Dialog  mit den Teilnehmenden oder durch Einbezug von deren 

Selbsteinschätzungen S. Die Teilnehmenden waren in der Regel auf die Entschei-

dungen der Kostenträger KT angewiesen, wenn es darum ging, die aus der 

Diagnostik resultierenden Empfehlungen mit Hilfe weiterer finanzieller Förde-

rung umzusetzen. Die Entscheidung der Kostenträger orientierte sich meistens an 

den Empfehlungen der Prüfenden, konnte aber auch abweichen; hier wurden sehr 

unterschiedliche Erfahrungen geschildert: von direkten telefonischen Anfragen 

der Fallmanager/innen bei den Prüfenden mit der Bitte um detaillierte Einschät-

zung der Teilnehmenden bis zu Erfahrungen, dass die Entscheidung der Fallma-

nager/in völlig von den aus der Diagnostik resultierenden Empfehlung abweichen 

konnte. In jedem Interview wurde ein Feedbackgespräch genannt, in dem die 

Ergebnisse besprochen wurden (s. unten). 

4.2.9 Zertifizierung 

In Veranstaltungen oder Maßnahmen, in denen ein Zertifikat erworben werden 

kann, müssen bestimmte Leistungen erbracht werden, die bewertet werden. Es 

handelt sich bei dem Zertifikaterwerb um eine persönliche Qualifizierung der 

Teilnehmenden. Zertifikate sind oft regional oder branchenintern, aber nicht 

staatlich anerkannt; sie sind nicht oder nur eingeschränkt mit Berechtigungen im 

formalen (Aus-)Bildungssystem verknüpft. 

Es wurden acht Verfahren genannt, die zur Zertifizierung führten (3, 18, 19, 29, 

39, 41, 56, 62): Sie fanden statt in Deutsch als Zweitsprache, qualifizierenden 

Fortbildungen, im EDV- und Fremdsprachenbereich sowie in einer qualifizieren-

den Beschäftigungsmaßnahme. Inhalte der Diagnostik waren domain- oder 

berufsfachspezifische Kompetenzen. Sie wurden entweder in Form von schriftli-

chen und mündlichen Prüfungen erhoben oder mit Hilfe von praktischen Übungen 

bzw. Arbeitsproben, teilweise auch in Kombination. Die Erfassung erfolgte nicht 

unbedingt als abschließende Prüfung, sondern auch als Beurteilung, in die vorher-

gehende Ergebnisse und Beobachtungen mit einfließen. Urteilsinstanzen waren 

die Prüfenden, und zwar sowohl interne F(i) als auch externe Prüfende F(e), 

einmal sowohl interne als auch externe Prüfende F(i,e). Die Beurteilungskriterien 

waren festgelegte Lernziele, die unterschiedlich deutlich operationalisiert waren. 
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Im Bereich Deutsch als Zweitsprache wurden standardisierte Tests des Goethein-

stituts oder des telc eingesetzt und extern ausgewertet (vgl. Kap. 4.2.2d). Diese 

Tests gehen mit einer Berechtigung einher. Auch die Prüfung im Rahmen des 

Europäischen Computer-Führerscheins ECDL erfolgt standardisiert und mündet 

in ein Zertifizierungssystem, das weltweit anerkannt ist. Im so genannten Syllabus 

ist das modulweise aufgebaute Curriculum und die kleinschrittig beschriebenen 

Beschreibungen einzelner Kompetenzen aufgeführt (DGfI 2002). 

In Angeboten mit dem Ziel einer fachlichen Qualifizierung fand die Beurteilung 

mit Hilfe der Beobachtung von Arbeitsproben statt, wie z. B. einer Trainings-

stunde im Sportbereich, vorgegebenen Werkstücken oder der Beobachtung vorge-

gebener berufspraktischer Handlungsausführungen. Entscheidungsinstanzen für 

die Konsequenzen der Diagnostik waren die Teilnehmenden S oder die Kosten-

träger KT, wenn eine geförderte Maßnahme angeschlossen oder bei Nicht-Beste-

hen eine Wiederholung zugestanden werden sollte. Die Daten verblieben in der 

Regel in der Institution sowie bei der prüfenden Einrichtung; die Ergebnisse 

wurden den TN entweder abschließend mündlich oder schriftlich mitgeteilt (56) 

oder in einem Feedback-Gespräch erläutert (41). 

4.2.10 Staatliche Anerkennung 

Vier Veranstaltungen mündeten in eine Abschlussprüfung mit dem Ziel der staat-

lichen Anerkennung und damit dem Anschluss an das formale Bildungssystem. 

Dies waren eine fachschulische Ausbildung, eine Umschulung, eine längerfristige, 

qualifizierende Maßnahme nach SGBII zur Erlangung des Hauptschlussab-

schlusses sowie eine Aufstiegsfortbildung. Die Erläuterung der Prüfungsbedin-

gungen erfolgten nicht durch die prüfenden Institutionen, sondern durch die die 

Veranstaltung oder Maßnahme durchführenden Gesprächspartner/-innen. 

Geprüfte Inhalte waren die vorgegebenen Lernziele gemäß der Prüfungsord-

nungen der jeweiligen Ausbildungsberufe oder der Kultusministerkonferenz im 

Falle des Nachholens des Hauptschulabschlusses. Sie wurden gemäß den gesetzli-

chen Vorgaben als mündliche, schriftliche und/oder fachpraktische Prüfungen 

durchgeführt. Der Maßstab war immer kriterienbezogen (k), und orientierte sich 

an vorgegebenen Kategorien zur Beurteilung gemäß des entsprechenden Bezugs-

systems; dass auch ein sozialer Vergleich stattfand, ist nicht auszuschließen (vgl. 

Kap. 4.2.1c). Urteilsinstanzen waren immer Mitglieder eines Prüfungsausschuss 
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als externe Prüfende F(e), in zwei Fällen daneben Angehörige der Institutionen 

F(i). Entscheidungsinstanzen waren immer die Teilnehmenden, denn durch die 

Prüfung verfügten sie je nach Gelingen entweder über eine persönliche Qualifizie-

rung bzw. Berechtigung oder nicht. Die Daten verblieben in den Institutionen und 

den prüfenden Einrichtungen, den Teilnehmenden wurden die Ergebnisse mitge-

teilt; sie haben die i.d.R. die Möglichkeit zu beantragen, die Beurteilungen einzu-

sehen. 

Abschließend zu dieser Vorstellung der Verfahren je nach Intentionen und 

Kontexten kann zusammengefasst werden, dass eine umfangreiche Kompetenz-

feststellung mit unterschiedlichsten Inhalten und mithilfe vielfältiger Methoden 

stattfand, auf die im Folgenden eingegangen wird. 

4.3 Inhalte von Kompetenzfeststellung 

Die Gesprächspartner/innen nannten umfangreiche Inhalte der Kompetenzfest-

stellung, die sowohl Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenzen, Einstellungen 

und/oder Persönlichkeitseigenschaften umfassten. So wurden z. T. allgemein 

„personale Kompetenzen“ in einem Orientierungsverfahren angegeben, in einem 

anderen die im ProfilPASS unterschiedenen Begriffe „Soziale, Organisatorische 

Kompetenz, Fach-, Methodenkompetenz, Technische Kompetenz, IKT-Kennt-

nisse, Sprachliche, Künstlerische, Sonstige Kompetenzen“. Insbesondere in 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen waren die Begriffe an den durch den 

„Entwicklungsbericht“ vorgegebenen Kriterien oder Einzelkompetenzen (vgl. 

Kap. 4.2.3) orientiert. In stark berufsbezogenen Maßnahmen wurden eng an den 

Anforderungen des Arbeitsplatzes orientierte Kriterien genannt. In der folgenden 

Übersicht sind die genannten Inhalte der untersuchten Kompetenzfeststellungsver-

fahren aufgeführt: 
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Übersicht über die genannten Inhalte der untersuchten Kompetenzfeststellungsverfahren 

Personale Kompetenzen Soziale Kompetenzen Methodische Kompetenzen 

Fachliche Kompetenzen Kognitive Kompetenzen  Problemlösefähigkeit 

Belastbarkeit Frustrationstoleranz Kritikfähigkeit  

Zuverlässigkeit Konzentration Pünktlichkeit 

Motivation Engagement Rhetorische Fertigkeiten 

Sprachflexibilität Rollenvariabilität Kreativität 

Spielfreudigkeit Reflexionsfähigkeit (Selbst-) Präsentations- 

fähigkeit  

allgemeines Auftreten Verhandlungsgeschick Logik  

Abstraktionsfähigkeit Lernbereitschaft Lernfähigkeit 

Durchhaltevermögen Durchsetzungsvermögen Ausdrucksfähigkeit 

Beobachtungsgabe Körperliche Fähigkeiten Gesundheitliche Einschrän-

kungen  

Teamfähigkeit Kritikfähigkeit  Arbeits- und Sozialverhalten  

Führungsqualitäten   Kontaktfähigkeit Konfliktfähigkeit 

Gruppenanleitung Gesprächstechnik Lernen und Informieren 

Organisieren Planungsfähigkeit Arbeitssystematik 

Handwerkliches Geschick Arbeitsplanung Schnelligkeit 

EDV Buchführung BWL 

Fachspezifische Kenntnisse Technische Kompetenzen Arbeitsplatzbezogene 

Grundqualifikationen  

Arbeitsplatzbezogene  

Fachqualifikationen  

Fachqualifikationen IKT- 

Kenntnisse 

Berufsspezifische Kompe- 

tenzen 

Künstlerische Kompetenz Schulische Basiskompetenzen/ 

schulische Fähigkeiten  

Deutsch  

Lese- und Sprachverständnis Textverständnis Hörverständnis Deutsch 

Schreibfähigkeit Lateinische 

Schrift 

Sprachniveau gemäß GER Rechtschreibung 

Sprachliche Formulierungen/ 

Schriftlicher Ausdruck 

Englisch Rechnen 

Grundrechnen Mathematik  

 

Befragt nach ihren persönlichen Auffassungen für die Oberbegriffe personale und sozi-

ale Kompetenzen, nannten einzelne Gesprächspartner/innen folgende (Tab.4):
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Tab. 4: Individuelle Auffassungen personaler und sozialer Kompetenzen 

Gesprächspartner/in Personale Kompetenzen Soziale Kompetenzen 

1 (vgl. VA-Nr. 8, 9) Disziplin, Pünktlichkeit, 

Zuverlässigkeit, Kritikfähig-

keit, Kontaktfähigkeit, 

Ordnungssinn, Sorgfalt, 

Eigeninitiative 

Teamfähigkeit, Perspektiv-

übernahme 

2 (vgl. VA-Nr. 22) Selbstorganisation, Berufliche 

Handlungsorientierung 

(Routine, Tempo, Präzision) 

Zusammenarbeit mit Kolle-

gen, Vorgesetzten und 

Kunden, Umgang mit Kritik, 

alles was mit Kommunika-

tion zu tun hat, Integration in 

Gruppe 

3 (vgl. VA.-Nr. 40, 

41) 

Zuverlässigkeit, Konzentrati-

ons-fähigkeit, Leistungsorien-

tierung, Umgang mit 

Erfolg/Misserfolg 

Verantwortungsübernahme, 

Engagement, Kooperations-

fähigkeit, Anpassungsfähig-

keit 

4 (vgl. VA-Nr. 60) Zuverlässigkeit, Selbststän-

digkeit, Kommunikationsfä-

higkeit 

Teamfähigkeit, Führungser-

fahrungen 

5 (vgl. VA-Nr. 32) Ausdauer, Antrieb, Konzent-

ration, Selbstständigkeit, 

Misserfolgstoleranz, 

Problemlösen, u. weitere 

Team-, Kritik-, Kommuni-

kationsfähigkeit 

 

Es wird deutlich, dass unterschiedliche Auffassungen bestehen über die Benen-

nung von Kompetenzen und deren Zuordnung zu den Kategorien personale und 

soziale Kompetenzen. So ist zum einen unklar, ob die beiden Bezeichnungen 

„Kommunikationsfähigkeit“ und „alles, was mit Kommunikation zu tun hat“ die 

gleiche Bedeutung haben. Zum anderen wurden sie sowohl den personalen als 

auch den sozialen Kompetenzen zugeordnet (gleiches gilt für die Bezeichnung 

„Kritikfähigkeit“ bzw. „Umgang mit Kritik“). Auch trafen die Gesprächspart-

ner/innen eine sehr unterschiedliche Auswahl an Kriterien, von motivationalen 

Begriffen, wie „Antrieb“ bis hin zu „Führungserfahrungen“, die sich auf bisher 

durchgeführte Tätigkeiten beziehen konnten. 
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Die unterschiedlichen Benennungen der Inhalte von Kompetenzfeststellung sowie 

die jeweils individuelle Auffassung über die Bedeutungen einzelner Kriterien 

bewirkt die geringe Transparenz und Vergleichbarkeit der Verfahren und kann 

damit ihre Aussagekraft einschränken. Auch in den Methoden der Kompetenzfest-

stellung zeigte sich eine große Heterogenität, die im Folgenden erläutert wird. 

4.4 Methoden der Kompetenzfeststellung 

Die Methoden zur Kompetenzfeststellung variierten je nach Intention der 

Diagnostik und Handlungsfeld, in dem die Diagnostik stattfand. Die Differenzie-

rung nach Inhalten bzw. Kompetenzbereichen, wie kognitiven, fachlichen und 

überfachlichen Kompetenzen, erwies sich dagegen als ungeeignet, da sich die 

Methoden fast immer auf alle Kompetenzbereiche bezogen. Dafür wurde in der 

Praxis häufig ein Methoden-Mix gewählt: In Auswahlverfahren (Kap. 4.2.1) 

wurden beispielsweise in einem schriftlichen Test kognitive Kompetenzen, wie 

Rechtschreibung, Ausdrucksvermögen, Logik und mathematische Kenntnisse 

geprüft; in fachpraktischen Übungen oder Rollenspielen waren auch überfachliche 

Kompetenzen, wie Sorgfalt oder Sozialverhalten Inhalte der Kompetenzfest-

stellung (40, 45). In der abschließenden Beurteilung im Rahmen arbeitsmarktpo-

litischer Maßnahmen (Kap. 4.2.8) oder der Zertifizierung einer beruflichen Fort-

bildung (Kap. 4.2.9) wurden neben fachtheoretischen und fachpraktischen 

Kompetenzen überfachliche Kompetenzen bewertet. In der folgenden Tabelle 5 

sind die Methoden differenziert nach Intention und, wenn erforderlich, Hand-

lungsfeld dargestellt. 
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Tab. 5: Methoden der Kompetenzfeststellung (differenziert nach Intention und 
Handlungsfeld) 

Intention 

(Handlungsfeld) 

Methoden 

Auswahl Assessmentverfahren (1 Woche/1 Tag): Beobachtung bei fachprakti-

schen Übungen aus dem Berufsfeld oder Gruppenarbeiten, Rollen-

spiel; Beurteilung anhand von Beurteilungsbögen mit detailliert auf-

geführten Kriterien und Beurteilungskategorien, auch freie Beurtei-

lung, hausintern entwickelt; 

schriftliche Tests (kognitive Kompetenzen: z. B. Grundbildung, 

Logik, u.a.), hausintern entwickelt, sowie „Daimler“-Einstellungstest 

anhand von Fachliteratur, Bewertung frei, ohne Beurteilungs-

kategorien. 

Einstufung 

(Rehabilitations-

Bereich) 

 

eigene nicht standardisierte Verfahren der Arbeits- und Verhaltens-

beobachtung; Gespräch mit Psycholog/innen und Sozialpäda-

gog/innen; praktische Arbeitserprobung unter Anleitung der fachli-

chen Ausbilder/innen (Beobachtungsbögen, Beurteilungskategorien); 

standardisierte Tests: kulturfreier Intelligenztest (CFT 20), Leis-

tungsprüfsystem Horn (LPS), Konzentrationstest d2 

Einstufung 

(arbeitsmarkt-

politische 

Maßnahmen) 

Gespräch (evtl. leitfadengeführt); Fragebogen zur Selbsteinschät-

zung, Erfragen der Ziele der Teilnehmenden; Fragebogen zur Fremd-

einschätzung; „Kognitiver Struktur Test - KST-S-R“ (n=1); standar-

disiertes Testverfahren „MELBA“ kombiniert mit hausintern entwi-

ckeltem und kontextbezogenem Verfahren(n=1) 

Einstufung 

(Berufliche Bil-

dung) 

schriftliche Tests für Mathematik, Englisch, Buchführung – intern 

entwickelt anhand von Lehrbüchern 

Einstufung 

(EDV-, Sprach-

kurse, TN-finan-

ziert),  

Online-Selbsttest für EDV-/Sprachkenntnisse; Beratung durch Päda-

gogische Leitung (Selbsteinschätzung, gestützt durch Anwendungs-

beispiele, „Paraphrasierung“) 

 Fortsetzung folgende Seite 
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Tab. 5: Methoden der Kompetenzfeststellung (differenziert nach Intention und 
Handlungsfeld) (Fortsetzung) 

Intention 

(Handlungsfeld) 

Methoden 

Förderung 

(Kompetenz-

entwicklung) in 

arbeitsmarktpol. 

Maßnahmen 

Feedbackgespräche in festgelegten Abständen (z. B. wöchent-

lich/dreimalig im Laufe der Maßnahme), ggf. anhand von Fragebö-

gen zur Selbst- und Fremdeinschätzung; Beobachtung des Lern- und 

Arbeitsprozess: Dokumentation anhand von z. T. sehr detailliert 

aufgeführten Tätigkeitsbeschreibungen; Beurteilungskategorien  

Lernberatung 

(Berufl. Bildung) 

freies Gespräch, Selbsteinschätzung, evtl. Feedback durch Pädagogi-

sche Leitung/ Kursleitung 

Überprüfung des 

Lernfortschritts  

schriftliche Tests (standardisiert oder selbst zusammengestellt durch 

Dozent/in oder Kursleitung), Referate, Hausarbeiten; Beobachtung 

im Arbeitsprozess, Feedbackgespräche 

Orientierung schriftliche Einzelarbeit; Gruppenarbeit; Beratungsgespräch 

Arbeitsver-

mittlung 

Dokumentensichtung; Fragebogen zur Selbstbeurteilung; ggf. 

Beurteilungsbogen mit Fremdeinschätzung 

Staatliche 

Anerkennung, 

Zertifizierung 

schriftliche Prüfung; mündliche Prüfung; ggf. fachpraktische Prüfung 

(Arbeitsprobe) 

Abschließende 

Beurteilung 

(Sekundarbe-

reich/Rehabilit., 

arbeitsmarktpol. 

Maßnahmen) 

Beobachtung des Lern- und Arbeitsprozesses; Selbsteinschätzung 

und Fremdeinschätzung der sozialpädagogischen Begleitung und der 

fachlichen Anleitung, anhand von Bewertungsbogen, der Lernziele 

aufführt, Beurteilungskategorien, hausintern entwickelt 

 

Es wurden vielfältige Methoden eingesetzt und miteinander kombiniert. Die 

Verfahren waren häufig hausintern entwickelt oder entstammten verschiedenen 

standardisierten Verfahren mit jeweils eigenen Bezugssystemen der Beurteilungs-

kriterien, wie im folgenden Abschnitt erläutert wird. 

4.5  Bezugssysteme der Beurteilungskriterien 

In der Darstellung der Kompetenzfeststellungsverfahren in Abschnitt 4.2 wurde 

deutlich, dass die kriterienbezogene (auch „sachliche“) Bezugsnorm häufig ange-

wendet wurde. Die jeweiligen Kriterien (Inhalte der Diagnostik) entstammten 
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dabei, je nach Kontext, aus unterschiedlichen Bezugssystemen. Kriterien konnten 

zum einen auf theoretischen Kompetenzmodellen basieren, wie dies für verschie-

dene psychologische Testinstrumente sowie den Europäischen Computer Führer-

schein ECDL und den Sprachenbereich zutrifft (vgl. Kap. 4.2.9). Zum anderen 

konnten persönliche Auffassungen der Prüfenden darüber, welche Kompetenzen, 

Fähigkeiten oder Eigenschaften sie als relevant erachteten, Grundlage der Beur-

teilung sein. Zwischen diesen beiden Polen können die Bezugssysteme der unter-

suchten Verfahren eingeordnet werden. Da die Frage nach dem Bezugssystem der 

Beurteilung nicht Gegenstand der Untersuchung war, wurden Angaben hierzu 

nicht systematisch erfasst. In Tabelle 6 sind die Bezugssysteme, die erfassbar 

waren, mit Beispielen für die Operationalisierung der jeweiligen Kriterien 

(Inhalte) aufgeführt: 

Tab. 6: Erfasste Bezugssysteme der Beurteilungskriterien und, wenn angege-
ben, Beispiele für die Operationalisierung der Kriterien 

Bezugssystem Beschreibung 

Kriterien der angewendeten standar-
disierten Testverfahren (psychologische, 
ergotherapeutische, fachspezifische, 
schulische, firmeneigene Einstellungs-
test) 

Beruhen auf den theoretischen Kompetenzmodellen 
der jeweils angewendeten Instrumente und der zu 
messenden Merkmale 

Syllabus des ECDL - European Com-
puter Driving License (ECDL-Founda-
tion)46 

Modulares Curriculum zu Computer-Kompetenzen, 
international anerkannt. 

Beispiel Modul 7: 
7.1.4.1 „Ein- bzw. ausblenden von integrierten 
Symbolleisten“ 

Gemeinsamer Europäischer Referenz-
rahmen für Sprachen (GER) (Council of 
Europe)47 
 

Europaweit anerkannter Rahmen, der zur Orientie-
rung dient und auf den sich die standardisierten 
Tests des Goetheinstituts und im Rahmen des „telc - 
The European Language Certificate“ beziehen, 
wurde auch in internen Verfahren als Referenz 
genannt. In sechs Niveaustufen A1, A2, B1, B2, C1 
und C2 werden die Kenntnisse für das 
Hören/Sprechen, Lesen und Schreiben beschrieben.  

Beispiel: Lesen, Niveau A1: 
„Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und 
ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, 
Plakaten oder in Katalogen“. 

 Fortsetzung folgende Seite 

 

                                                 

46 DGfI (2002): ECDL- Syllabus. Online verfügbar unter: 
http://www.ecdl.public.lu/modules/pdf/syllabus_de.pdf. 
47 Trim et al (2009): Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen 
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Tab. 6: Erfasste Bezugssysteme der Beurteilungskriterien und, wenn, angege-
ben, Beispiele für die Operationalisierung der Kriterien (Fortsetzung) 

Bezugssystem Beschreibung 

Schulische Bildungsstandards 
(Kultusministerkonferenz KMK)48 

 

 

Nationale Standards der Kultusministerkonferenz zu 
Mathematik, Deutsch und erster Fremdsprache 
(Englisch/Deutsch); Bsp. Deutsch: 
Sprechen/Zuhören: „verschiedene Formen mündli-
cher Darstellung unterscheiden und anwenden: 
erzählen, berichten, informieren, beschreiben, 
appellieren, argumentieren“ 

Prüfungsordnungen/Rahmenlehrpläne 
der beruflichen Bildung (Berufsbil-
dungsgesetz BBiG);  

Bsp.: Koch/Köchin, Ausbildungs-
rahmenplan49 

Auf die jeweiligen Berufe bezogene Lernziele, 
Bsp. 8 Küchenbereich: 
a) „Produkte auf Beschaffenheit prüfen und 
Verwendungsmöglichkeiten zuordnen“ 

Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife 
(ausbildungsrelevante Kompetenzen) 

(BA: Nationaler Pakt für Ausbildung 
und Fachkräftenachwuchs in Deutsch-
land) 50 

 

Merkmalsbereiche: 
Schulische Basiskenntnisse/Psychologische Leis-
tungsmerkmale/Physische Merk-
male/Psychologische Merkmale des Arbeits-
verhaltens und der Persönlichkeit/Berufswahlreife 
mit insgesamt 25 Kriterien 

Beschreibung Mathematische Grundkenntnisse: 
Die Jugendlichen sind in der Lage, grundlegende 
mathematische Kenntnisse und Fertigkeiten anzu-
wenden und zutreffende Lösungen zu entwickeln.“ 

Indikatoren/Kriterien: 
„Zahlen: 
– Sie/er kann Rechengesetze (Addieren, Subtrahie-
ren, Multiplizieren, Dividieren) anwenden. 
– Sie/er beherrscht Prozent- und Bruchrechnung (u. 
weitere). 
Messen: 
Sie/er kann Längen, Flächen und Volumina 
bestimmen (u. weitere). 
Raum und Form/Daten“ (ebenfalls jeweils mit 
Operationalisierungen). 

Verfahren zur Feststellung: 
„Dokumentenanalyse (Beispielaufgaben, Schul-
noten) 
Diagnostisches Gespräch/Selbsteinschätzung“ 

 Fortsetzung folgende Seite 

 

                                                 

48 KMK (2004): Online verfügbar unter: 
http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/Beschluesse_Veroeffentlichungen/allg_Sc
hulwesen/Deutsch_MSA_BS_04-12-03.pdf 
49 Bundesministerium für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie (1998). Online verfügbar unter: 
http://www.aachen.ihk.de/de/ausbildung/download/koch_vo.pdf 
50 BA (2008a) 
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Tab. 6: Erfasste Bezugssysteme der Beurteilungskriterien und, wenn, 
angegeben, Beispiele für die Operationalisierung der Kriterien 
(Fortsetzung) 

Bezugssystem Beschreibung 

Software verBIS („Softskills“) der 
Bundesagentur für Arbeit BA (nicht 
veröffentlicht)51 

36 Softskills laut Kompetenzkatalog nach VerBIS52: 

Kompetenzen I: Anpassungsfähigkeit, Auffassungs-
vermögen, Einsatzbereitschaft, Erscheinungsbild, 
Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit, Konflikt-
fähigkeit, Kontaktfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, 
Kritikfähigkeit, Lernbereitschaft, Pünktlichkeit, 
Sorgfalt, Teamfähigkeit, Umgangsformen, Verant-
wortungsbewusstsein, Zielstrebigkeit, Zuverlässig-
keit. 

Kompetenzen II: Denkvermögen, Einfühlungsver-
mögen, Führungsfähigkeit, Interkulturelle Kompe-
tenz, Kreativität, Kundenorientierung, Loyalität, 
Organisationsfähigkeit, Pädagogische Fähigkeit, 
Psychische Belastbarkeit, Schriftliche Ausdrucks-
fähigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstständige 
Arbeitsweise, Sprachliche Ausdrucksfähigkeit, 
Überzeugungsfähigkeit, Unternehmerisches 
Denken, Urteilsfähigkeit, Verhandlungsgeschick. 

ProfilPASS53 

 

Umfassende, insbesondere informell erworbene 
Kompetenzen, die anhand von Tätigkeits-
beschreibungen erschlossen werden: Soziale K., 
Organisatorische K., Fachk., Methodenk., 
Technische K., IKT-Kenntnisse, Sprachliche 
K., Künstlerische K., Sonstige Kompetenzen. 
4 Niveaustufen: A, B, C1 und C2 

Persönliche Auffassungen Individuelle Auffassung der Prüfenden über die für 
den Kurs/die Maßnahme/den Ausbildungsberuf 
relevante Kompetenzen 

 

Die unterschiedlichen Bezugssysteme basierten auf jeweils eigenen Kompetenz-

konzepten, denen ein theoretisches Kompetenzmodell oder ein Curriculum 

                                                 

51 Vgl. Evaluationsbericht Bundesagentur für Arbeit (2006, S. 139): „Der Profilabgleich [das 
Matching zw. Arbeitgeber/innen und Arbeitssuchenden] erfolgt auf der Grundlage von 25 
Kriterien. Eine Information darüber, welche Kriterien es sind und wie sie gewichtet werden, ist 
nicht zugänglich, auch nicht den Vermittlungsfachkräften in den Agenturen“. 
52 Als ein weiteres Bezugssystem hat die Bundesagentur für Arbeit im November 2008 einen 
neuen Kompetenzkatalog vorgelegt, der 20 Einzelkompetenzen unterscheidet, womit ein neues 
Bezugssystem ohne Übereinstimmung mit den genannten entsteht: Methodenkompetenz (Analyse- 
und Problemlösefähigkeit, Anpassungsfähigkeit/-gabe, Entscheidungsfähigkeit, Ganzheitliches 
Denken, Organisationsfähigkeit), Sozial-kommunikative Kompetenz (Einfühlungsvermögen, 
Führungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit), Aktivitäts- 
und Umsetzungskompetenz (Belastbarkeit, Eigeninitiative, Motivation/Leistungsbereitschaft, 
Selbstständiges Arbeiten, Zielstrebigkeit/ Ergebnisorientierung) und Personale Kompetenz 
(Flexibilität, Kreativität, Lernbereitschaft, Sorgfalt/ Genauigkeit, Zuverlässigkeit). 
53 DIE, IES (2006) 
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(diverse psychologische Tests, Lehrpläne der KMK, Ausbildungsrahmenpläne 

nach BBiG), Vorgaben einzelner Akteure (BA, Nationaler Pakt) oder persönliche 

Auffassungen zugrunde lagen. Aus diesen Bezugssystemen leiteten sich die 

Bewertungskriterien (Inhalte der Diagnostik) ab. Im Rahmen der Befragung 

wurde deutlich, dass auch auf mehrere Bezugssysteme zurückgegriffen wurde, 

indem eine Auswahl von Kriterien aus verschiedenen Bezugssystemen getroffen 

wurde. Diese konnte von Einrichtung zu Einrichtung, aber auch von Prüfenden zu 

Prüfenden unterschiedlich sein. Die Herkunft der Kriterien aus je unterschied-

lichen Bezugssystemen (z. B. schulische Bildungsstandards, Kriterienkatalog der 

Ausbildungsreife) wurde aber meistens nicht explizit benannt. So war den Prüfen-

den häufig nicht bewusst, auf welches Bezugssystem sich ihre Beurteilung bezog: 

Je nach pädagogischem Handlungsfeld wurden die schulischen oder ausbildungs-

relevanten Kriterien als „Selbstverständlichkeit“ verwendet. In Abbildung 2 ist an 

einem Beispiel (40) dargestellt, wie das institutionsinterne Kompetenzfeststel-

lungsverfahren von verschiedenen Bezugssystemen bestimmt sein konnte. 

Abb. 2: Institutionsinternes Kompetenzfeststellungsverfahren: Auswahl geeig-
net erscheinender Kriterien aus verschiedenen Bezugssystemen 

 

Dem „Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife“ sind die ersten fünf Kriterien 

beispielhaft entnommen (von insgesamt 25 Kriterien aus fünf Merkmalsberei-
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chen). Vier davon wurden als Kriterien der internen Kompetenzfeststellung 

genannt (40). Der Aspekt „Wirtschaftliche Grundkenntnisse“ wurde hingegen 

nicht als relevantes Kriterium ausgewählt. Den fachlichen Anforderungen des 

Arbeitsfeldes entsprechen die Kriterien „Kommissionierarbeit“, „Routenplanung“ 

und „Umgang mit Werkzeugen“, die hier ebenfalls beispielhaft als drei von weite-

ren Kriterien aufgeführt sind. Diese institutionsintern anhand des Berufsbildes 

entwickelten Kriterien stellen ein eigenes Bezugssystem dar, dass sich an den 

fachlichen Anforderungen orientiert. Anzunehmen ist auch, dass die persönlichen 

Auffassungen und das Erfahrungswissen der Prüfenden ein „implizites Bezugs-

system“ bilden, das die Auswahl und Bewertung der Beurteilungskriterien mitbe-

stimmt. Darin gehen die Kenntnisse über potentielle Arbeitgeber („passt der 

Umgangston im Betrieb zu den TN bzw. Bewerber/innen?“) ebenso ein wie die 

Bewertung bestimmter Kriterien als relevanter für das künftige Arbeitsfeld als 

andere Kriterien (vgl. Beispiel 1, Kap. 4.2.1). 

Die Heterogenität der Kompetenzdefinitionen und Bezugssysteme war den 

Expert/innen bewusst und wurde sehr kritisch angesprochen. Es wurde aber 

betont, dass der Praxis nicht immer angemessene und durchführbare Instrumente 

zur Verfügung stünden (aufgrund hoher Kosten im Erwerb oder durch eine auf-

wändige Durchführung) oder dass solche, wenn vorhanden, nicht bekannt seien. 

Die bekannten und verfügbaren Instrumente wurden häufig als nicht ausreichend 

eingeschätzt: Diesen fehle sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich des Schwierig-

keitsgrades der Aufgaben der Bezug zu der Zielgruppe und deren Lebens- bzw. 

Arbeitswelt. Dieser Bezug sollte mit Hilfe der intern entwickelten Verfahren 

erreicht werden. Um dennoch Objektivität herzustellen, wurden diese internen 

Verfahren i. d. R. mit Hilfe von eigenen Beurteilungsrastern der zu prüfenden 

Kriterien und oftmals auch von vorgegebenen Bewertungsskalen gestützt. 



 

 66

5. Diskussion 

In der folgenden Diskussion wird zunächst die Aussagekraft der ausgewählten 

Dimensionen zur Charakterisierung der Verfahren erläutert (5.1). In Abschnitt 5.2 

wird diskutiert, ob und inwieweit Ansätze des Formative Assessment in der Praxis 

bereits umgesetzt werden sowie daraus ableitbare Erkenntnisse für die Kompe-

tenzfeststellung von Erwachsenen. Die Problematik unterschiedlicher Beurtei-

lungskriterien und Bezugssysteme sowie die Frage, inwieweit Verfahren der 

Kompetenzfeststellung standardisiert sein sollten, insbesondere im Hinblick auf 

die Anerkennung von Kompetenzen, sind Gegenstand der Abschnitte 5.3 und 5.4. 

5.1 Analyse der Verfahren anhand der ausgewählten Dimensionen 

Im Folgenden werden wesentliche Aspekte der ausgewählten Dimensionen, die 

im Rahmen der Erhebung und der Analyse deutlich wurden, diskutiert. In Anleh-

nung an Dluzak et al. (2009) wurden die Dimensionen Bezugsnorm, Datenhoheit, 

Konsequenz, Urteilsinstanz, Perspektive und Zeitpunkt ausgewählt. Im Laufe der 

empirischen Erhebung wurden sie um die Dimensionen Entscheidungsinstanz 

sowie Entwicklungs- und Anforderungsorientierung als weitere aussagekräftige 

Merkmale ergänzt54. 

5.1.1 Dimensionen Intention und Kontext als Kriterium zum Clustern der 

Verfahren 

Mit Hilfe der Dimension Intention55 konnten die Kompetenzfeststellungsverfahren 

ausdifferenziert werden, so dass dieses Kriterium zum Clustern gewählt wurde. 

Die Intention bezeichnet, zu welchem Zweck die Kompetenzen festgestellt 

werden sollen, und beschreibt damit die Perspektive der Prüfenden. Sie wurde aus 

der Dimension Konsequenzen der Diagnostik unter Berücksichtigung des 

Kontexts geschlossen. Der Kontext wurde durch den pädagogischen Einsatzbe-

reich beschrieben, der die Maßnahmeart sowie die Zielgruppe berücksichtigt. So 

konnten beispielsweise für Einstufungsverfahren verschiedene Einsatzbereiche 

bzw. Handlungsfelder unterschieden werden (vgl. Kap. 4.2.1 a – e; anliegende 

Tabelle), die Übereinstimmungen in wesentlichen Aspekten aufwiesen. Auf diese 

                                                 

54 Die Dimension Bezugssystem wird in 5.3 und 5.4 ausführlich diskutiert. 
55 Die kursiv gedruckten Begriffe beziehen sich auf die Spalten-Überschriften der anliegenden 
Tabelle „Ergebnisse der Befragung“. 
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Aspekte wird anhand der Ausführungen zu den einzelnen Dimensionen in den 

folgenden Abschnitten eingegangen. 

5.1.2 Dimension Konsequenzen zur Beschreibung der Zielsetzungen „Selek-

tion“ vs. „Förderung“ 

Im Gegensatz zur Intention bezieht sich die Dimension Konsequenzen auf die 

Folgen der Diagnostik für die Diagnostizierten, während die Intention die Zielset-

zung aus Perspektive der Prüfenden ausdrückt. Wie in Abschnitt 2.2.1 dargestellt, 

werden in der Literatur die grundlegenden Ausrichtungen „Selektion“ bzw. „För-

derung“ als Zielsetzungen von Diagnostik (vgl. Leutner, 2006) unterschieden. In 

der vorliegenden Feldstudie konnte herausgearbeitet werden, dass die Dimension 

Konsequenzen die Kompetenzfeststellungsverfahren hinsichtlich ihrer Ausrich-

tungen Förderung vs. Selektion treffender als die Dimension Intention charakteri-

siert: So konnte z.B. als Intention der Kompetenzfeststellung die „Überprüfung 

des Lernfortschritts“ differenziert werden, Konsequenz konnte jedoch die „Lern-

kontrolle“ mit einem eventuellen Ausschluss aus der Veranstaltung (selektiver 

Charakter) oder aber die „individuelle Förderung“ (fördernder Charakter) sein. 

Auch die Intention Einstufung kann sowohl selektive (1, 22, 38) als auch för-

dernde Zielsetzungen haben (13, 7, 10, 14), die anhand der Konsequenzen mit 

„Empfehlung/Ablehnung“ bzw. „individuelle Förderung“ beschrieben werden 

konnten. 

5.1.3 Dimension Urteilsinstanz 

In allen Fällen der Zertifizierung und der staatlichen Anerkennung von Lerner-

gebnissen wurde die Fremdbeurteilung (durch Lehrende, externe Prüfer/innen 

oder PC-gestützte Tests) angewandt. Auch in den meisten anderen Verfahren war 

die Beurteilung durch die Prüfenden vorherrschend, allerdings oftmals kombiniert 

mit der Selbstbeurteilung, sehr selten mit der Beurteilung durch Peers. 

Die Selbstbeurteilung wurde vielfach genannt: Immer in der Beratung und Orien-

tierung und in fast allen Verfahren mit der Intention Förde-

rung/Kompetenzentwicklung, aber auch in Verfahren der Auswahl und Einstu-

fung. Hier scheinen sich die in der Literatur hervorgehobenen Vorzüge der Ganz-

heitlichkeit und Ökonomie (vgl. Kaufhold, 2006) auszuwirken. Hausintern entwi-

ckelte Fragebögen zur Selbsteinschätzung nahmen direkten Bezug auf die Ziel-
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gruppe und deren spezifische Fragestellungen, wie z. B. „Vermittlungshemm-

nisse“ in arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsmaßnahmen, „familiäre Gege-

benheiten“ für arbeitssuchende Frauen oder auf die Lebenswelt der Zielgruppen 

bezogene Sprachtests. Sichtbar wurde, dass die Selbstbeurteilung nicht obligat ein 

Kennzeichen von Verfahren mit der Zielsetzung „Förderung“ bzw. „Entwick-

lungsorientierung“ ist. So wurde z. B. im Rehabilitationsbereich nur die Fremdbe-

urteilung genannt (7, 13), im klassischen Selektionskontext, wie der „Auswahl“ 

dagegen auch die Selbstbeurteilung (4). Auch in rein anforderungsorientierten 

Kontexten, die die „Passung“ zwischen Ratsuchenden und Arbeitsplätzen zum 

Ziel haben (24, 60), war die Selbstbeurteilung einzige Quelle. 

Die Beurteilung durch Peers ist als besondere Form der Fremdbeurteilung zu 

sehen. Sie wurde einmal explizit abgelehnt (25), da die Teilnehmenden in dieser 

Form des Feedbacks ungeübt seien und durch die heterogene Gruppenzusammen-

setzung keine entsprechende vertrauensvolle Atmosphäre gegeben sei. Genannt 

wurde sie dagegen in der Berufsorientierung für Jugendliche (43) und einmal in 

der Einstufung/Förderung Erwachsener (42). In beiden Fällen wurde sehr behut-

sam mit dieser Form der Beurteilung umgegangen, indem sie nur auf Wunsch der 

Teilnehmenden oder dann eingesetzt wurde, wenn nach Einschätzung der Päda-

gog/innen ein „wohlwollendes Klima“ in der Gruppe bestand. Voraussetzung für 

Peer-Feedbackgespräche sind eine vertrauensvolle Atmosphäre in der Gruppe und 

im Feedback geübte Teilnehmende, d.h. sowohl im Geben als auch im Annehmen 

von Feedback. Aufgrund heterogen zusammengesetzter Gruppen, möglicherweise 

auch wechselnden Teilnehmer/innen und/oder kurzer Dauer der Maßnahmen sind 

diese Voraussetzungen selten gegeben. Die Heterogenität der Teilnehmer/innen 

kann sich auf unterschiedliche Bildungshintergründe und interkulturelle Hinter-

gründe beziehen. So wurde darauf aufmerksam gemacht, dass in einigen Kulturen 

diese Form der Beurteilung, ebenso wie die Selbstbeurteilung als Anmaßung 

empfunden wird (42). Um diese Beurteilungsform stärker zu etablieren, wäre 

zunächst die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihren Gelingensfaktoren 

notwendig; so spiegelt sich das in der Literatur vorgefundene Defizit zur Peerbe-

urteilung in der Praxis wider (vgl. Kap. 2.2.2). Auch sollte ihr Einsatzfeld abge-

wogen werden: Die Peerbeurteilung sollte m. E. nicht in mit Berechtigungen 

verbundenen Verfahren (z. B. staatliche Anerkennung) eingesetzt werden, um die 
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urteilenden Peers nicht vor eine Entscheidung zwischen Loyalität und Ehrlichkeit 

zu stellen. 

5.1.4 Dimension Beurteilungsfokus 

Im Rahmen der empirischen Erhebung wurde deutlich, dass die Zuordnung der 

Prozess- oder Ergebnisfokussierung nicht alle Aspekte der Verfahren hinreichend 

abbilden konnte: Um die Diagnostik hinsichtlich ihrer Förderaspekte im Sinne des 

Formative Assessment zu identifizieren, ist die Definition von Leutner (2006) 

angebracht, die mit der Beurteilung des „Zustandes“ bzw. der „Veränderung“ 

einer Person einen Lernprozess beschreibt. Damit wurden jedoch für einige 

Verfahren, wie der Eignungsdiagnostik (40, 44), sowie der Diagnostik des 

Psychologischen Dienstes (1) wesentliche Aspekte nicht angemessen abgebildet, 

denn hier findet in Anlehnung an Kretschmann (2008) eine Prozessdiagnostik mit 

Fokussierung auf die Handlungsbewältigung statt; in diesen Diagnostikverfahren 

war die Beobachtung der Handlungsausführung ein wesentliches Diagnostikum. 

Die für die vorliegende Untersuchung verwendete Auslegung orientierte sich 

dagegen an der erstgenannten Definition von Leutner, um die Verfahren hinsicht-

lich ihrer Ausrichtung als „klassisch“ oder „formativ“ (vgl. Kap. 1) zu erfassen. 

Gemäß dieser Auslegung fand eine Beurteilung des Lernprozesses in 32 Verfah-

ren statt. Diese waren die Einstufung und Eignungsabklärung, die Überprüfung 

des Lernfortschrittes, die Förderung/Kompetenzentwicklung sowie die abschlie-

ßende Beurteilung in arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsmaßnahmen. Die 

Fokussierung auf den Lernprozess als ein zentraler Aspekt des Formative Assess-

ment (Grotlüschen, Bonna 2007, vgl. 2.3) soll in Kap. 5.2 ausführlich erläutert 

werden. Hier kann vorab festgestellt werden, dass eine Prozessorientierung in der 

Praxis vielfach angewendet wurde. 

5.1.5 Dimension Bezugsnorm 

Der Maßstab, an dem die Leistung bemessen wird, wurde zwar erfragt, allerdings 

im Rahmen der Datenauswertung nach eigener Interpretation zugeschrieben. Im 

Verlauf der Erhebung wurde deutlich, dass eine klare Abgrenzung der jeweiligen 

Bezugsnormen nicht immer möglich war, wie im Folgenden erläutert wird. 

Die individuelle Bezugsnorm war bedeutsam in Verfahren, die die Selbstbeurtei-

lung der Teilnehmenden berücksichtigen, sowie in Verfahren, die den Lern- und 
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Entwicklungsprozess fokussieren. Die Selbstbeurteilung war Schwerpunkt von 

Orientierungsverfahren, in denen der Fokus auf der Reflexion des eigenen Lern-

prozess und damit der individuellen Bezugsnorm liegt. Es wurde i. d. R. auf 

vorgegebene Kriterien zur Beurteilung verzichtet. Allerdings ist davon auszuge-

hen, dass die Teilnehmenden diese Beurteilung selbst immer an gesetzten 

Maßstäben orientieren (also kriterienorientiert) oder sich an dem (evtl. vermute-

ten) Leistungsniveau anderer messen (sozialnormorientiert). Die individuelle 

Bezugsnorm ist demnach nicht in Abgrenzung zu der kriterien- bzw. sozialnorm-

orientierten Bezugsnorm zu sehen, sondern wird vielmehr durch diese beschrie-

ben. Prozessfokussierende Verfahren verfolgten ebenfalls den individuellen Lern-

fortschritt, häufig gestützt durch eine kriterienbezogene Beurteilung. Die Orien-

tierung an definierten, vorgegebenen Kriterien und damit an der kriterienbezoge-

nen Norm wurde in den meisten Kontexten angewendet. Mithilfe von strukturier-

ten Beurteilungsbögen, die Lernziele oder Handlungsabläufe benennen, sowie 

vorgegebenen Bewertungskategorien (z. B. eine Skala von 1-4) werden kriterien-

bezogene Maßstäbe gesetzt. Damit wird der Anspruch der Prüfenden deutlich, 

möglichst objektiv zu bewerten. Die Anwendung der individuellen Bezugsnorm 

fördert die Motivation (Rheinberg 2001). Allerdings wurde nicht erfasst, inwie-

weit im Feedback der individuelle Bezug den Teilnehmenden rückgemeldet und 

diese somit als „motivationsförderndes“ Instrument eingesetzt wurde. 

Die soziale Bezugsnorm beschreibt die Leistung in Bezug zu den Leistungen 

anderer Mitglieder der Gruppe oder Klasse. Sie wurde dann einem Verfahren 

zugeschrieben, wenn keine eindeutigen Kriterien zur Beurteilung zur Verfügung 

standen. Auch bei der Selbstbeurteilung durch die Teilnehmenden ist ein sozialer 

Vergleich anzunehmen (s. o.). Einmal wurde der Vergleich mit vorhergehenden 

Lern- oder Ausbildungsgruppen benannt: Maßstab sind dann diejenigen TN, die 

im vorhergegangenen Kurs erfolgreich waren; da dieser Maßstab schon vorher 

feststeht, ist in diesem Falle jedoch ein Kriterienbezug vorhanden (vgl. 2.2.4; 

Lohaus 2009). 

Mit Hilfe der Befragung war nicht erfassbar, welche Rolle die soziale Bezugs-

norm bei den Prüfenden spielt. Den Prüfenden ist offenbar bewusst, dass die 

Gefahr (ungerechtfertigter) sozialer Vergleiche besteht; dass diese jedoch nicht 



 

 71

ausschlaggebend sein soll56, wird durch die häufige Anwendung von Bewertungs-

kriterien deutlich. Erschwert wird dieser Anspruch dadurch, dass hierfür zum 

einen keine einheitlichen Bewertungskriterien zur Verfügung stehen, zum anderen 

dadurch, dass kaum standardisierte Verfahren verwendet werden, wie in den 

Abschnitten 5.3 und 5.4 ausgeführt wird. 

5.1.6 Dimension Datenhoheit 

Die Datenhoheit bei den Teilnehmenden wurde als zentrales Kriterium der 

Subjektorientierung von Verfahren der Kompetenzfeststellung aufgeführt (vgl. 

Kap. 2.3). Dabei wurde die Datenhoheit als Ausdruck dafür, ob die Diagnosti-

zierten Subjekte oder Objekte der Feststellung ihrer Kompetenzen sind, aufgefasst 

(vgl. Kap. 2.2.6). Eine konsequente Orientierung an der Perspektive der Lernen-

den spricht diesen die Hoheit über die Ergebnisse der Diagnostik zu. Grenzen sind 

in der Praxis gesetzt: Einerseits durch die Teilnehmenden selbst, die nicht immer 

in der Lage sind, mit der Hoheit über ihre Daten auch die Verantwortung über sie 

zu übernehmen (z. B. Verlust der Zeugnisse). Andererseits schließt in einigen 

Fällen auch der professionelle Umgang mit Daten der Kompetenzerfassung die 

Datenweitergabe an die Teilnehmenden aus, da diese in Unkenntnis der Fachter-

minologien von den Diagnostizierten nicht immer angemessen interpretiert 

werden können. Insbesondere dann, wenn es um Zertifizierung oder staatliche 

Anerkennung ging, verblieben die Daten in den Institutionen, den Teilnehmenden 

wurden i. d. R. nur die Ergebnisse (als Information „bestanden/nicht bestanden“ 

oder Noten) mitgeteilt. Dadurch war die Diagnostik nicht zum Lernen bzw. zur 

Kompetenzentwicklung für die Teilnehmenden nutzbar. In förderorientierten 

Verfahren, wie der Überprüfung des Lernfortschritts oder der Förderung wurden 

die Ergebnisse fast immer in einem Feedback-Gespräch mit den Teilnehmenden 

erläutert, so dass die Diagnostik auch dem Lernprozess diente. 

Datenhoheit hatten die Teilnehmenden in der vorliegenden Erhebung in den 

Kontexten von Orientierung und Beratung, sowie in teilnehmerfinanzierten 

Kursen der allgemeinen Bildung (hier EDV- und Fremdsprachenbereich). Im 

letztgenannten Fall ist die Datenhoheit auf die finanzielle Unabhängigkeit der 

Teilnehmenden zurückzuführen: „Wer zahlt, hat die Kontrolle“. Dass die Daten 

vielfach auch in den Kontexten von Beratung und Orientierung in den Händen der 
                                                 

56 außer in bestimmten Verfahren (z.B. Auswahlverfahren) 
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Teilnehmenden verblieben, kann hier auch vom professionellen Verständnis 

bestimmt sein: So gilt das Vertrauensverhältnis zwischen Beratenden und Ratsu-

chenden als Voraussetzung für einen gelungenen Beratungsprozess, mit entste-

henden Abhängigkeiten ist „sorgsam umzugehen“ (DGfB 2003, S. 4). Darunter ist 

der Schutz des Privatgeheimnisses und des Datenschutzes zu fassen (ebd.) und 

verbietet die Weitergabe von Daten ohne das Einverständnis der Ratsuchenden57. 

Gegenüber Kostenträgern muss diese Unabhängigkeit angemahnt werden. Der 

Aspekt der Datenhoheit als Kriterium einer subjektorientierten Diagnostik wird 

unter 5.1.9 diskutiert. 

5.1.7 Dimension Entscheidungsinstanz 

In der empirischen Erhebung wurde deutlich, dass die urteilende Instanz nicht 

immer auch die Entscheidungen über die Konsequenzen traf. So konnten sich 

„Selbstzahler“ in der allgemeinen Weiterbildung über die Ergebnisse der 

Diagnostik hinwegsetzen. In geförderten Maßnahmen konnte dagegen eine 

Entscheidung auch entgegen der Empfehlung der prüfenden Instanzen fallen; auch 

hier galt: „Wer zahlt, entscheidet“. In der vorliegenden Arbeit wurde die 

Entscheidungshoheit über Konsequenzen der Diagnostik im Falle von staatlicher 

Anerkennung oder teilweise auch Zertifizierung den Teilnehmenden (vgl. 

Kap. 4.2.10, 4.2.9) zugeordnet, wenn mit dem Abschluss eine unmittelbare Unab-

hängigkeit von Kostenträgern gegeben war. Allerdings ist diese Entscheidungsho-

heit durch gegebene Anforderungen eingeschränkt: So können Menschen nach 

einer erfolgreich abgelegten Prüfung im formalen Bildungssystem theoretisch die 

Berechtigung und damit die freie Entscheidung haben, sich auf dem Bildungs- 

oder Arbeitsmarkt weiterzubewegen; ob sie den entsprechenden Anforderungen 

genügen und ausgewählt werden ist damit noch nicht gegeben. Inwieweit die 

Entscheidungshoheit als Kriterium subjektorientierter Verfahren gesehen werden 

kann, wird unter 5.1.9 erläutert. 

                                                 

57 Im ProfilPASS-Forum des LernNetzwerks Bremen vom 23.05.08 wurde von den Beratenden 
sehr kritisch diskutiert, dass in BA-geförderten ProfilPASS-Veranstaltungen eine Weitergabe des 
„Kompetenz-Nachweises“ an den Kostenträger gefordert war. Die Beratenden waren überwiegend 
der Meinung, dass eine Weitergabe der Daten nicht mit dem ProfilPASS-Verfahren vereinbar sei. 
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5.1.8 Dimension Entwicklungs- vs. Anforderungsorientierung 

Wurde die Leistung an vorgegebenen Maßstäben gemessen, so war die Kompe-

tenzfeststellung anforderungsorientiert (A). Die Beurteilung erfolgte dann i. d. R. 

an vorgegebenen Kriterien oder an dem Vergleich zu der Leistung Anderer. Im 

Gegensatz dazu waren entwicklungsorientierte Verfahren oft frei von Vorgaben. 

So lassen sich mit ihrer Hilfe besonders Verfahren charakterisieren, die die indi-

viduellen Ressourcen fokussieren: In diesen Verfahren, wie z.B. der ProfilPASS-

Methode werden Vorgaben bewusst vermieden, um alle „Schätze zu heben“ 

(LernNetzwerk Bremen 2009), jenseits von etwaigen Anforderungen. Dement-

sprechend waren die Verfahren mit der Intention „Orientierung“ entwicklungs-

orientiert (E). Auch Verfahren der „Einstufung“ und „Lernberatung“ sind hier 

zuzuordnen, wobei sie oft gleichfalls anforderungsorientiert (EA) waren, nämlich 

wenn zu prüfen war, welches Leistungsniveau die Teilnehmenden erreichen, um 

sie entsprechend individuell fördern zu können (vgl. DaZ-Kurse (17), Fortbildung 

(48), EDV-Bereich (55), Fremdsprachen (57), Alphabetisierung (20)). Auch bei 

den im Kurs- bzw. Maßnahmeverlauf stattfindenden Verfahren „Förde-

rung/Kompetenzentwicklung“ waren Elemente beider Ausrichtungen zu erkennen 

(EA o. AE). Darin spiegelt sich das Bestreben in vielen pädagogischen Hand-

lungsfeldern, trotz Anforderungsvorgaben durch den Kostenträger (z.B. das Errei-

chen von „Ausbildungsreife“, die Vermittlung in Arbeit, etc., vgl. Kap. 4.2.2, 

4.2.8) auch den Entwicklungsprozess der Teilnehmenden zu fördern. Umgekehrt 

sollen stark entwicklungsorientierte Verfahren den Bezug zum Arbeitsmarkt nicht 

verlieren (vgl. Kap. 4.2.3, 4.2.4). 

5.1.9 Abgrenzung der Entwicklungsorientierung von der Subjektorientierung: 

Entwicklungsorientierte Verfahren werden in der Literatur oftmals mit einer 

Subjektorientierung gleichgesetzt (vgl. 2.2.7). In der vorliegenden Arbeit wird die 

Subjektorientierung anders begriffen, nämlich in Anlehnung an Holzkamp (1993) 

als Perspektive des Subjektes gegenüber einer Fokussierung auf das Subjekt (vgl. 

2.2.7). Eine in diesem Sinne verwendete Subjektorientierung ist durch die 

Kontrolle der Lernenden über ihren Lernprozess ausgedrückt. Im Gegensatz dazu 

wird die Entwicklungsorientierung dadurch bestimmt, dass sie die Förderung des 

Individuums und seine persönliche Entwicklung zum Ziel hat (Diettrich, Meyer-

Menk, 2005, 5f; vgl. 2.2.7). Die Entwicklungsorientierung berücksichtigt damit 

den Bezug auf die Subjekte (die Diagnostizierten), ihre Ressourcen und ihren 
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Entwicklungsprozess. Dagegen lässt sich anhand der Entwicklungsorientierung 

keine Aussage dazu treffen, ob die Diagnostizierten bzw. Teilnehmenden ihren 

Lernprozess mitgestalten können.  

Als bestimmende Faktoren einer subjektorientierten Kompetenzfeststellung, die 

wie oben angeführt definiert ist, wurden eingangs die Daten- und die Entschei-

dungshoheit dargestellt (Kap. 2.3): Die Lernenden sind dann Subjekte ihres Lern-

prozesses, wenn sie diesen selbst bestimmen. Diese Subjektorientierung äußert 

sich in der Daten- und Entscheidungshoheit. Im Rahmen der empirischen Erhe-

bung traf dies nur auf wenige Bereiche (Orientierung, Beratung, TN-finanzierte 

Kurse) zu und war in erster Linie von ökonomischen Faktoren bestimmt. Die 

Aussagekraft der Dimensionen zur Beschreibung der Ausrichtung als selektive, 

formative oder subjektorientierte Verfahren wird im folgenden Abschnitt 

beschrieben und diskutiert. 

5.2 Formative Assessment in der Praxis 

Als zentrale Aspekte des Formative Assessment nennen Grotlüschen und Bonna 

(2007, S. 329) die Berücksichtigung mehrerer Urteilsperspektiven, die Fokussie-

rung auf den Lernprozess sowie die Integration in einen Lernprozess (vgl. 2.3)58. 

Weiterhin ist Kennzeichen vieler dieser prozessfokussierten Verfahren der mehr-

malige Einsatz von Diagnostik im Maßnahmeverlauf. Wenn die Ergebnisse dieser 

Diagnostik und ihre Veränderung in der Endbewertung berücksichtigt werden, ist 

von einer formativen Prozessbewertung (Elster, 200359) zu sprechen. Grotlüschen 

und Bonna nennen in ihren Ausführungen zum Formative Assessment den Ersatz 

von Noten durch „dokumentierende Bewertungen, wobei Leistungen aktiv 

präsentiert werden“ (2007, S. 329, Hervorhebung im Original). Den Förderaspekt 

formulieren Dluzak et al. (2009, S. 34) in der Anpassung der Lernangebote als 

Konsequenz der Diagnostik. 

Diese Merkmale treffen auf 19 Verfahren mit den Intentionen Überprüfung des 

Lernfortschritts, der Förderung/Kompetenzentwicklung, der Lernberatung sowie 

der Einstufung zu60 (Tab. Anhang I). Sie wurden in zehn arbeitsmarktpolitischen 

Beschäftigungsmaßnahmen, einer beruflichen Aufstiegsfortbildung, zwei berufs-
                                                 

58 Auch eine Statuserhebung (Fokus Ergebnis) kann dem Formative Assessment zugeordnet 
werden (Dluzak et al. 2009, S. 34); dies trifft auf die Verfahren 10, 22, 38 und 44 zu. 
59 Vgl. 2.2.3 
60 Nicht einbezogen wurden ergebnisfokussierte Verfahren, auch der Einstufung. 
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vorbereitenden Maßnahmen sowie im Alphabetisierungsbereich eingesetzt (in 

einigen Maßnahmen wurden mehrere Verfahren im Sinne des Formative Assess-

ment angewandt, wie die Einstufung und die anschließende Kompetenzfeststel-

lung). Die Diagnostik erfolgte überwiegend im Sinne der formativen Prozessbe-

wertung (vgl. Elster 2003) anhand von mehrmaligen (z. T. wöchentlichen) Refle-

xionsgesprächen, teilweise unterstützt durch Gesprächsleitfäden, der Beobachtung 

des Arbeitsprozess und den Einsatz von Tests, Hausarbeiten sowie Präsentationen. 

Die Übersicht von Dluzak et al. (2009, S. 34) führt zusätzlich den Aspekt der 

Datenhoheit bei den Teilnehmenden auf. Dieser ist in den dargestellten Fällen nur 

einmal gegeben, und zwar im Rahmen einer Fortbildung (50: TN, Institution). In 

allen anderen Fällen wurden die Ergebnisse den Teilnehmenden in einem 

Gespräch rückgemeldet (vgl. 5.1.6). 

Sichtbar wird, dass Elemente des Formative Assessment in der Praxis der 

Kompetenzfeststellung bereits vielfach angewendet werden, ohne dass sie als 

solche benannt wurden. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass gerade 

erwachsene Lernende sich nicht ohne weiteres in Prüfungssituationen begeben. 

Dies gilt insbesondere für bildungsferne Menschen, die aufgrund negativer 

Lernerfahrungen oder anderer Interessen oder Bedürfnisse manchmal nur unfrei-

willig – z.B. im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Beschäftigungsmaßnahmen – am 

Lernprozess teilnehmen. Die Lehrenden und sozialpädagogischen Begleitenden 

stehen vor der schwierigen Aufgabe, Interessen zu wecken um die Teilnehmenden 

zum Lernen zu motivieren. Wenn dieses zusätzlich mit Prüfungen verbunden ist, 

kann das auf beiden Seiten für Ängste sorgen: Bei den zu Prüfenden, (möglicher-

weise wiederholte) Erfahrungen des Versagens zu erleben, aber auch bei den 

Prüfenden. So führen Grotlüschen und Bonna (2008, S. 50) an, dass das Wissen 

um die Ängste und die Frustration der bildungsfernen Lernenden in der Erwach-

senenbildung zu einer Sensibilität unter Praktiker/innen und Wissenschaft-

ler/innen führt, die in eine gewisse „Überbehütung“ („overprotection“) der Ziel-

gruppe mündet, die auch die Entwicklung und Validierung von Curricula für 

Formative Assessment verhindert. Das Überprüfen und Testen wird dement-

sprechend negativ – oftmals auch in Konnotation mit „Selektion“ – bewertet 

(ebd., S. 12). Auch in der vorliegenden Erhebung wurde diese negative Zuschrei-
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bung von den Befragten (33)61 benannt. Die Ansätze des Formative Assessment 

bieten hier Elemente an, die die Akzeptanz auf beiden Seiten erhöhen. So begrün-

den Grotlüschen und Bonna die Vorzüge von Formative Assessment damit, dass:  

„• die Akzeptanz auch bei benachteiligten Lernenden vorhanden zu sein scheint 

(Schladebach 2007), 

• benachteiligte Erwachsene ihre eigenen Lernstrategien und Perspektiven 

dadurch reflektieren lernen (DIE, DIPF, IES 2006), 

• Reflexionen und Überprüfungen des Lernniveaus und der Qualität der Fehler 

eine maßgeschneiderte Unterstützung ermöglichen, die zu besseren Lerner-

gebnissen führt (Kretschmann 2005), 

• ... intraindividuelle Bewertungen im Gegensatz zu sozial vergleichenden 

Bewertungen einen motivationalen Charakter haben (Rheinberg, Krug 2005)“ 

(zitiert nach Grotlüschen, Bonna 2007, S. 333). 

 

Der in der vorliegenden Erhebung ermittelte häufige Einsatz von Elementen des 

Formative Assessment insbesondere in arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungs-

maßnahmen, die benachteiligte Menschen als Zielgruppe haben, bestätigt diese 

Vorzüge. Indem die Teilnehmenden in den Beurteilungsprozess einbezogen 

werden, werden sie als Akteure wahrgenommen, was dem Selbstverständnis 

Erwachsener eher entspricht als die Rolle von Schüler/innen. Gleichzeitig benöti-

gen und bevorzugen Menschen mit schlechten Lern-Vorerfahrungen erhöhte 

Beratung und Unterstützung (Grotlüschen 2006, S. 5; Grotlüschen, Bonna 2008, 

S. 14). Die pädagogisch begleitete Reflexion des Lernprozesses durch die 

Teilnehmenden mit Hilfe von Lerntagebüchern, Zielvereinbarungen, Portfolios, 

Fragebögen und Feedbackgesprächen war ein zentrales Element vieler hier 

formativ bewerteter Verfahren und sollte die Lernenden stärker in den Lern-

prozess einbinden. 

Diagnostik von Lernprozessen bildungsferner Erwachsener bedeutet, dass sie bei 

diesen akzeptiert sein muss. Ist das nicht der Fall, kann sich dies belastend auf die 

gesamte Bildungsmaßnahme auswirken und zur Verweigerung der Maßnahme 

und/oder der Testsituation führen (beispielsweise durch bewusste Falschant-

worten). Daneben nennen Strauch et al. (2009, S. 104) die Gefahr, dass „Ergeb-

                                                 

61 Tab. Anlage, Spalte „Bemerkungen“ 
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nisse von Teilnehmenden in frage gestellt oder ignoriert werden“, wenn keine 

Akzeptanz gegeben ist. Dementsprechend scheint gerade in „unfreiwilligen“ 

Lernarrangements die Erhöhung der Akzeptanz bei den Teilnehmenden oberstes 

Ziel: Der Bezug auf den eigenen Lernfortschritt und die Einbindung mehrerer 

Urteilsperspektiven (insbesondere der Selbsteinschätzung) tragen hierzu entschei-

dend bei, indem sie Aspekte der Selbstbestimmung und Autonomie einbeziehen 

können. Rheinberg (2001, S. 69) vermutet günstige Auswirkungen, wenn die 

individuelle Bezugsnorm mit der kriterienbezogenen Norm kombiniert wird. Test-

verfahren, die den Anforderungen der Teilnehmenden hinsichtlich Schwierig-

keitsgrad und Lebensweltbezug entsprechen, können hier sinnvoll einbezogen 

werden. Die Ergebnisse der Diagnostik können im Feedback begründend einbe-

zogen werden und durch den Bezug auf transparente Kriterien die Akzeptanz der 

Diagnostik erhöhen. Gezielt eingesetzte Tests, die von den Teilnehmenden 

akzeptiert werden, können die Grundlage zu einer passgenauen individuellen 

Förderung sein. Die mit Tests manchmal assoziierte Defizitorientierung kann 

dadurch ausgeglichen werden, dass erreichte Lernziele reflektiert, Lernerfolge 

sichtbar gemacht und die Teilnehmenden einbezogen werden. 

5.3 Beurteilungskriterien und Bezugssysteme 

In fast allen Verfahren wurde Bezug auf definierte Kriterien genommen, um 

Objektivität zu erreichen. Dies galt auch und gerade für die institutionsintern 

entwickelten Kompetenzfeststellungsverfahren. Mithilfe von Deskriptoren 

(Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, Reflexionsfähigkeit...) und Skalierungen (sehr gut, 

gut...; A1 – C2; ...) sollte sich der Blick der Beurteilenden auf einzelne Facetten 

verschiedener Kompetenzbereiche richten und damit Objektivität hergestellt 

werden. Allerdings beruhten die eingesetzten Deskriptoren auf nicht immer 

ausreichend operationalisierbaren und aussagekräftigen Kriterien, wie dies z. B. 

für „Pünktlichkeit“ durch Aufzeichnungen möglich wäre. Auch wurde deutlich, 

dass die Zuordnung von Testitems zu den ausgewählten Kriterien nicht immer 

eindeutig war62. Die Kriterien bezogen sich dabei oftmals auf je unterschiedliche 

Bezugssysteme (vgl. 4.5). Da die Bezugssysteme nicht Gegenstand der vorliegen-

den Arbeit waren, wurden sie nicht systematisch erhoben; sie wurden auch von 

                                                 

62 Vgl. Beispiel 2 in 4.2.1: Auf welche Kompetenzbereiche lässt die Bewältigung der Testaufgaben 
in der Rubrik „Unmöglichkeiten“ schließen? 
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den Gesprächspartner/innen meistens nicht explizit benannt, da sie scheinbar als 

„Selbstverständlichkeit“ in den jeweiligen Bereichen angewendet wurden63. 

Der Rückgriff der institutionsinternen Kompetenzfeststellungsverfahren auf unter-

schiedliche Bezugssysteme bedingt die Heterogenität der verwendeten Kriterien 

und erschwert die Vergleichbarkeit der Beurteilungen. Von besonderer Bedeutung 

sind hier die „persönlichen Auffassungen“ der Prüfenden, die sozusagen ein 

„implizites Bezugssystem“ bilden. Sie kamen zum einen in der Auswahl der 

Kriterien zum Ausdruck (vgl. Abb. 2): So wurden diejenigen Kriterien gewählt, 

die den Prüfenden auf die Zielgruppe und den Anforderungsbereich zutreffend 

erschienen. Zum anderen waren die persönlichen Auffassungen bei der Interpre-

tation und Bewertung der Ergebnisse der Kompetenzfeststellung von Bedeutung, 

die sich in der Gewichtung der Kriterien ausdrückte: So konnte ein einzelner 

Kompetenzbereich als bedeutsamer als andere erachtet werden. Es ist davon 

auszugehen, dass dieses „implizite Bezugssystem“ auch dann wirksam ist, wenn 

andere Bezugssysteme verwendet werden. Das „implizite Bezugssystem“ sollte 

bei der Verwendung standardisierter Instrumente berücksichtigt werden, da die 

expliziten Kriterien immer in Relation zu diesen impliziten Kriterien zu sehen 

sind. Methodisch könnte dies durch die Reflexion der eigenen persönlichen 

Auffassungen der Prüfenden erfolgen, um damit das „Implizite“ sichtbar und 

benennbar zu machen. Es ist anzunehmen, dass Kompetenzfeststellungsverfahren, 

deren Beurteilungskriterien und -maßstäbe nicht den Auffassungen der Prüfenden 

entsprechen, von den Prüfenden ihren eigenen Vorstellungen gemäß angepasst 

und verändert werden. Je weniger die Prüfenden sich mit den Verfahren identifi-

zieren können, umso mehr könnten sie diese um implizite Kriterien erweitern. Die 

Akzeptanz der Verfahren bei den Prüfenden scheint dementsprechend eine 

notwendige Voraussetzung für ihre Anwendung zu sein. Die Standardisierung von 

Kompetenzfeststellungsverfahren wird im folgenden Kapitel weiter ausgeführt. 

                                                 

63 Z. B. „Schulische Bildungsstandards“ im schulischen Bereich, „Kriterienkatalog der 
Ausbildungsreife“ im berufsvorbereitenden Bereich. 



 

 79

5.4 Standardisierte und nicht-standardisierte Verfahren der Kompetenz-

feststellung in der Praxis von Kompetenzentwicklung und Anerken-

nung 

Der Einsatz von standardisierten und nicht-standardisierten Verfahren der 

Kompetenzfeststellung in der Praxis der ausgewählten Einrichtungen sowie ihre 

Möglichkeiten und Grenzen werden im Folgenden diskutiert. 

5.4.1 Der Einsatz der Verfahren in der vorliegenden Feldstudie 

Die im vorhergehenden Abschnitt aufgeführten Gegebenheiten – Intransparenz 

und Mangel an geeigneten standardisierten Verfahren – spiegeln sich in der Praxis 

darin wider, dass standardisierte Verfahren nur in sehr begrenztem Umfang einge-

setzt werden. 

Standardisierte Kompetenzfeststellungsverfahren wurden: 

·  angewandt im Rahmen der Zertifizierung gemäß dem Gemeinsamen Euro-

päischen Referenzrahmen für Sprachen (Deutsch als Zweitsprache, Sprachen-

Zertifikate) und dem ECDL; 

·  in Kombination mit intern entwickelten Verfahren oder abgewandelt ange-

wandt (zur Einstufung der Deutschkenntnisse im Bereich Deutsch als Zweit-

sprache; zur Einstufung im Rehabilitationsbereich);  

·  als ProfilPASS-Methode in Veranstaltungen bzw. Maßnahmen zur Orien-

tierung und Förderung zur Kompetenzbilanzierung, teilweise in Auszügen 

oder in Kombination mit anderen Instrumenten eingesetzt; 

·  im Rahmen der staatlichen Anerkennung gemäß vorgegebener Verordnungen 

eingesetzt. 

 

Nicht-standardisierte Verfahren wurden: 

·  in intern entwickelten praktischen, schriftlichen und mündlichen Verfahren 

angewendet und anhand des Erfahrungswissens der Prüfenden ausgewertet; 
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·  mit standardisierten Tests oder Aufgabensammlungen aus Lehrbüchern oder 

Fachliteratur zur Kompetenzfeststellung (teilweise unbekannte Quellen) 

kombiniert und ebenfalls anhand des Erfahrungswissens der Prüfenden 

ausgewertet; 

·  häufig mit Hilfe von Kriterien gestützt, die verschiedenen Bezugssystemen 

entnommen waren und damit schwierig zu vergleichen sind; 

·  in vielfältigen Handlungsfeldern eingesetzt (z.B. Förderung/ Kompetenz-

entwicklung, Deutsch als Zweitsprache, Alphabetisierung, Auswahl- und 

Einstufungsverfahren). 

Es wurde auch auf Vorzüge nicht-standardisierter Instrumente hingewiesen: 

Einmal wurde die Auffassung vertreten, dass das interne Kompetenzfeststellungs-

verfahren Alleinstellungsmerkmal der Einrichtung sei und als „Kerngeschäft“ 

nicht aus der Hand gegeben werden solle (vgl. Kap. 4.1). Weiterhin wurde Rück-

sicht auf die „Testmüdigkeit“ der Teilnehmenden als Begründung dafür genannt, 

dass Tests behutsam, z. B. bewusst nicht als Diagnostik im Verlauf (33) oder als 

Abschlussdiagnostik (54) eingesetzt werden. Solche unterschiedlichen Perspek-

tiven konnten auch innerhalb einer Einrichtung vertreten sein (30, 31, 32 und 33 

fanden in der gleichen Institution statt). Dadurch wird deutlich, dass das pädago-

gische Selbstverständnis der Prüfenden ebenfalls die Kompetenzfeststellung 

beeinflusst, d.h. ein Verfahren konnte zwar in der Einrichtung empfohlen sein, ob 

die Prüfenden es einsetzen, war damit noch nicht gegeben (33). Immer wurde ein 

„Einverständnis“ der Prüfenden mit den von ihnen angewendeten Verfahren deut-

lich. Dieses Einverständnis ist vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass 

i. d. R. die Prüfenden eine entscheidende Mitsprache bei der Entwicklung der 

Verfahren haben. Ist ein entschiedener Nachteil nicht-standardisierter Verfahren, 

dass sie kaum untereinander vergleichbar sind und ihre Ergebnisse oft nur intern 

interpretierbar sind, so sprechen auch einige Vorzüge für ihren Einsatz: Die 

Verfahren sind auf die konkrete Zielgruppe, deren Kenntnisstand und deren 

Lebenswelt bezogen. Das eingesetzte Diagnostikinstrument stimmt i. d. R. mit 

dem Erfahrungswissen der Prüfenden überein, d.h. es besteht keine Unstimmig-

keit der Methoden und der Interpretation der Ergebnisse. Kretschmann hebt 

hervor, dass Diagnosen ohne entsprechendes Wissen um die Interpretation der 

Ergebnisse, also ohne ein theoretisches Erklärungsmodell, sogar kontraproduktiv 

sein können: „Wenn ein Diagnoseergebnis dazu führt, dass eine Lehrerin oder ein 
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Lehrer sich mangels pädagogisch-therapeutischen Handlungswissens hilflos fühlt, 

führt das in der Regel dazu, dass sich die Lehrkräfte von dem Kind zurückziehen 

oder sogar seine Aussonderung aus der Lerngruppe betreiben“ (Kretschmann 

2005, S. 9). 

Kein Widerspruch konnte in der vorliegenden Feldstudie zwischen Standardi-

sierung und Ressourcenorientierung festgestellt werden: Nach der gewählten 

Zuordnung des ProfilPASS zu den standardisierten Instrumenten (vgl. Kap. 3) 

bietet dieser eine Kombination von allgemeingültigem Bezugssystem (Orientie-

rung am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen und Europäi-

schen Qualifikationsrahmen) und Offenheit der Bearbeitung ohne Vorgaben, also 

eine Ressourcenorientierung. Eine Standardisierung von Verfahren der Kompe-

tenzfeststellung scheint insbesondere dann geboten, wenn es um die Anerkennung 

von Kompetenzen geht. 

5.4.2 Möglichkeiten und Grenzen outputorientierter Verfahren der Kompetenz-

feststellung in Bezug auf die Anerkennung von Kompetenzen 

In seiner Auseinandersetzung mit verschiedenen Systemen der Anerkennung von 

Lernergebnissen innerhalb Europas warnt Käpplinger davor, „Kompetenzen und 

ihre Bewertungskriterien zu eng zu fassen“ (Käpplinger 2002, S. 24) und so in 

einer „Spezifizierungsfalle“ (ebd.) zu münden. Stattdessen fordert er in Anleh-

nung an Weiss (1999, S. 187) „Mut zur Subjektivität“, „d.h. den subjektiven 

Faktor nicht als `Störfaktor`, sondern Subjektivität `zum zentralen methodischen 

Prinzip` [zu] machen und mit dem `Mehraugenprinzip` einen Ausgleich [zu] 

suchen“ (Käpplinger 2002, S. 24). Der Autor zieht die Schlussfolgerung, dass 

„vor allem in die Schulung und den Austausch der Bewerter/Berater zu inves-

tieren aussichtsreicher [sei], als sich intensiv um die Definition von Bewer-

tungskriterien zu bemühen, da letzteres leicht in die beschriebene Spezifizie-

rungsfalle führen kann“ (ebd., S. 25). 

Käpplinger bezieht sich mit dieser Feststellung auf die in einigen europäischen 

Ländern zu beobachtende Ausrichtung auf Tests, die mit der Orientierung am 

Output einhergeht. Er weist auch auf die Gefahr hin, dass Lernende sich zu sehr 

an den Testanforderungen selbst als an den Inhalten orientieren und auch der 

Fokus der Lehrenden auf die Bewertung festgelegt wird (Käpplinger 2002, S. 9). 

Als weitere Kritik nennt der Autor, dass die Frage nach den relevanten Inhalten 
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von Lehre und Kompetenzfeststellung möglicherweise auf einige wenige Akteure, 

wie Großunternehmen, verlagert wird und damit branchenspezifische oder regio-

nale Aspekte an Bedeutung verlieren. Auch Grotlüschen (2009) warnt davor, dass 

im Zuge der Outputorientierung in Verbindung mit dem Deregulierungsab-

kommen GATS64 monopolistische Testanbieter auf den Markt drängen und 

Maßstäbe vorgeben. Diese Maßstäbe bzw. Inhalte von Lehre und Diagnostik 

werden bislang von verschiedenen gesellschaftlich relevanten Akteuren ausgehan-

delt. Es besteht also eine Diskrepanz zwischen der Orientierung an den Lerner-

gebnissen bzw. am Output und der damit einhergehenden Forderung nach validen, 

objektiven und reliablen Instrumenten und Verfahren einerseits und den genann-

ten möglichen kontraproduktiven Auswirkungen in ihrer Umsetzung andererseits. 

5.4.3 Schlussfolgerung 

Kompetenzfeststellung, die sich auf umschriebene Kompetenzmodelle (Beispiel 

Sprachen, EDV, z. T. berufliche Fachdomänen) bezieht, bietet die Möglichkeit 

weitgehend objektiver Ergebnisse, mit dem Nachteil einer starken Fokussierung 

oder „Spezifizierung“. Bei einer Kompetenzfeststellung, die über fach- bzw. 

domainspezifische Kompetenzdiagnostik hinausgeht, also auch überfachliche, 

ganzheitliche Kompetenzen erfassen soll, scheint eine solche Objektivität nicht 

erreichbar. Stattdessen könnten der bewusste Umgang mit Subjektivität in der 

Kompetenzfeststellung und ihr gezielter Einsatz sinnvoll sein. Das bedeutet in 

Anlehnung an die oben genannte Forderung Käpplingers (2002), die diagnostische 

Kompetenz der Prüfenden zu professionalisieren. Damit würde auch der Tatsache 

Rechnung getragen, dass persönliche Auffassungen die Kompetenzfeststellungs-

verfahren mitbestimmen und Wege geschaffen, diese impliziten Einflussfaktoren 

zu reflektieren und damit explizit zu machen (vgl. Kap. 5.3). Der Einbezug der 

Perspektive der Diagnostizierten und die Kombination mit fundierten Tests kann 

die Aussagekraft der Diagnostik und die Akzeptanz bei den Diagnostizierten 

erhöhen.  

Mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen wird dazu in Zukunft ein Bezugs-

system angeboten, das Qualifikationen auf acht Niveaustufen beschreibt. Inwie-

weit sich die Kompetenzen mit Hilfe der gewählten Kategorien abbilden lassen, 

wird in der Umsetzung noch zu prüfen sein. Eine erste Voraussetzung wäre 

                                                 

64 General Agreement on Trade in Services 
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jedoch geschaffen, um Anschlüsse von (Aus-)Bildungsgängen aufzuzeigen. In der 

vorliegenden Feldstudie hatte dieses Bezugssystem allerdings noch keine Praxis-

relevanz – ein Bezug auf den Qualifikationsrahmen wurde nicht ein einziges Mal 

genannt. 

5.5 Ausblick: Kriterien für Transparenz von Kompetenzfeststellungs-

verfahren 

Mit Hilfe der vorgestellten Dimensionen können wesentliche Aspekte der 

Kompetenzfeststellungsverfahren abgebildet werden. Welche dieser Dimensionen 

sind bedeutsam, wenn Ratsuchende und Beratende erfahren wollen, wo und wie 

geeignete Diagnostikverfahren für die Überprüfung von Kenntnissen und Fähig-

keiten Ratsuchender zu erreichen sind? Als dafür relevant konnten im Rahmen der 

Feldstudie Angaben zu folgenden Aspekten herausgearbeitet werden, die in 

Tabelle 7 am Beispiel Deutsch (Niveaustufe B1) dargestellt werden. 

Tab. 7: Aspekte zur Darstellung von Angeboten der Diagnostik am Beispiel 
Deutsch 

Prüfungsinhalte  Deutsch 

ggf. Niveaustufe  Sprachniveau B1 

Bezugssystem, 

Bewertungs-

kriterien  

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen, Krite-

rien des „telc-Tests“ 

Zugangsvoraus-

setzungen zur 

Prüfung 

Teilnahme an zwei-tägigem Vorbereitungsseminar 

Prüfungsform  Schriftlicher u. mündlicher Test 

Konsequenzen  persönliche Qualifizierung, evtl. Befreiung von sprachlichen Auf-

nahmeprüfungen an verschiedenen Hochschulen o. Universitäten 

Anerkennung  Zertifikat B1, nicht staatlich 

Berechtigung  Voraussetzung zur Einbürgerung 

Anbietende 

Einrichtung 

Name der Einrichtung, Link zu weiteren Informationen, z.B. 

Urteilsinstanz, Datenhoheit 

 

In weiteren Schritten soll auf der Grundlage dieser Auswahl an Aspekten eine 

transparente Übersicht über Verfahren der Kompetenzfeststellung (und, wenn 

gegeben, der Zertifizierung von Kompetenzen) entwickelt werden. 
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6. Zusammenfassung 

In der vorliegenden Feldstudie wurden Verfahren der Kompetenzfeststellung in 

24 Einrichtungen, die sich in unterschiedlichen Kontexten mit der Kompetenz-

diagnostik Erwachsener befassen, untersucht. Mit Hilfe eines halbstrukturierten 

Gesprächsleitfadens wurden die für die Diagnostik verantwortlichen Mitarbei-

ter/innen befragt. Die Verfahren wurden mithilfe vorab ausgewählter und empi-

risch ergänzter „Dimensionen der Diagnostik“ beschrieben und auf ihre Ausrich-

tung als „klassische“ oder „formative“ Verfahren analysiert. Als Dimensionen, die 

diese Ausrichtungen in der Praxis charakterisieren, wurden die Urteilsinstanz, der 

Beurteilungsfokus und die Bezugsnorm ermittelt. Die Dimensionen Datenhoheit 

und die Entscheidungsinstanz wurden als Kriterien zur Charakterisierung subjekt-

orientierter Verfahren eingegrenzt. In den untersuchten Kontexten fand oftmals 

eine umfangreiche Kompetenzfeststellung statt. Davon enthielten viele Verfahren 

Elemente des Formative Assessment (Einbezug mehrerer Urteilsperspektiven, 

Prozessorientierung, Berücksichtigung des individuellen Lernfortschritts). In den 

meisten Verfahren wurden mehrere Methoden der Kompetenzfeststellung ange-

wendet. Standardisierte Verfahren waren dabei selten aufgrund der großen 

Intransparenz bei einer Fülle von Kompetenzfeststellungsverfahren und gleich-

zeitigem Fehlen zielgruppenspezifischer Verfahren. Insbesondere in Bereichen, in 

denen auf definierten Kriterien beruhende Testverfahren zur Verfügung stehen 

(EDV-, Sprachenbereich), wurden standardisierte Verfahren einbezogen. Jedoch 

war erkennbar dass, selbst wenn standardisierte Verfahren angewendet wurden, 

diese fast immer mit internen Verfahren kombiniert wurden, um die Zielgruppe 

hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades und des Lebensweltbezuges treffender zu 

erreichen. Intern entwickelte Verfahren orientierten sich oftmals an verschiedenen 

Kriterien, die wiederum unterschiedlichen Bezugssystemen zuzuordnen waren. 

Diese konnten Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit oder der angewendeten 

standardisierten Tests, Ausbildungsrahmenpläne, Bildungsstandards der Kultus-

ministerkonferenz und weitere sein. Die Auswahl der Kriterien der internen 

Kompetenzfeststellungsverfahren richtete sich danach, welche Kompetenzen den 

Prüfenden für den jeweiligen Kontext relevant erschienen. Die Auswahl war 

ebenso wie die Interpretation und Bewertung der Ergebnisse sowohl institutionell 

geprägt, als auch bestimmt von persönlichen Auffassungen der Prüfenden über die 

Relevanz der Kriterien. Diese bilden ein „implizites Bezugssystem“. Da die expli-
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ziten Kriterien immer in Relation zu diesen impliziten Kriterien zu sehen sind, 

stößt die Standardisierung von Kompetenzfeststellungsverfahren an Grenzen. Es 

ist anzunehmen, dass Kompetenzfeststellungsverfahren, deren Beurteilungskrite-

rien und -maßstäbe nicht den Auffassungen der Prüfenden entsprechen, von den 

Prüfenden ihren eigenen Vorstellungen gemäß angepasst und verändert werden. 

Die Akzeptanz der Verfahren bei den Prüfenden scheint dementsprechend eine 

notwendige Voraussetzung für ihre Anwendung zu sein. 
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Die angegebenen Internetquellen liegen auf der anliegenden CD als Kopien im 

Ordner „Internetquellen“ vor. 

 

Internetseiten: 

www.europass-info.de 

www.profilpass-online.de  

www.alphabund.de 

www.ich-will-lernen.de 

www.telc.net 

 


